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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag. Ursula GREBENICEK als 

Einzelrichterin über die Beschwerde von XXXX , geboren am XXXX , StA. Afghanistan, 

vertreten durch XXXX ,  

1) gegen Spruchpunkt I. des Bescheides des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 

24.11.2017, Zl. 1111693009 - 160541923,  

2) gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 20.02.2019, Zl. 

1111693009 - 190107036, 

nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt: 

Ad 1.) 

A) Die Beschwerde wird abgewiesen. 

B) Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

Ad 2.) 

A) 

I. Der Beschwerde gegen Spruchpunkt III. wird stattgegeben, und wird aufgrund des 

Antrages vom 14.09.2018 die Aufenthaltsberechtigung als subsidiär 

Schutzberechtigter um zwei weitere Jahre gemäß § 8 Abs. 4 AsylG verlängert. 

II. Die Spruchpunkte I., II., IV., V., VI. und VII des angefochtenen Bescheides werden 

ersatzlos behoben. 

B) Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 
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E N T S C H E I D U N G S G R Ü N D E :  

I. Verfahrensgang: 

1. Der zum damaligen Zeitpunkt unbegleitete minderjährige Beschwerdeführer reiste unter 

Umgehung der Grenzvorschriften in das Bundesgebiet ein und stellte am 15.04.2016 den 

gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz. Bei der Erstbefragung am 16.04.2016 

vor Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes gab der Beschwerdeführer zu seinen 

Fluchtgründen Folgendes an: „Mein Vater hat in der Regierung gearbeitet, deswegen hatten 

wir Probleme mit den Taliban. Sie haben meinen Vater und uns mit dem Tod bedroht, und 

behaupteten, dass mein Vater ungläubig geworden ist. Vor 2 Jahren sind Taliban in unser 

Haus eingebrochen und haben meinen Bruder B. entführt und wir wissen noch immer nicht 

wo mein Bruder ist. Vor 4 Monaten waren die Taliban wieder bei uns Zuhause und wollten 

mich entführen. Weil ich Angst um mein Leben hatte, bin ich hierher geflüchtet. Ich weiß 

jetzt nicht wo meine Familie jetzt ist, bzw. ob sie noch leben.“ 

Befragt zur Rückkehr gab er an: „Ich habe Angst vor den Taliban“ 

Gedolmetscht wurde in der Sprache Dari. 

2. Mit der gesetzlichen Vertretung wurde das Land Steiermark als Kinder- und 

Jugendhilfeträger, vertreten durch die Bezirkshauptmannschaft Leoben (KJHT), betraut. 

3. Am 18.10.2017 erfolgte die niederschriftliche Einvernahme des Beschwerdeführers vor 

dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (in der Folge ‚belangte Behörde‘ bzw. BFA 

genannt) im Beisein der gesetzlichen Vertretung. Der Beschwerdeführer merkte zu Beginn 

der Einvernahme an, dass einige Angaben der Protokollierung der Erstbefragung falsch 

notiert worden seien. Zum Ersten sei sein Bruder nicht von zuhause mitgenommen worden, 

sondern auf dem Rückweg von Kabul nach Hause entführt worden. Zweitens sei 

festgehalten worden, er habe die Reise nach Europa selbst bezahlt. Dies sei jedoch nicht 

richtig, sein Vater habe für die Reise gezahlt. Dieser habe ungefähr vier bis fünf Tausend USD 

dafür gezahlt. Er selbst habe nur die Reise von Mazedonien bis nach Österreich bezahlt. 

Die wirtschaftliche Lage seiner Familie sei im Heimatland gut gewesen. Seine Familie besitze 

ein eigenes Haus und Grundstücke. Er habe seiner Mutter und seinem Bruder auf der 
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Landwirtschaft geholfen. Sein Vater lebe mittlerweile in Pakistan. Dieser habe ungefähr ein 

halbes Jahr vor der Ausreise des Beschwerdeführers aus Afghanistan das Land verlassen. Der 

Beschwerdeführer wisse nicht, was sein Vater in Pakistan mache. Er habe zu ihm keinen 

Kontakt. Sein Bruder B. sei vor ca. drei Jahren entführt worden, seither wisse er nicht wo er 

ist. Seine Mutter sowie seine anderen - fünf - Geschwister seien nach wie vor im Heimatdorf 

aufhältig. Er habe regelmäßig Kontakt mit seiner Mutter. 

Zu seinen Fluchtgründen brachte der Beschwerdeführer im Wesentlichen zusammengefasst 

vor, er und sein Vater seien von den Taliban bedroht worden. 

Sein Vater habe als Mitarbeiter bei der Organisation namens  XXXX gearbeitete. Diese 

Organisation sei für die afghanische Entwicklung zuständig. Sie hätten Straßen, Brücken, und 

Schulen gebaut. Sein Vater sei dort als Bauleiter tätig gewesen. Er sei jeden Tag ein bis zwei 

Stunden mit dem Motorrad in die Arbeit gefahren. Sein Vater sei aus Angst entführt zu 

werden, nach Pakistan gegangen. Er habe sogar mit seiner Arbeit aufgehört. Sein Vater sei 

von den Taliban bedroht worden. Sein Vater sei der Dorfälteste von vier Dörfern gewesen, 

daher habe man ihn in der Gegend gekannt. 

Befragt dazu, welche persönlichen Probleme der Beschwerdeführer gehabt habe, gab er an, 

als junger Mensch könne man seine Wünsche nicht erfüllen, und sich nicht fortbilden. Er sei 

schon erwachsen, und sein Vater habe sich Sorgen um ihn gemacht. Sein Vater habe nicht 

gewollt, dass es ihm gleich ergehe wie seinem Bruder B. Er selbst sei aber in Afghanistan 

nicht persönlich verfolgt oder bedroht worden. 

Über Nachfrage, was seinem Bruder widerfahren sei, erklärte der Beschwerdeführer, 

nachdem sein Bruder die Schule in seinem Heimatdorf beendet habe, sei dieser nach Kabul 

gegangen, um dort zu studieren. Zuvor habe er die Prüfung gemacht, welche er bereits 

bestanden habe. Sein Bruder hätte wieder zurück nach Hause kommen sollen. Er habe sich 

telefonisch aus Kabul gemeldet, dass er wieder zurück nach Hause kommen werde. 

Unterwegs sei er aber von den Taliban entführt worden. Auf Nachfrage, woher der 

Beschwerdeführer wisse, dass die Taliban seinen Bruder entführt hätten, gab er an, weil die 

Taliban sie immer wieder bedroht hätten. Sein Vater habe seinen Bruder gesucht. Er habe 

ihn aber nicht gefunden. Der Vorfall mit seinem Bruder habe sich ca. zwei Jahre vor der 

Ausreise des Beschwerdeführers nach Europa ereignet. 

Über Nachfrage, in wie fern die Familie des Beschwerdeführers bedroht worden sei, gab er 

an, dass die Taliban in dieser Gegend aktiv gewesen seien. Zu der Bedrohung seines Vaters 

durch die Taliban hat der Beschwerdeführer keine Angaben machen können. 

Über Befragung durch die gesetzliche Vertreterin gab der Beschwerdeführer an, sein Vater 

sei durch die Taliban ziemlich bekannt gewesen, da sein Vater zuvor für die Partei namens  

XXXX gearbeitet habe. Diese Partei hätte gegen die Taliban gekämpft. Es habe eine heftige 
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Auseinandersetzung zwischen den Taliban und der Partei seines Vaters gegeben. Nach dem 

Kampf sei sein Vater festgenommen worden. Er sei ca. acht Monate bei den Taliban im 

Gefängnis gesessen. Nachdem die Taliban gestürzt worden seien, sei sein Vater wieder 

freigekommen. Nachgefragt gab der Beschwerdeführer an, dieser Vorfall hätte sich bereits 

vor langer Zeit ereignet, er sei damals noch klein gewesen. So genau wisse er es nicht, es 

könne auch sein, dass er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht auf der Welt gewesen sei. 

Über Vorhalt, der Beschwerdeführer habe bei der Ersteinvernahme angegeben, vier Monate 

zuvor seien die Taliban bei ihm zu Hause gewesen, und hätten ihn entführen wollen, er 

diesen Vorfall bis jetzt aber nicht erwähnt habe, erklärte er, dazu nicht befragt worden zu 

sein. Nachgefragt gab der Beschwerdeführer an, drei Monate vor seiner Ausreise habe ihn 

sein Vater nach Kabul geschickt. Seine Mutter hätte ihn angerufen und erzählt, dass 

unbekannte Männer zuhause gewesen seien, und nach ihm gefragt hätten. Er sei nicht 

zuhause gewesen. Daraufhin habe der Beschwerdeführer seinen Vater angerufen, dieser 

habe zu ihm gesagt, dass sie vielleicht hinter ihm her seien. Sein Vater habe ihn in den Iran 

geschickt. Dort sei er ungefähr 20 Tage geblieben. Er habe auch vorgehabt im Iran zu 

arbeiten und zu leben. Doch dann habe er gesehen, dass die Afghanen wieder 

zurückgeschoben werden. Freunde hätten ihn angesprochen und ihm gesagt, dass sie nach 

Europa gehen. Er habe nachgefragt, was Europa sei, und dann sei er mit ihnen mitgereist.  

Seit er in Österreich sei, habe er Magenschmerzen, welche auf Depressionen und 

Angststörungen zurückzuführen seien. Er nehme diesbezüglich auch Medikamente, er wisse 

aber nicht welche. 

In Österreich habe der Beschwerdeführer schon mehrere Deutschkurse besucht. Er habe 

Deutsch gelernt und in seiner Freizeit trainiere er drei Mal wöchentlich in Bruck an der Mur 

Taekwondo. 

Gedolmetscht wurde in der Sprache Dari. 

Im Rahmen des verwaltungsbehördlichen Ermittlungsverfahrens wurden Beweismittel zur 

Tätigkeit des Vaters des Beschwerdeführers bei der XXXX , die Tazkira des 

Beschwerdeführers, integrationsbescheinigende Unterlagen, sowie medizinische Unterlagen 

zum Magenleiden des Beschwerdeführers und ein Schädel-CT, vorgelegt. 

Im Zuge der niederschriftlichen Einvernahme wurde dem Beschwerdeführer das 

Länderinformationsblatt der Staatendokumentation vom 02.03.2017, letzte Kurzinformation 

eingefügt am 25.09.2017, sowie ein Auszug aus der Staatendokumentation zu afghanischen 

Dokumenten vom 10.08.2011, ausgehändigt und eine zweiwöchige Frist zur Stellungnahme 

eingeräumt. 
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4. In der Folge hat die gesetzliche Vertretung eine Stellungnahme eingebracht. 

5. Mit dem Bescheid der belangten Behörde vom 24.11.2017 wurde über den Antrag des 

Beschwerdeführers wie folgt abgesprochen: 

„I. Ihr Antrag auf internationalen Schutz vom 15.04.2016 wird hinsichtlich der Zuerkennung 

des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Absatz 1 iVm § 2 Absatz 1 Ziffer 13 

Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 (AsylG) idgF, abgewiesen. 

II. Gemäß § 8 Absatz 1 AsylG wird Ihnen der Status des subsidiär Schutzberechtigten 

zuerkannt. 

III. Die befristete Aufenthaltsberechtigung wird Ihnen gemäß § 8 Absatz 4 AsylG bis zum 

24.11.2018 erteilt.“ 

Begründend wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass der Beschwerdeführer seine 

Fluchtgründe nicht habe glaubhaft machen können. 

Als maßgebend für die Zuerkennung subsidiären Schutzes wurden die Minderjährigkeit und 

die Gesundheitseinschränkungen des Beschwerdeführers, seine mäßige Schulbildung, die 

mangelnde Berufserfahrung, sowie die prekäre Sicherheits- und Versorgungslage in 

Afghanistan, und der Umstand, dass der Beschwerdeführer in Afghanistan außerhalb seiner 

Herkunftsregion nicht über ein effektives soziales- bzw. familiäres Unterstützungsnetzwerk 

verfüge, erachtet. 

Zur Person des Beschwerdeführers wurde festgestellt, dass er kurz vor seiner Volljährigkeit 

stehe, bis zu seiner Ausreise überwiegend in Afghanistan gelebt habe, lediglich vier Jahre die 

Schule im Heimatdorf XXXX , Provinz XXXX , besucht habe, und über keine Berufserfahrung 

verfüge, da er nur bei seinen Eltern auf der Landwirtschaft mitgeholfen habe. Seine 

Heimatprovinz  XXXX zähle zwar zu den sicheren Provinzen in Afghanistan, jedoch müsse 

berücksichtigt werden, dass der Beschwerdeführer nicht gesund sei. Er leide an 

Bauchschmerzen bei rezidivierender Gastritis durch Helicobacter pylori (St.p. 

Eradikationstherapie), K29.7, Bauchschmerzen bei Z.n. Linksseitiger Colitis bei Giardia 

lamblia Infektion, A07.1 und Schlafstörungen aufgrund der Bauchschmerzen, G47.0. 

Sein Vater lebe in Pakistan. Die Mutter des Beschwerdeführers lebe zwar noch mit seinen 

Geschwistern in der Provinz XXXX , jedoch sei der Beschwerdeführer nicht voll arbeitsfähig, 

und könne er auf die Hilfe seiner Mutter, die bereits für sechs Geschwister sorge, nicht 

gesichert zurückgreifen. 
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In der Gesamtheit betrachtet, sei es derzeit für den Beschwerdeführe nicht möglich nach 

Afghanistan zurückzukehren, da er in eine aussichtslose Lage geraten könnte. 

Die Allgemeine Situation in Afghanistan sei im Zusammenschau mit den zur Sache 

zusammengetragenen, landeskundlichen Feststellungen nicht als zufriedenstellend zu 

bezeichnen, und sei nach wie vor als unübersichtlich, respektive unsicher, zu erachten. 

Eine innerstaatliche Fluchtalternative stehe dem Beschwerdeführer unter Berücksichtigung 

seiner persönlichen Umstände, sowie im Hinblick auf die allgemein schlechte 

Versorgungslage in Afghanistan, derzeit ebenfalls nicht zur Verfügung. So sei in diesem 

Zusammenhang zu berücksichtigen, dass er über keinerlei familiäre oder soziale 

Anknüpfungspunkte in der Hauptstadt Kabul verfüge. 

6. Gegen Spruchpunkt I. dieses Bescheides erhob der Beschwerdeführer im Wege der 

bevollmächtigten Vertretung fristgerecht Beschwerde. 

Zu den Fluchtgründen wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass der Beschwerdeführer 

hinsichtlich seiner Furcht vor Verfolgung durch Taliban, infolge der beruflichen Tätigkeit 

seines Vaters, sowie wegen drohender Diskriminierung als Hazara in Afghanistan, ein 

umfassendes Vorbringen erstattet habe. Die wohlbegründete Furcht gründe sich auf die 

bereits erfolgten Bedrohungen gegen den Vater, dessen Inhaftierung durch die Taliban, 

sowie das Verschwinden des Bruders des Beschwerdeführers, welches ebenso den Taliban 

zuzuordnen sei. Der Vater des Beschwerdeführers sei Parteimitglied der   XXXX , und habe im 

Zuge dessen bereits eine gegen die Taliban gerichtete Haltung eingenommen, weshalb ihn 

diese nach einer kämpferischen Auseinandersetzung inhaftiert hätten. 

Der Grund der Flucht des Vaters des Beschwerdeführers nach Pakistan liege in der 

Verfolgung durch die Taliban, infolge der beruflichen Tätigkeit für das westliche 

Unternehmen XXXX . Damit habe der Vater des Beschwerdeführers wiederum eindeutig 

seine talibangegnerische politische Gesinnung zum Ausdruck gebracht, da das westliche 

Unternehmen für den Aufbau und die Weiterentwicklung Afghanistans insbesondere in 

sozialer, ökonomischer und gesundheitlicher Hinsicht, zuständig sei. 

Der Beschwerdeführer befürchte die Verfolgung von Seiten der Taliban. Es sei davon 

auszugehen, dass dieser durch die berufliche Tätigkeit seines Vaters für ein westliches 

Unternehmen, in Verbindung der vormals talibangegnerischen politischen 

Parteizugehörigkeit der XXXX , ins Blickfeld der Taliban geraten sei, sowie mangels adäquater 

staatlicher Schutzmechanismen in Afghanistan, einer individuellen Verfolgung iSd. Art. 1 

Abschnitt A Z 2 GFK ausgesetzt sei. Der Anknüpfungspunkt zu einem Konventionsgrund 

ergebe sich aus seiner Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe der Familie. 
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7. Am 14.09.2018 hat der Beschwerdeführer einen Antrag auf Verlängerung seiner 

befristeten Aufenthaltsberechtigung gemäß § 8 AsylG 2005 (subsidiärer Schutz) gestellt. 

8. Am 22.10.2018 erfolgte die niederschriftliche Einvernahme des Beschwerdeführers 

(„Einvernahme zur Prüfung der befristeten Aufenthaltsberechtigung/ Prüfung der Einleitung 

eines Aberkennungsverfahrens“) vor der belangten Behörde. 

Vorgelegt wurden weitere integrationsbescheinigende Unterlagen, sowie medizinische 

Beweismittel zu internistischen und psychischen Leiden des Beschwerdeführers. 

Gedolmetscht wurde in der Sprache Dari. 

9. Am 31.01.2019 hat die belangte Behörde dem Beschwerdeführer mitgeteilt, dass die 

Voraussetzungen für die Zuerkennung des Status des Subsidiär Schutzberechtigten nicht 

mehr vorlägen, und deshalb ein Aberkennungsverfahren eingeleitet werde. Dem Schreiben 

wurden die aktuellen Länderberichte der Staatendokumentation zu Afghanistan beigelegt, 

und die Möglichkeit eingeräumt, eine Stellungnahme innerhalb von 14 Tagen abzugeben. 

Mit dem Schreiben vom 12.02.2019 hat der Beschwerdeführer im Wesentlichen 

eingewendet, dass sich seine Geschwister, sowie seine Mutter, nach wie vor in seiner 

Heimatprovinz aufhielten. Sein Vater dagegen befände sich nur ab und zu in Afghanistan, da 

er ein Geschäft in Pakistan betreibe. Bei dem Haushalt seiner Mutter handle es sich um 

keinen etablierten Haushalt, in den er zurückkommen könne, zumal seine Mutter bereits für 

die Versorgung seiner Geschwister aufkommen müsse, und seine Familie selbst der 

ständigen latenten Bedrohung ihrer physischen und psychischen Integrität ausgesetzt sei. 

Einer seiner Brüder sei bereits seit Jahren verschollen. Eine individuelle Bedrohungssituation 

bestehe auch für den Beschwerdeführer mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit in  XXXX bzw. 

andersorts in Afghanistan. 

Auch der Umstand, dass er seit kurzem volljährig sei, stelle keine Änderung der Sach- und 

Rechtslage dar, die eine Aberkennung des subsidiären Schutzes rechtfertige. Vielmehr habe 

er die besonders prägende Phase der Pubertät in Österreich verbracht, und habe die 

Entfremdung von seiner Kultur, welche er als Minderjähriger verlassen habe, in besonders 

hohen Maß stattgefunden.  

Weiters komme hinsichtlich seiner persönlichen Umstände erschwerend hinzu, dass er nach 

wie vor an schweren Gesundheitsproblemen leide. Der Psychiater Dr. S. habe bei ihm eine 

„Panikstörung“ und eine „Traumafolgestörung“ diagnostiziert, und eine medikamentöse 

Therapie etabliert, sowie weitere psychotherapeutische Behandlungstermine verordnet. 

Daher handle es sich bei dem Beschwerdeführer nicht um einen gesunden Mann, sondern 
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um einen Mann mit spezifischer Vulnerabilität. In Afghanistan sei die medizinische 

Versorgung psychisch Erkrankter, und der Zugang zur notwendigen Behandlung nicht 

ausreichend gesichert. Zudem sei eine Ansiedelung in Kabul oder anderorts in Afghanistan, 

als psychisch Erkrankten, schwerer. Auch sei er zum derzeitigen Zeitpunkt in Afghanistan als 

Rückkehrer nach mehrjährigem Aufenthalt im westlich geprägten Ausland, in besonders 

hohem Maße gefährdet. 

Des Weiteren sei festzuhalten, dass keine grundlegende Besserung der Lage in Afghanistan, 

insbesondere in seiner Herkunftsprovinz XXXX , sowie in den als innerstaatlichen 

Fluchtalternativen in Betracht kommenden Städte Kabul, Herat und Mazar-e Sharif, seit 

Gewährung des subsidiären Schutzes, festgestellt werden könne. 

Der Stellungnahme wurden weitere integrationsbescheinigender Unterlagen, sowie 

medizinische Unterlagen, beigelegt. 

10. Die belangte Behörde hat in der Folge von der Staatendokumentation 

Anfragebeantwortungen zur Verfügbarkeit und Kosten der Medikamente Buscopan plus 

(Hyoscin-N-Butylbromid und Paracetamol), Buscopan (Hyoscin-N-Butylbromid), 

Paracetamol, Cerebokan, Pantoprazol, Saraton, Setralin, Seroquel, Atarax und Mirtazapin, 

sowie der Behandlung von Gastritis, eingeholt. 

11. Mit dem Bescheid vom 20.02.2019 hat die belangte Behörde zum Antrag auf 

Verlängerung der Aufenthaltsberechtigung (subsidiärer Schutz) wie folgt abgesprochen: 

„I. Der Ihnen mit Bescheid vom 24.11.2017, Zahl 1111693009-160541923, zuerkannte 

Status des subsidiär Schutzberechtigten wird Ihnen gemäß § 9 Absatz 1 Asylgesetz 2005, 

BGBl I Nr. 100/2005 (AsylG) idgF, von Amts wegen aberkannt. 

II. Die mit Bescheid vom 24.11.2017, Zahl 1111693009-160541923, erteilte befristete 

Aufenthaltsberechtigung als subsidiär Schutzberechtigter wird Ihnen gemäß § 9 Absatz 4 

AsylG entzogen. 

III. Ihr Antrag vom 14.09.2018 auf Verlängerung der befristeten Aufenthaltsberechtigung 

gemäß § 8 Abs. 4 AsylG wird abgewiesen. 

IV. Ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen wird Ihnen gemäß § 57 

AsylG nicht erteilt. 

V. Gemäß § 10 Absatz 1 Ziffer 5 AsylG iVm § 9 BFA-Verfahrensgesetz, BGBl. I Nr. 87/2012 

(BFA-VG) idgF, wird gegen Sie eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Absatz 2 Ziffer 4 

Fremdenpolizeigesetz 2005, BGBl. I Nr 100/2005 (FPG) idgF, erlassen. 
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VI. Es wird gemäß § 52 Absatz 9 FPG festgestellt, dass Ihre Abschiebung gemäß § 46 FPG 

nach Afghanistan zulässig ist. 

VII. Gemäß § 55 Absatz 1 bis 3 FPG beträgt die Frist für Ihre freiwillige Ausreise 14 Tage ab 

Rechtskraft der Rückkehrentscheidung.“ 

Zur Person des Beschwerdeführers wurde ausgeführt, dass seine Eltern (dh. Mutter und 

Vater) sowie seine sieben Geschwister weiter in seinem Heimatdorf aufhältig seien. Zudem 

würde sein Vater die Familie finanziell unterstützen. Der Beschwerdeführer leide an keiner 

schwerwiegenden lebensbedrohlichen physischen oder psychischen Erkrankung, oder 

sonstigen Beeinträchtigung. Er habe in Österreich den Vorbereitungskurs zum externen 

Pflichtschulabschluss und Deutschkurse absolviert. Seit Zuerkennung des subsidiären 

Schutzes durch das BFA am 24.11.2017 habe er fast immer Arbeitslosengeld bezogen. Kurze 

Zeitabstände dazwischen sei er vom Staat durch die Grundversorgung unterstützt worden. 

An ehrenamtlichen Tätigkeiten oder an anderen Integrationsmaßnahmen habe er nicht 

teilgenommen. Er sei Mitglied in einem Taekwando Verein. In seinem privaten Umfeld habe 

sich seit Zuerkennung des subsidiären Schutzes nichts geändert. Familienangehörige bzw. 

sonstige Anknüpfungspunkte in Österreich habe er nicht. 

Zu den Gründen für die Aberkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten wurde 

ausgeführt, dass sich die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten mit 

Bescheid vom 24.11.2017 vor allem auf die schlechten Unterstützungsmöglichkeiten seiner 

Verwandten, seiner nur teilweisen Arbeitsfähigkeit, und der Minderjährigkeit gestützt habe. 

Nunmehr werde festgestellt, dass der Sachverhalt der Zuerkennung nicht mehr vorliege. 

Eine Verfolgung in seinem Herkunftsstaat Afghanistan sowie eine Bedrohungssituation im 

Falle einer Rückkehr könne nicht festgestellt werden. 

Verwandte (Eltern, Geschwister), zu denen der Beschwerdeführer Kontakt pflege, würden in 

Afghanistan leben, und bestünde aufgrund eines vorhandenen Bankwesen die Möglichkeit 

finanzieller Unterstützung durch seine Angehörigen. 

Der Beschwerdeführer sei nun nicht mehr minderjährig. 

Seine Herkunftsprovinz könne zwar nicht gefahrlos erreicht werden. Es könne jedoch nicht 

festgestellt werden, dass ihm im Falle einer Rückkehr in eine sichere Stadt (zB Mazar-e 

Sharif, Herat) ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit drohe. Eine Rückkehr sei für ihn 

zumutbar, da er mit Gelegenheitsjobs seinen Lebensunterhalt verdienen könne. Eine 

Integration in das Sozial- und Arbeitssystem in seinem Heimatland Afghanistan sei ebenfalls 

zumutbar. 
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Beweiswürdigend wurde ausgeführt, dass der Sachverhalt der Zuerkennung des subsidiären 

Schutzes nicht mehr vorläge. Der Beschwerdeführer sei volljährig, arbeitsfähig und benötige 

im Grunde genommen keine familiären und sozialen Netzwerke in seinem Heimatland, da er 

selbsterhaltungsfähig sei. Da seine Familie nach wie vor in Afghanistan lebe, und es ihnen 

wirtschaftlich gut gehe, sei davon auszugehen, dass er auf familiäre Hilfe im Heimatland 

zurückgreifen könne. Zusammengefasst werde davon ausgegangen, dass der 

Beschwerdeführer ein junger, arbeitsfähiger Mann sei, der an keiner schwerwiegenden 

Erkrankung leide. Eine primäre ärztliche Grundversorgung in seinem Heimatland sei 

gegeben, die verordneten Medikamente könne er auch in Afghanistan beziehen. Ebenso 

könne er auf das familiäre Netzwerk bei einer Rückkehr zurückgreifen. Auch bestehe in 

Afghanistan ein funktionierendes Bankenwesen. Aus den angeführten Gründen stehe fest, 

dass der Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan, insbesondere in der 

Provinz Balkh oder Herat, relativ rasch in der Lage wäre, sich eine Existenz aufzubauen, um 

für sich ausreichend sorgen zu können. Abgesehen von einer einmaligen Rückkehrhilfe in 

Form von Bargeld, könne in seinem Falle auch mit Unterstützung durch verschiedenste 

Organisationen und Institutionen gerechnet werden, sodass er nicht in eine ausweglose 

Situation geraten würde. Insbesondere aufgrund der Information des aktuellen 

Länderinformationsblattes, könne die Möglichkeit einer sofortigen Rückkehr nach 

Afghanistan, konkret in den Bereich Herat oder Mazar-e Sharif, nicht kategorisch 

ausgeschlossen werden, bzw. werde diese als zumutbar angesehen. 

Rechtlich wurde ausgeführt, dass unter Gesamtbetrachtung aller angeführten Umstände 

davon ausgegangen werden könne, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach 

Afghanistan keiner Gefährdung oder Verfolgung ausgesetzt sei. Auch würden seine 

Angehörigen nach wie vor, offensichtlich ohne relevanten Probleme, in Afghanistan leben; 

von einer existenzgefährdenden Lebenssituation seiner Verwandten habe er nichts 

berichtet, und wurde auch amtswegig nichts bekannt. 

12. Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer im Wege der bevollmächtigten 

Vertretung fristgerecht Beschwerde in vollem Umfang. 

13. Am 02.05.2019 wurde eine Beschwerdeergänzung eingebracht. 

14. Am 29.05.2019 wurde die Niederlegung der für die Beschwerdeerhebung erteilten 

Vollmacht mitgeteilt. 

Mit Schriftsatz vom 04.06.2019 wurde die nunmehr für das Beschwerdeverfahren erteilte 

Vollmacht angezeigt, und ein ergänzendes Vorbringen erstattet. 
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15. Das Bundesverwaltungsgericht führte am 07.06.2019 eine öffentliche mündliche 

Verhandlung durch. Der Beschwerdeführer wurde im Beisein seiner bevollmächtigten 

Vertretung und eines Dolmetschers für die Sprache Dari eingehend zu seiner Person, den 

Lebensumständen in Afghanistan, den Fluchtgründen, sowie zum Privat- und Familienleben 

in Österreich befragt.  

Die belangte Behörde nahm an der Verhandlung teil. 

Die Stellungnahmen der bevollmächtigten Vertretung vom 24.04.2019 und 04.06.2019 

wurden zusammenfassend verlesen. 

Zur Untermauerung des Vorbringens wurden eine Information zur XXXX , die Accord 

Anfragebeantwortung vom 30.08.2017 „Sippenhaftung durch Taliban von 

Familienangehörigen von (angeblichen) Unterstützern der Regierungstruppen, insbesondere 

in der Provinz Nangarhar), die Landinfo vom 11.08.2017 „Der Nachrichtendienst der Taliban 

und die Einschüchterungskampagne“, integrationsbescheinigende Unterlagen, sowie 

medizinische Beweismittel, in das Verfahren eingebracht. 

Bereits in der Ladung wurden die Verfahrensparteien darauf hingewiesen, dass beabsichtigt 

ist, das Länderinformationsblatt der Staatendokumentation – Afghanistan vom 29.06.2018 

(letzte Information eingefügt am 26.03.2019) heranzuziehen. Das Bundesverwaltungsgericht 

brachte ergänzend die zwischenzeitlich zum Länderinformationsblatt ergänzte 

Kurzinformation vom 04.06.2019 sowie den Bericht von EASO (Europäisches 

Unterstützungsbüro für Asylfragen), Arbeitsübersetzung der Staatendokumentation des BFA 

Stand 15.02.2018 zu afghanischen Netzwerken nach der Migration und Möglichkeit der 

Ansiedelung in städtischen Zentren ohne Netzwerk, die Richtlinien des UNHCR zur 

Feststellung der Internationalen Schutzbedarfs Afghanischer Asylsuchender vom 30.08.2018, 

sowie die EASO-Guidance Note zu Afghanistan von Juni 2018 in das Verfahren ein. 

Die Verhandlungsschrift wurde den anwesenden Verfahrensparteien sowie der 

bevollmächtigten Vertretung des Beschwerdeführers persönlich ausgefolgt. 

Dem Beschwerdeführer wurde eine Frist von vier Wochen zur Stellungnahme eingeräumt. 

16. Mit dem Schriftsatz vom 05.07.2019 hat die bevollmächtigte Vertretung des 

Beschwerdeführers unter Vorlage integrationsbescheinigender Unterlagen und 

medizinischer Beweismittel eine Stellungnahme eingebracht, womit im Wesentlichen das 

bisherige Vorbringen wiederholt wurde. 

Diese Stellungnahme wurde der belangten Behörde zur Kenntnis gebracht. 

Die belangte Behörde hat sich dazu nicht geäußert. 
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17. Mit Schriftsatz vom 12.09.2019 hat die bevollmächtigte Vertretung des 

Beschwerdeführers eine ergänzende Stellungnahme zur Sicherheits- und Versorgungslage in 

Afghanistan eingebracht. 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

1. Feststellungen: 

1.1. Zur Person 

Der Beschwerdeführer führt den im Spruch genannten Namen, ist Staatsangehöriger der 

Islamischen Republik Afghanistan, gehört der Volksgruppe der Hazara an und bekennt sich 

zur schiitischen Glaubensgemeinschaft des Islam. Die Muttersprache ist Dari. 

Als Geburtsdatum wird der  XXXX  angenommen. 

Er gelangte unter Umgehung der Einreisevorschriften nach Österreich und stellte am 

15.04.2016 einen Antrag auf internationalen Schutz.  

1.2. Zum Leben in Österreich 

Der Beschwerdeführer hat sich in Österreich bereits gut integriert. Er ist in Österreich jedoch 

nicht verheiratet, führt keine Lebensgemeinschaft, hat in Österreich keine Kinder und auch 

sonst keine nahen Verwandten oder Verwandte, die vom Beschwerdeführer finanziell 

abhängig sind oder Verwandte, von denen der Beschwerdeführer finanziell abhängig ist. 

Neben losen Freundschaften konnten keine weiteren substantiellen Anknüpfungspunkte im 

Bereich des Privatlebens des Beschwerdeführers in Österreich festgestellt werden. 

Dokumentiert sind Deutschkenntnisse auf dem Niveau A2. 

Der Beschwerdeführer hat Kurse betreffend den Pflichtschulabschluss, sowie Kurse zur 

Werteorientierung besucht, und war in Österreich mehrmals, jedoch nur kurzfristig, 

berufstätig. Er hat zwischendurch Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung bezogen. 

Der Beschwerdeführer war in Österreich nicht ehrenamtlich tätig. Er ist Mitglied in einem 

Taekwondo-Verein. 

Der Beschwerdeführer ist in Österreich zum Zeitpunkt dieser Entscheidung strafgerichtlich 

unbescholten. 
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1.3. Zum Fluchtvorbringen 

Im Falle der Rückkehr nach Afghanistan droht dem Beschwerdeführer mit maßgeblicher 

Wahrscheinlichkeit keine Verfolgung wegen eines Konventionsgrundes in asylrelevantem 

Ausmaß. 

Es droht ihm in Afghanistan aktuell keine Verfolgung durch die Taliban aufgrund seiner 

Familienzugehörigkeit, weil sein Vater Mitglied der  XXXX Partei war, und für die  XXXX 

gearbeitet hat. 

Er war in Afghanistan keiner konkreten, gezielt gegen die Person gerichteten, Verfolgung 

durch die Taliban ausgesetzt. 

Der Beschwerdeführer wurde in Afghanistan nie persönlich bedroht oder angegriffen, es 

droht ihm auch künftig keine psychische oder physische Gewalt von staatlicher Seite, oder 

von Aufständischen, oder von sonstigen privaten Verfolgern in seinem Herkunftsstaat. Er 

wurde nach eigenen Angaben in seinem Herkunftsstaat niemals inhaftiert, ist nicht 

vorbestraft und hatte mit den Behörden des Herkunftsstaates weder auf Grund seines 

Religionsbekenntnisses oder seiner Volksgruppenzugehörigkeit, noch sonst irgendwelche 

Probleme. 

Der Beschwerdeführer war in seinem Herkunftsstaat weder politisch tätig noch gehörte er 

einer politischen Partei oder politischen Bewegung an. 

Aufgrund des Umstandes, dass er sich in Europa aufgehalten hat, ist konkret der 

Beschwerdeführer in Afghanistan keiner psychischen und/oder physischen Gewalt 

ausgesetzt bzw. hat er (oder jeder derartige "Rückkehrer") eine solche im Falle seiner 

Rückkehr nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu befürchten. Es droht ihm keine 

konkrete und individuelle Gefahr wegen einer ihm unterstellten Moral- und Wertehaltung, 

welche nicht jener in Afghanistan vorherrschenden entspricht. 

Dem Beschwerdeführer droht wegen der Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Hazara bzw. zur 

schiitischen Religion konkret und individuell keine physische und/oder psychische Gewalt in 

Afghanistan. Nicht jeder Angehörige der Volksgruppe der Hazara oder der schiitischen 

Religion ist in Afghanistan physischer und/oder psychischer Gewalt ausgesetzt. 

Es haben sich im Verfahren keine hinreichend sicheren Anhaltspunkte für eine 

wohlbegründete Furcht des Beschwerdeführers, dass ihm in Afghanistan individuell und 

aktuell Verfolgung droht, ergeben. 
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Der Beschwerdeführer ist im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan nicht aus Gründen der 

Rasse, der Religion, der Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 

oder wegen seiner politischen Gesinnung von staatlicher Seite oder von Seiten Dritter 

bedroht. 

1.4. Zur Lage im Herkunftsstaat 

Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation in der 

Gesamtaktualisierung vom 13.11.2019 mit Stand vom 29.06.2020: 

Länderspezifische Anmerkungen 

COVID-19: 

29.06.2020 

Das genaue Ausmaß der COVID-19-Krise in Afghanistan ist unbekannt. Die hier gesammelten Informationen 

sollen die Lage zu COVID-19 in Afghanistan zum Zeitpunkt der Berichtserstellung wiedergeben. Diese 

Informationen werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert. 

Berichten zufolge, haben sich mehr als 30.000 Menschen in Afghanistan mit COVID-19 angesteckt (WP 

25.5.2020; vgl. JHU 26.6.2020), mehr als 670 sind daran gestorben. Dem Gesundheitsministerium zufolge, 

liegen die tatsächlichen Zahlen viel höher; auch bestünde dem Ministerium zufolge die Möglichkeit, dass in 

den kommenden Monaten landesweit bis zu 26 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert werden könnten, 

womit die Zahl der Todesopfer 100.000 übersteigen könnte. Die COVID-19 Testraten sind extrem niedrig in 

Afghanistan: weniger als 0,2% der Bevölkerung – rund 64.900 Menschen von geschätzten 37,6 Millionen 

Einwohnern – wurden bis jetzt auf COVID-19 getestet (WP 25.6.2020). 

In vier der 34 Provinzen Afghanistans – Nangahar, Ghazni, Logar und Kunduz – hat sich unter den 

Sicherheitskräften COVID-19 ausgebreitet. In manchen Einheiten wird eine Infektionsrate von 60-90% 

vermutet. Dadurch steht weniger Personal bei Operationen und/oder zur Aufnahme des Dienstes auf 

Außenposten zur Verfügung (WP 25.6.2020). 

In Afghanistan sind landesweit derzeit Mobilität, soziale und geschäftliche Aktivitäten sowie Regierungsdienste 

eingeschränkt. In den größeren Städten wie z.B. Kabul, Kandahar, Mazar-e Sharif, Jalalabad, Parwan usw. wird 

auf diese Maßnahmen stärker geachtet und dementsprechend kontrolliert. Verboten sind zudem auch 

Großveranstaltungen – Regierungsveranstaltungen, Hochzeitsfeiern, Sportveranstaltungen – bei denen mehr 

als zehn Personen zusammenkommen würden (RA KBL 19.6.2020). In der Öffentlichkeit ist die Bevölkerung 

verpflichtet einen Nasen-Mund-Schutz zu tragen (AJ 8.6.2020). 

Wirksame Maßnahmen der Regierung zur Bekämpfung von COVID-19 scheinen derzeit auf keiner Ebene 

möglich zu sein: der afghanischen Regierung zufolge, lebt 52% der Bevölkerung in Armut, während 45% in 

Ernährungsunsicherheit lebt (AF 24.6.2020). Dem  Lockdown folge zu leisten, "social distancing" zu betreiben 

und zuhause zu bleiben ist daher für viele keine Option, da viele Afghan/innen arbeiten müssen, um ihre 

Familien versorgen zu können (AJ 8.6.2020). 

Gesellschaftliche Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19 Auswirkungen 

In Kabul, hat sich aus der COVID-19-Krise heraus ein "Solidaritätsprogramm" entwickelt, welches später in 

anderen Provinzen repliziert wurde. Eine afghanische Tageszeitung rief Hausbesitzer dazu auf, jenen ihrer 

Mieter/innen, die Miete zu reduzieren oder zu erlassen, die aufgrund der Ausgangsbeschränkungen nicht 

arbeiten konnten. Viele Hausbesitzer folgten dem Aufruf (AF 24.6.2020). 

Bei der Spendenaktion „Kocha Ba Kocha“ kamen junge Freiwillige zusammen, um auf die wirtschaftlichen 

Auswirkungen der Pandemie zu reagieren, indem sie Spenden für bedürftige Familien sammelten und ihnen 

kostenlos Nahrungsmittel zur Verfügung stellten. In einem weiteren Fall startete eine Privatbank eine 
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Spendenkampagne, durch die 10.000 Haushalte in Kabul und andere Provinzen monatlich mit Lebensmitteln 

versorgt wurden. Außerdem initiierte die afghanische Regierung das sogenannte „kostenlose Brot“-Programm; 

bei dem  bedürftige Familien – ausgewählt  durch Gemeindeälteste – rund einen Monat lang mit kostenlosem 

Brot versorgt werden (AF 24.6.2020). In dem mehrphasigen Projekt, erhält täglich jede Person innerhalb einer 

Familie zwei Stück des traditionellen Brots, von einer Bäckerei in der Nähe ihres Wohnortes (TN 15.6.2020). 

Die Regierung kündigte kürzlich an, das Programm um einen weiteren Monat zu verlängern (AF 24.6.2020; vgl. 

TN 15.6.2020). Beispielsweise beklagten sich bedürftige Familien in der Provinz Jawzjan über Korruption im 

Rahmen dieses Projektes (TN 20.5.2020). 

Weitere Maßnahmen der afghanischen Regierung 

Schulen und Universitäten sind nach aktuellem Stand bis September 2020 geschlossen (AJ 8.6.2020; vgl. RA 

KBL 19.6.2020). Über Fernlernprogramme, via Internet, Radio und Fernsehen soll der traditionelle Unterricht 

im Klassenzimmer vorerst weiterhin ersetzen werden (AJ 8.6.2020). Fernlehre funktioniert jedoch nur bei 

wenigen Studierenden. Zum Einen können sich viele Familien weder Internet noch die dafür benötigten Geräte 

leisten und zum Anderem schränkt eine hohe Analphabetenzahl unter den Eltern in Afghanistan diese dabei 

ein, ihren Kindern beim Lernen behilflich sein zu können (HRW 18.6.2020). 

Die großen Reisebeschränkungen wurden mittlerweile aufgehoben; die Bevölkerung kann nun in alle 

Provinzen reisen(RA KBL 19.6.2020). Afghanistan hat mit 24.6.2020 den  internationalen Flugverkehr mit 

einem Turkish Airlines-Flug von Kabul nach Istanbul wieder aufgenommen; wobei der Flugplan aufgrund von 

Restriktionen auf vier Flüge pro Woche beschränkt wird (AnA 24.6.2020). Emirates, eine staatliche Fluglinie 

der Vereinigten Arabischen Emirate, hat mit 25.6.2020 Flüge zwischen Afghanistan und Dubai wieder 

aufgenommen (AnA 24.6.2020; vgl. GN 9.6.2020). Zwei afghanische Fluggesellschaften Ariana Airlines und der 

lokale private Betreiber Kam Air haben ebenso Flüge ins Ausland wieder aufgenommen (AnA 24.6.2020). Bei 

Reisen mit dem Flugzeug sind grundlegende COVID-19-Schutzmaßnahmen erforderlich (RA KBL 19.6.2020). 

Wird hingegen die Reise mit dem Auto angetreten, so sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Zwischen 

den Städten Afghanistans verkehren Busse. Grundlegende Schutzmaßnahmen nach COVID-19 werden von der 

Regierung zwar empfohlen – manchmal werden diese nicht vollständig umgesetzt (RA KBL 19.6.2020). 

Seit 1.1.2020 beträgt die Anzahl zurückgekehrter Personen aus dem Iran und Pakistan: 339.742; 337.871 

Personen aus dem Iran (247.082 spontane Rückkehrer/innen und 90.789 wurden abgeschoben) und 1.871 

Personen aus Pakistan (1.805 spontane Rückkehrer/innen und 66 Personen wurden abgeschoben) (UNHCR 

20.6.2020). 

Situation in der Grenzregion und Rückkehr aus Pakistan 

Die Grenze zu Pakistan war fast drei Monate lang aufgrund der COVID-19-Pandemie gesperrt. Mit 22.6.2020 

erhielt Pakistan an drei Grenzübergängen erste Exporte aus Afghanistan: frisches Obst und Gemüse wurde 

über die Grenzübergänge Torkham, Chaman und Ghulam Khan nach Pakistan exportiert. Im Hinblick auf 

COVID-19 wurden   Standardarbeitsanweisungen (SOPs – standard operating procedures) für den 

grenzüberschreitenden Handel angewandt (XI 23.6.2020). Der bilaterale Handel soll an sechs Tagen der Woche 

betrieben werden, während an Samstagen diese Grenzübergänge für Fußgänger reserviert sind (XI 23.6.2020; 

vgl. UNHCR 20.6.2020); in der Praxis wurde der Fußgängerverkehr jedoch häufiger zugelassen (UNHCR 

20.6.2020). 

Pakistanischen Behörden zufolge waren die zwei Grenzübergänge Torkham und Chaman auf Ansuchen 

Afghanistans und aus humanitären Gründen bereits früher für den Transithandel sowie Exporte nach 

Afghanistan geöffnet worden (XI 23.6.2020). 

Situation in der Grenzregion und Rückkehr aus dem Iran 

Die Anzahl aus dem Iran abgeschobener Afghanen ist im Vergleich zum Monat Mai stark gestiegen. Berichten 

zufolge haben die Lockerungen der Mobilitätsmaßnahmen dazu geführt, dass viele Afghanen mithilfe von 

Schmugglern in den Iran ausreisen. UNHCR zufolge, gaben Interviewpartner/innen an, kürzlich in den Iran 

eingereist zu sein, aber von der Polizei verhaftet und sofort nach Afghanistan abgeschoben worden zu sein 

(UNHCR 20.6.2020). 

18.05.2020 
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Das genaue Ausmaß der COVID-19-Krise in Afghanistan ist unbekannt. Die hier gesammelten Informationen 

sollen die Lage zu COVID-19 in Afghanistan zum Zeitpunkt der Berichtserstellung wiedergeben. Diese 

Informationen werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert.   

In 30 der 34 Provinzen Afghanistans wurden mittlerweile COVID-19-Fälle registriert (NYT 22.4.2020). 

Nachbarländer von Afghanistan, wie China, Iran und Pakistan, zählen zu jenen Ländern, die von COVID-19 

besonders betroffen waren bzw. nach wie vor sind. Dennoch ist die Anzahl, der mit COVID-19 infizierten 

Personen relativ niedrig (AnA 21.4.2020). COVID-19 Verdachtsfälle können in Afghanistan aufgrund von 

Kapazitätsproblem bei Tests nicht überprüft werden – was von afghanischer Seite bestätigt wird (DW 

22.4.2020; vgl. QA 16.4.2020; NYT 22.4.2020; ARZ KBL 7.5.2020). Auch wird die Dunkelziffer von afghanischen 

Beamten höher geschätzt (WP 20.4.2020). In Afghanistan können derzeit täglich 500 bis 700 Personen getestet 

werden. Diese Kapazitäten sollen in den kommenden Wochen auf 2.000 Personen täglich erhöht werden (WP 

20.4.2020). Die Regierung bemüht sich noch weitere Testkits zu besorgen – was Angesicht der derzeitigen 

Nachfrage weltweit, eine Herausforderung ist (DW 22.4.2020). 

Landesweit können – mit Hilfe der Vereinten Nationen – in acht Einrichtungen COVID-19-Testungen 

durchgeführt werden (WP 20.4.2020). Auch haben begrenzte Laborkapazitäten und -ausrüstung einige 

Einrichtungen dazu gezwungen Testungen vorübergehend einzustellen (WP 20.4.2020). Unter anderem 

können COVID-19-Verdachtsfälle in Einrichtungen folgender Provinzen überprüft werden: Kabul, Herat, 

Nangarhar (TN 30.3.2020) und Kandahar. COVID-19 Proben aus angrenzenden Provinzen wie Helmand, 

Uruzgan und Zabul werden ebenso an die Einrichtung in Kandahar übermittelt (TN 7.4.2020a). 

Jahrzehntelange Konflikte in Afghanistan machen das Land anfällig für den Ausbruch von Krankheiten: nach 

wie vor ist Polio dort endemisch (als eines von drei Ländern weltweit) (WP 20.4.2020) außerdem ist das 

Gesundheitssystem fragil (AnA 21.4.2020; vgl. QA 16.4.2020; ARZ KBL 7.5.2020). Beispielsweise mangelt es an 

adäquaten Medikamenten für Patient/innen, die an COVID-19 erkrankt sind. Jedoch sind die wenigen 

Medikamente, die hierfür zur Verfügung stehen, kostenfrei (ARZ KBL 7.5.2020). Der landesweite Mangel an 

COVID-19-Testkits sowie an Isolations- und Behandlungseinrichtungen verdeutlichen diese Herausforderung 

(AnA 21.4.2020; vgl. ARZ KBL 7.5.2020). Landesweit stehen 10.400 Krankenhausbetten (BBC 9.4.2020) und 300 

Beatmungsgeräte zur Verfügung (TN 8.4.2020; vgl. DW 22.4.2020; QA 16.4.2020). 300 weitere 

Beatmungsgeräte plant die afghanische Regierung zu besorgen. Weiters mangelt es an geschultem Personal, 

um diese medizinischen Geräte in Afghanistan zu bedienen und zu warten (DW 22.4.2020; vgl. ARZ KBL 

7.5.2020). Engpässe bestehen bei den PPE (personal protective equipment), persönlichen Schutzausrüstungen 

für medizinisches Personal; außerdem wird mehr fachliches Personal benötigt, um Patient/innen auf den 

Intensivstationen zu betreuen (ARZ KBL 7.5.2020). 

Aufgrund der Nähe zum Iran gilt die Stadt Herat als der COVID-19-Hotspot Afghanistans (DW 22.4.2020; vgl. 

NYT 22.4.2020); dort wurde nämlich die höchste Anzahl bestätigter COVID-19-Fälle registriert (TN 7.4.2020b; 

vgl. DW 22.4.2020). Auch hat sich dort die Anzahl positiver Fälle unter dem Gesundheitspersonal verstärkt. 

Mitarbeiter/innen des Gesundheitswesens berichten von fehlender Schutzausrüstung – die Provinzdirektion 

bestätigte dies und erklärtes mit langwierigen Beschaffungsprozessen (TN 7.4.2020b). Betten, 

Schutzausrüstungen, Beatmungsgeräte und Medikamente wurden bereits bestellt – jedoch ist unklar, wann die 

Krankenhäuser diese Dinge tatsächlich erhalten werden (NYT 22.4.2020). Die Provinz Herat verfügt über drei 

Gesundheitseinrichtungen für COVID-19-Patient/innen. Zwei davon wurden erst vor kurzem errichtet; diese 

sind für Patient/innen mit leichten Symptomen bzw. Verdachtsfällen des COVID-19 bestimmt. Patient/innen 

mit schweren Symptomen hingegen, werden in das Regionalkrankenhaus von Herat, welches einige Kilometer 

vom Zentrum der Provinz entfernt liegt, eingeliefert (TN 7.4.2020b). In Hokerat wird die Anzahl der 

Beatmungsgeräte auf nur 10 bis 12 Stück geschätzt (BBC 9.4.2020; vgl. TN 8.4.2020). 

Beispiele für Maßnahmen der afghanischen Regierung 

Eine Reihe afghanischer Städte wurde abgesperrt (WP 20.4.2020), wie z.B. Kabul, Herat und Kandahar (TG 

1.4.2020a). Zusätzlich wurde der öffentliche und kommerzielle Verkehr zwischen den Provinzen gestoppt (WP 

20.4.2020). Beispielsweise dürfen sich in der Stadt Kabul nur noch medizinisches Personal, Bäcker, 

Journalist/innen, (Nahrungsmittel)Verkäufer/innen und Beschäftigte im Telekommunikationsbereich bewegen. 

Der Kabuler Bürgermeister warnte vor "harten Maßnahmen" der Regierung, die ergriffen werden, sollten sich 
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die Einwohner/innen in Kabul nicht an die Anordnungen halten, unnötige Bewegungen innerhalb der Stadt zu 

stoppen. Die Sicherheitskräfte sind beauftragt zu handeln, um die Beschränkung umzusetzen (TN 9.4.2020a). 

Mehr als die Hälfte der afghanischen Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze (WP 22.4.2020): Aufgrund 

der Maßnahmen sorgen sich zehntausende Tagelöhner in Kabul und Herat um ihre Existenz. UNICEF zufolge, 

arbeiten allein in Kabul mindestens 60.000 Kinder, um das Familieneinkommen zu ersetzen (TG 1.4.2020). 

Offiziellen Schätzungen zufolge können z.B. in Herat-Stadt 150.000 Tagelöhner aufgrund des Lockdowns nicht 

arbeiten und haben somit kein Einkommen. Weil es in Herat an Ressourcen mangelt, um Hunderttausende zu 

ernähren, nimmt die Bevölkerung die Bedrohung durch das Virus nicht ernst. Zwar hat die Bevölkerung 

anfangs großzügig gespendet, aber auch diese Spenden werden weniger, nachdem die langfristigen 

wirtschaftlichen Auswirkungen auf Unternehmen sichtbar werden (NYT 22.4.2020). 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die International Organization for Migration (IOM) unterstützen 

das afghanische Ministerium für öffentliche Gesundheit (MOPH) (WHO MIT 10.5.2020; vgl. IOM 11.5.2020); 

die WHO übt eine beratende Funktion aus und unterstützt die afghanische Regierung in vier unterschiedlichen 

Bereichen während der COVID-19-Krise (WHO MIT 10.5.2020): 1. Koordination; 2. Kommunikation innerhalb 

der Gemeinschaften 3. Monitoring (durch eigens dafür eingerichtete Einheiten – speziell was die Situation von 

Rückkehrer/innen an den Grenzübergängen und deren weitere Bewegungen betrifft) und 4. Kontrollen an 

Einreisepunkten – an den 4 internationalen Flughäfen sowie 13 Grenzübergängen werden medizinische 

Kontroll- und Überwachungsaktivitäten durchgeführt (WHO MIT 10.5.2020; vgl. IOM 11.5.2020).   

Taliban und COVID-19 

Ein Talibansprecher verlautbarte, dass die Taliban den Konflikt pausieren könnten, um Gesundheitsbehörden zu 

erlauben, in einem von ihnen kontrollierten Gebiet zu arbeiten, wenn COVID-19 dort ausbrechen sollte (TN 

2.4.2020; vgl. TD 2.4.2020). In der nördlichen Provinz Kunduz, hätten die Taliban eine Gesundheitskommision 

gegründet, die direkt in den Gemeinden das öffentliche Bewusstsein hinsichtlich des Virus stärkt. Auch sollen 

Quarantänezentren eingerichtet worden sein, in denen COVID-19-Verdachtsfälle untergebracht wurden. Die 

Taliban hätten sowohl Schutzhandschuhe, als auch Masken und Broschüren verteilt; auch würden sie jene, die 

aus anderen Gebieten kommen, auf COVID-19 testen (TD 2.4.2020). Auch in anderen Gebieten des Landes, wie 

in Baghlan, wird die Bevölkerung im Rahmen einer Informationsveranstaltung in der Moschee über COVID-19 

informiert. Wie in der Provinz Kunduz, versorgen die Taliban die Menschen mit (Schutz)material, helfen 

Entwicklungshelfern dabei zu jenen zu gelangen, die in Taliban kontrollierten Gebieten leben und bieten sichere 

Wege zu Hilfsorganisationen, an (UD 13.3.2020). 

Der Umgang der Taliban mit der jetzigen Ausnahmesituation wirft ein Schlaglicht auf den Modus Operandi der 

Truppe. Um sich die Afghanen in den von ihnen kontrollierten Gebieten gewogen zu halten, setzen die Taliban 

auf Volksnähe. Durch die Präsenz vor Ort machten die Islamisten das Manko wett, dass sie kein Geld hätten, um 

COVID-19 medizinisch viel entgegenzusetzen: Die Taliban können Prävention betreiben, behandeln können sie 

Erkrankte nicht (NZZ 7.4.2020). 

Aktuelle Informationen zu Rückkehrprojekten 

IOM Österreich unterstützt auch derzeit Rückkehrer/innen im Rahmen der freiwilligen Rückkehr. Aufgrund des 

stark reduzierten Flugbetriebs ist die Rückkehr seit April 2020 nur in sehr wenige Länder tatsächlich möglich. 

Neben der Reiseorganisation bietet IOM Österreich dabei, wie bekannt, Unterstützung bei der Ausreise am 

Flughafen Wien Schwechat an (IOM AUT 18.5.2020). 

IOM Österreich bietet derzeit, aufgrund der COVID-19-Lage, folgende Aktivitäten an:   

 Qualitätssicherung in der Rückkehrberatung (Erarbeitung von Leitfäden und Trainings) 

 Unterstützung bei der freiwilligen Rückkehr und Reintegration im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten 

(Virtuelle Beratung, Austausch mit Rückkehrberatungseinrichtungen und Behörden, Monitoring der 

Reisemöglichkeiten) (IOM AUT 18.5.2020). 

Das Projekt RESTART III – Unterstützung des österreichischen Rückkehrsystems und der Reintegration 

freiwilliger Rückkehrer/innen in Afghanistan“ wird bereits umgesetzt. Derzeit arbeiten die österreichischen 

IOM-Mitarbeiter/innen vorwiegend an der ersten Komponente (Unterstützung des österreichischen 

Rückkehrsystems) und erarbeiten Leitfäden und Trainingsinhalte. Die Unterstützung der freiwilligen Rückkehr 



- 18 - 

 

nach Afghanistan ist derzeit aufgrund fehlender Flugverbindungen nicht möglich. IOM beobachtet die Situation 

und steht diesbezüglich in engem Austausch mit den zuständigen Rückkehrberatungseinrichtungen und den 

österreichischen Behörden (IOM AUT 18.5.2020) 

Mit Stand 18.5.2020, sind im laufenden Jahr bereits 19 Projektteilnehmer/innen nach Afghanistan 

zurückgekehrt. Mit ihnen, als auch mit potenziellen Projektteilnehmer/innen, welche sich noch in Österreich 

befinden, steht IOM Österreich in Kontakt und bietet Beratung/Information über virtuelle 

Kommunikationswege an (IOM AUT 18.5.2020). 

Informationen von IOM Kabul zufolge, sind IOM-Rückkehrprojekte mit Stand 13.5.2020 auch weiterhin in 

Afghanistan operativ (IOM KBL 13.5.2020). 

Sicherheitslage 

Letzte Änderung: 22.4.2020 

Die Sicherheitslage in Afghanistan ist nach wie vor volatil (UNGASC 17.3.2019). Die afghanische Regierung 

behält die Kontrolle über Kabul, die wichtigsten Bevölkerungszentren und Transitrouten sowie 

Provinzhauptstädte und die meisten Distriktzentren. Nichtsdestotrotz, hat die afghanische Regierung wichtige 

Transitrouten verloren (USDOD 12.2019). 

Der Konflikt in Afghanistan befindet sich nach wie vor in einer "strategischen Pattsituation", die nur durch 

Verhandlungen zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban gelöst werden kann (SIGAR 30.1.2020). 

Die afghanische Regierung führte zum ersten Mal persönliche Gespräche mit den Taliban, inhaltlich wurde über 

den Austausch tausender Gefangener verhandelt; bis dahin hatten die beiden Seiten sich nur per 

Videokonferenz unterhalten (BBC 1.4.2020). Ein erster Schritt Richtung inner-afghanischer Verhandlungen, 

welcher Teil eines zwischen Taliban und US-Amerikanern unterzeichneten Abkommens ist (TD 2.4.2020). Die 

Gespräche fanden vor dem Hintergrund anhaltender Gewalt im Land statt (BBC 1.4.2020). 

Für den Berichtszeitraum 8.11.2019-6.2.2020 verzeichnete die UNAMA 4.907 sicherheitsrelevante Vorfälle – 

ähnlich dem Vorjahreswert. Die Sicherheitslage blieb nach wie vor volatil. Die höchste Anzahl 

sicherheitsrelevanter Vorfälle wurden in der südlichen Region, gefolgt von den nördlichen und östlichen 

Regionen, registriert, die alle samt 68% der Zwischenfälle ausmachten. Die aktivsten Konfliktregionen waren in 

den Provinzen Kandahar, Helmand, Nangarhar und Balkh zu finden. Entsprechend saisonaler Trends, gingen die 

Kämpfe in den Wintermonaten – Ende 2019 und Anfang 2020 – zurück (UNGASC 17.3.2020). 

Die Sicherheitslage im Jahr 2019 

Die geographische Verteilung aufständischer Aktivitäten innerhalb Afghanistans blieb, im Vergleich der beiden 

Jahre 2018 und 2019, weitgehend konstant. Im Jahr 2019 fanden auch weiterhin im Süden und Westen 

Afghanistans weiterhin schwere Kampfhandlungen statt; feindliche Aktivitäten nahmen zu und breiteten sich in 

größeren Gebieten des Nordens und Ostens aus. Der Resolute Support (RS) Mision (seit 2015 die 

Unterstützungsmission der NATO in Afghanistan) zufolge, waren für das Jahr 2019 29.083 feindlich-initiierte 

Angriffe landesweit zu verzeichnen. Im Gegensatz waren es im Jahr 2018 27.417 (SIGAR 30.1.2020). Mit einer 

hohen Anzahl an sicherheitsrelevanten Vorfällen – speziell in den südlichen, nördlichen und östlichen Regionen 

– blieb die Sicherheitslage vorerst volatil, bevor ein Zeitraum der Reduzierung der Gewalt registriert werden 

konnte. Die UNAMA (Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan) registrierte für das gesamte Jahr 2019 

10.392 zivile Opfer, was einem Rückgang von 5% gegenüber 2018 entspricht (UNGASC 17.3.2020). 

Seit Ende des Jahres 2019 haben Angriffe durch regierungsfeindliche Elemente erheblich zugenommen. Im 

September 2019 fanden die afghanischen Präsidentschaftswahlen statt, in diesem Monat wurde auch die 

höchste Anzahl feindlicher Angriffe eines einzelnen Monats seit Juni 2012 und die höchste Anzahl effektiver 

feindlicher Angriffe seit Beginn der Aufzeichnung der RS-Mission im Januar 2010 registriert. Dieses Ausmaß an 

Gewalt setzte sich auch nach den Präsidentschaftswahlen fort, denn im Oktober 2019 wurde die zweithöchste 

Anzahl feindlicher Angriffe in einem Monat seit Juli 2013 dokumentiert. Betrachtet man jedoch das Jahr 2019 in 

dessen Gesamtheit, so waren scheinbar feindliche Angriffe, seit Anfang des Jahres, im Zuge der laufenden 

Friedensgespräche zurückgegangen. Nichtsdestotrotz führte ein turbulentes letztes Halbjahr zu verstärkten 

Angriffen feindlicher Elemente von insgesamt 6% und effektiver Angriffe von 4% im Jahr 2019 im Vergleich zu 

den bereits hohen Werten des Jahres 2018 (SIGAR 30.1.2020). 
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Zivile Opfer 

Für das Jahr 2019 registrierte die Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan (UNAMA) als Folge des 

bewaffneten Konflikts 10.392 zivile Opfer (3.403 Tote und 6.989 Verletzte), was einen Rückgang um 5% 

gegenüber dem Vorjahr, aber auch die niedrigste Anzahl an zivilen Opfern seit dem Jahr 2013 bedeutet. 

Nachdem die Anzahl der durch ISKP verursachten zivilen Opfer zurückgegangen war, konnte ein Rückgang aller 

zivilen Opfer registriert werden, wenngleich die Anzahl ziviler Opfer speziell durch Taliban und internationale 

Streitkräfte zugenommen hatte. Im Laufe des Jahres 2019 war das Gewaltniveau erheblichen Schwankungen 

unterworfen, was auf Erfolge und Misserfolge im Rahmen der Friedensverhandlungen zwischen Taliban und den 

US-Amerikanern zurückzuführen war. In der ersten Jahreshälfte 2019 kam es zu intensiven Luftangriffen durch 

die internationalen Streitkräfte und Suchaktionen der afghanischen Streitkräfte – insbesondere der 

Spezialkräfte des afghanischen Geheimdienstes NDS (National Directorate of Security Special Forces) (UNAMA 

2.2020). 

Aufgrund der Suchaktionen der afghanischen Streitkräfte, gab es zur Jahresmitte mehr zivile Opfer durch 

regierungsfreundliche Truppen als durch regierungsfeindliche Truppen. Das dritte Quartal des Jahres 2019 

registrierte die höchste Anzahl an zivilen Opfern seit 2009, was hauptsächlich auf verstärkte Anzahl von 

Angriffen durch Selbstmordattentäter und IEDs (improvisierte Sprengsätze) der regierungsfeindlichen Seite – 

insbesondere der Taliban – sowie auf Gewalt in Zusammenhang mit den Präsidentschaftswahlen 

zurückzuführen ist. Das vierte Quartal 2019 verzeichnete, im Vergleich zum Jahr 2018, eine geringere Anzahl an 

zivilen Opfern; wenngleich sich deren Anzahl durch Luftangriffe, Suchoperationen und IEDs seit dem Jahr 2015 

auf einem Rekordniveau befand (UNAMA 2.2020). 

Die RS-Mission sammelt ebenfalls Informationen zu zivilen Opfern in Afghanistan, die sich gegenüber der 

Datensammlung der UNAMA unterscheiden, da die RS-Mission Zugang zu einem breiteren Spektrum an 

forensischen Daten und Quellen hat. Der RS-Mission zufolge, ist im Jahr 2019 die Anzahl ziviler Opfer in den 

meisten Provinzen (19 von 34) im Vergleich zum Jahr 2018 gestiegen; auch haben sich die Schwerpunkte 

verschoben. So verzeichneten die Provinzen Kabul und Nangarhar weiterhin die höchste Anzahl ziviler Opfer. Im 

letzten Quartal schrieb die RS-Mission 91% ziviler Opfer regierungsfeindlichen Kräften zu (29% wurden den 

Taliban zugeschrieben, 11% ISKP, 4% dem Haqqani-Netzwerk und 47% unbekannten Aufständischen). 4% 

wurden regierungsnahen/-freundlichen Kräften zugeschrieben (3% der ANDSF und 1% den Koalitionskräften), 

während 5% anderen oder unbekannten Kräften zugeschrieben wurden. Diese Prozentsätze entsprechen in 

etwa den RS-Opferzahlen für Anfang 2019. Als Hauptursache für zivile Opfer waren weiterhin improvisierte 

Sprengsätze (43%), gefolgt von direkten (25%) und indirekten Beschüssen (5%) verantwortlich – dies war auch 

schon zu Beginn des Jahres 2019 der Fall (SIGAR 30.1.2020). 

High-Profile Angriffe (HPAs) 

Sowohl in den ersten fünf Monaten 2019, als auch im letzten Halbjahr 2019 führten Aufständische, Taliban und 

andere militante Gruppierungen, insbesondere in der Hauptstadtregion weiterhin Anschläge auf hochrangige 

Ziele aus, um die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu ziehen, die Legitimität der afghanischen Regierung zu 

untergraben und die Wahrnehmung einer weit verbreiteten Unsicherheit zu schaffen (USDOD 12.2019; vgl. 

USDOD 6.2019). Das Haqqani-Netzwerk führte von September bis zum Ende des Berichtszeitraums keine HPA in 

der Hauptstadtregion durch. Die Gesamtzahl der öffentlichkeitswirksamen Angriffe ist sowohl in Kabul als auch 

im ganzen Land in den letzten anderthalb Jahren stetig zurückgegangen (USDOD 12.2019). Zwischen 1.6.2019 

und 31.10.2019 fanden 19 HPAs in Kabul statt (Vorjahreswert: 17) (USDOD 12.2019), landesweit betrug die Zahl 

88 (USDOD 12.2019). 

Öffentlichkeitswirksame Angriffe durch regierungsfeindliche Elemente setzten sich im Berichtszeitraum 

(8.11.2019-6.2.2020) fort: 8 Selbstmordanschläge wurden verzeichnet; im Berichtszeitraum davor (9.8.-

7.11.2019) wurden 31 und im Vergleichszeitraum des Vorjahres 12 Selbstmordanschläge verzeichnet. Der 

Großteil der Anschläge richtetet sich gegen die ANDSF (afghanischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte) und 

die internationalen Streitkräfte; dazu zählte ein komplexer Angriff der Taliban auf den Militärflughafen Bagram 

im Dezember 2019. Im Februar 2020 kam es in Provinz Nangarhar zu einem sogenannten „green-on-blue-

attack“: der Angreifer trug die Uniform der afghanischen Nationalarmee und eröffnete das Feuer auf 

internationale Streitkräfte, dabei wurden zwei US-Soldaten und ein Soldat der afghanischen Nationalarmee 

getötet. Zu einem weiteren Selbstmordanschlag auf eine Militärakademie kam es ebenso im Februar in der 
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Stadt Kabul; bei diesem Angriff wurden mindestens 6 Personen getötet und mehr als 10 verwundet (UNGASC 

17.3.2020). Dieser Großangriff beendete mehrere Monate relativer Ruhe in der afghanischen Hauptstadt (DS 

11.2.2020; vgl. UNGASC 17.3.2020). 

Die Taliban setzten außerdem improvisierte Sprengkörper in Selbstmordfahrzeugen gegen Einrichtungen der 

ANDSF in den Provinzen Kandahar, Helmand und Balkh ein (UNGASC 17.3.2020). 

Anschläge gegen Gläubige und Kultstätten, religiöse Minderheiten 

Nach Unterzeichnung des Abkommens zwischen den USA und den Taliban war es bereits Anfang März 2020 zu 

einem ersten großen Angriff des ISKP gekommen (BBC 6.3.2020; vgl. AJ 6.3.2020). Der ISKP hatte sich an den 

Verhandlungen nicht beteiligt (BBC 6.3.2020) und bekannte sich zu dem Angriff auf eine Gedenkfeier eines 

schiitischen Führers; Schätzungen zufolge wurden dabei mindestens 32 Menschen getötet und 60 Personen 

verletzt (BBC 6.3.2020; vgl. AJ 6.3.2020). 

Am 25.3.2020 kam es zu einem tödlichen Angriff des ISKP auf eine Gebetsstätte der Sikh (Dharamshala) in 

Kabul. Dabei starben 25 Menschen, 8 weitere wurden verletzt (NYT 26.3.2020; vgl. TN 26.3.2020; BBC 

25.3.2020). Regierungsnahe Quellen in Afghanistan machen das Haqqani-Netzwerk für diesen Angriff 

verantwortlich, sie werten dies als Vergeltung für die Gewalt an Muslimen in Indien (AJ 27.3.2020; vgl. TTI 

26.3.2020). Die Taliban distanzierten sich von dem Angriff (NYT 26.3.2020). Am Tag nach dem Angriff auf die 

Gebetsstätte, detonierte eine magnetische Bombe beim Krematorium der Sikh, als die Trauerfeierlichkeiten für 

die getöteten Sikh-Mitglieder im Gange waren. Mindestens eine Person wurde dabei verletzt (TTI 26.3.2020; 

vgl. NYT 26.3.2020). 

Regierungsfeindliche Gruppierungen 

In Afghanistan sind unterschiedliche regierungsfeindliche Gruppierungen aktiv – insbesondere die Grenzregion 

zu Pakistan bleibt eine Zufluchtsstätte für unterschiedliche Gruppierungen, wie  Taliban, Islamischer Staat, al-

Qaida, Haqqani-Netzwerk, Lashkar-e Tayyiba, Tehrik-e Taliban Pakistan, sowie Islamic Movement of Uzbekistan 

(USDOD 12.2019; vgl. CRS 12.2.2019) und stellt nicht nur für die beiden Länder eine Sicherheitsherausforderung 

dar, sondern eine Bedrohung für die gesamte regionale Sicherheit und Stabilität (USDOD 12.2019): 

Taliban 

Der derzeitige Taliban-Führer ist nach wie vor Haibatullah Akhundzada (REU 17.8.2019; vgl. FA 3.1.2018) – 

Stellvertreter sind Mullah Mohammad Yaqub – Sohn des ehemaligen Taliban-Führers Mullah Omar – und 

Serajuddin Haqqani (CTC 1.2018; vgl. TN 26.5.2016) Sohn des Führers des Haqqani-Netzwerkes (TN 13.1.2017). 

Die Taliban bezeichnen sich selbst als das Islamische Emirat Afghanistan (VOJ o.D.). Die Regierungsstruktur und 

das militärische Kommando sind in der Layha, einem Verhaltenskodex der Taliban definiert (AAN 4.7.2011), 

welche zuletzt 2010 veröffentlicht wurde (AAN 6.12.2018). Die Taliban sind keine monolithische Organisation 

(NZZ 20.4.2020); nur allzu oft werden die Taliban als eine homogene Einheit angesehen, während diese aber 

eine lose Zusammenballung lokaler Stammesführer, unabhängiger Warlords sowie abgekoppelter und 

abgeschotteter Zellen sind (BR 5.3.2020). 

Ein Bericht über die Rekrutierungspraxis der Taliban teilt die Taliban-Kämpfer in zwei Kategorien: professionelle 

Vollzeitkämpfer, die oft in den Madrassen rekrutiert werden, und Teilzeit-Kämpfer vor Ort, die gegenüber einem 

lokalen Kommandanten loyal und in die lokale Gesellschaft eingebettet sind (LI 29.6.2017). Die Gesamtstärke 

der Taliban wurde von einem Experten im Jahr 2017 auf über 200.000 geschätzt, darunter angeblich 150.000 

Kämpfer (rund 60.000 Vollzeitkämpfer mobiler Einheiten, der Rest sein Teil der lokalen Milizen). Der Experte 

schätzte jedoch, dass die Zahl der Vollzeitkämpfer, die gleichzeitig in Afghanistan aktiv sind, selten 40.000 

übersteigt (LI 23.8.2017). Im Jänner 2018 schätzte ein Beamter des US-Verteidigungsministeriums die 

Gesamtstärke der Taliban in Afghanistan auf 60.000 (NBC 30.1.2018). Laut dem oben genannten Experten 

werden die Kämpfe hauptsächlich von den Vollzeitkämpfern der mobilen Einheiten ausgetragen (LI 23.8.2017; 

vgl. AAN 3.1.2017; AAN 17.3.2017). 

Die Taliban betreiben Trainingslager in Afghanistan. Seit Ende 2014 wurden 20 davon öffentlich zur Schau 

gestellt. Das Khalid bin Walid-Camp soll12 Ableger, in acht Provinzen betreibt (Helmand, Kandahar, Ghazni, 

Ghor, Saripul, Faryab, Farah und Maidan Wardak). 300 Militärtrainer und Gelehrte sind dort tätig und es soll 

möglich sein, in diesem Camp bis zu 2.000 Rekruten auf einmal auszubilden (LWJ 14.8.2019). 
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Die Mehrheit der Taliban sind immer noch Paschtunen, obwohl es eine wachsende Minderheit an Tadschiken, 

Usbeken, Belutschen und sogar mehreren hundert Hazara (einschließlich Schiiten) gibt (LI 23.8.2017). In einigen 

nördlichen Gebieten sollen die Taliban bereits überwiegend Nicht-Paschtunen sein, da sie innerhalb der lokalen 

Bevölkerung rekrutieren (LI 23.8.2017). 

Haqqani-Netzwerk 

Das seit 2012 bestehende Haqqani-Netzwerk ist eine teilautonome Organisation, Bestandteil der afghanischen 

Taliban und Verbündeter von al-Qaida (CRS 12.2.2019). Benannt nach dessen Begründer, Jalaluddin Haqqani 

(AAN 1.7.2010; vgl. USDOS 19.9.2018; vgl. CRS 12.2.2019), einem führenden Mitglied des antisowjetischen 

Jihad (1979-1989) und einer wichtigen Taliban-Figur; sein Tod wurde von den Taliban im September 2018 

verlautbart. Der derzeitige Leiter ist dessen Sohn Serajuddin Haqqani, der seit 2015, als stellvertretender Leiter 

galt (CTC 1.2018). 

Als gefährlichster Arm der Taliban, hat das Haqqani-Netzwerk, seit Jahren Angriffe in den städtischen Bereichen 

ausgeführt (NYT 20.8.2019) und wird für einige der tödlichsten Angriffe in Afghanistan verantwortlich gemacht 

(CRS 12.2.2019). 

Islamischer Staat (IS/ISIS/ISIL/Daesh), Islamischer Staat Khorasan Provinz (ISKP) 

Erste Berichte über den Islamischen Staat (IS, auch ISIS, ISIL oder Daesh genannt) in Afghanistan gehen auf den 

Sommer 2014 zurück (AAN 17.11.2014; vgl. LWJ 5.3.2015). Zu den  Kommandanten gehörten zunächst oft 

unzufriedene afghanische und pakistanische Taliban (AAN 1.8.2017; vgl. LWJ 4.12.2017). Schätzungen zur Stärke 

des ISKP variieren zwischen 1.500 und 3.000 (USDOS 18.9.2018), bzw. 2.500 und 4.000 Kämpfern (UNSC 

13.6.2019). Nach US-Angaben vom Frühjahr 2019 ist ihre Zahl auf 5.000 gestiegen. Auch soll der Islamische 

Staat vom zahlenmäßigen Anstieg der Kämpfer in Pakistan und Usbekistan sowie von aus Syrien geflohenen 

Kämpfern profitieren (BAMF 3.6.2019; vgl. VOA 21.5.2019). 

Der ISKP geriet in dessen Hochburg in Ostafghanistan nachhaltig unter Druck (UNGASC 17.3.2020). Jahrelange 

konzertierten sich Militäroffensiven der US-amerikanischen und afghanischen Streitkräfte auf diese 

Hochburgen. Auch die Taliban intensivierten in jüngster Zeit ihre Angriffe gegen den ISKP in diesen Regionen 

(NYT 2.12.2020; vgl. SIGAR 30.1.2020). So sollen 5.000 Talibankämpfer aus der Provinz Kandahar gekommen 

sein, um den ISKP in Nangarhar zu bekämpfen (DW 26.2.2020; vgl. MT 27.2.2020). Schlussendlich ist im 

November 2019 die wichtigste Hochburg des islamischen Staates in Ostafghanistan zusammengebrochen (NYT 

2.12.2020; vgl. SIGAR 30.1.2020). Über 1.400 Kämpfer und Anhänger des ISKP, darunter auch Frauen und 

Kinder, kapitulierten. Zwar wurde der ISKP im November 2019 weitgehend aus der Provinz Nangarhar 

vertrieben, jedoch soll er weiterhin in den westlichen Gebieten der Provinz Kunar präsent sein (UNGASC 

17.3.2020). Die landesweite Mannstärke des ISKP wurde seit Anfang 2019 von 3.000 Kämpfern auf 300 Kämpfer 

reduziert (NYT 2.12.2020). 

49 Angriffe werden dem ISKP im Zeitraum 8.11.2019-6.2.2020 zugeschrieben, im Vergleichszeitraum des 

Vorjahres wurden 194 Vorfälle registriert. Im Berichtszeitraum davor wurden 68 Angriffe registriert (UNGASC 

17.3.2020). 

Die Macht des ISKP in Afghanistan ist kleiner, als jene der Taliban; auch hat er viel Territorium verloren. Der ISKP 

war bzw. ist nicht Teil der Friedensverhandlungen mit den USA und ist weiterhin in der Lage, tödliche Angriffe 

durchzuführen (BBC 25.3.2020). Aufgrund des Territoriumsverlustes ist die Rekrutierung und Planung des ISKP 

stark eingeschränkt (NYT 2.12.2020). 

Der ISKP verurteilt die Taliban als "Abtrünnige", die nur ethnische und/oder nationale Interessen verfolgen (CRS 

12.2.2019). Die Taliban und der Islamische Staat sind verfeindet. In Afghanistan kämpfen die Taliban seit Jahren 

gegen den IS, dessen Ideologien und Taktiken weitaus extremer sind als jene der Taliban (WP 19.8.2019; vgl. AP 

19.8.2019). Während die Taliban ihre Angriffe weitgehend auf Regierungsziele und afghanische und 

internationale Sicherheitskräfte beschränken (AP 19.8.2019), zielt der ISKP darauf ab, konfessionelle Gewalt in 

Afghanistan zu fördern, indem sich Angriffe gegen Schiiten richten (WP 19.8.2019). 

Al-Qaida und ihr verbundene Gruppierungen 

Al-Qaida sieht Afghanistan auch weiterhin als sichere Zufluchtsstätte für ihre Führung, basierend auf 

langjährigen und engen Beziehungen zu den Taliban. Beide Gruppierungen haben immer wieder öffentlich die 
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Bedeutung ihres Bündnisses betont (UNSC 15.1.2019). Unter der Schirmherrschaft der Taliban ist al-Qaida in 

den letzten Jahren stärker geworden; dabei wird die Zahl der Mitglieder auf 240 geschätzt, wobei sich die 

meisten in den Provinzen Badakhshan, Kunar und Zabul befinden. Mentoren und al-Qaida-Kadettenführer sind 

oftmals in den Provinzen Helmand und Kandahar aktiv (UNSC 13.6.2019). 

Al-Qaida will die Präsenz in der Provinz Badakhshan stärken, insbesondere im Distrikt Shighnan, der an der 

Grenze zu Tadschikistan liegt, aber auch in der Provinz Paktika, Distrikt Barmal, wird versucht die Präsenz 

auszubauen. Des Weiteren fungieren al-Qaida-Mitglieder als Ausbilder und Religionslehrer der Taliban und ihrer 

Familienmitglieder (UNSC 13.6.2019). 

Im Rahmen der Friedensgespräche mit US-Vertretern haben die Taliban angeblich im Jänner 2019 zugestimmt, 

internationale Terrorgruppen wie Al-Qaida aus Afghanistan zu verbannen (TEL 24.1.2019). 

Kabul 

Letzte Änderung: 22.4.2020 

Die Provinz Kabul liegt im Zentrum Afghanistans (PAJ o.D.) und grenzt an Parwan und Kapisa im Norden, 

Laghman im Osten, Nangarhar im Südosten, Logar im Süden sowie Wardak im Westen. Provinzhauptstadt ist 

Kabul-Stadt (NPS o.D.). Die Provinz besteht aus den folgenden Distrikten: Bagrami, Chahar Asyab, Dehsabz, 

Estalef, Farza, Guldara, Kabul, Kalakan, Khak-e-Jabar, Mir Bacha Kot, Musahi, Paghman, Qara Bagh, Shakar Dara 

und Surubi/Surobi/Sarobi (CSO 2019; vgl. IEC 2018). 

Laut dem UNODC Opium Survey 2018 verzeichnete die Provinz Kabul 2018 eine Zunahme der 

Schlafmohnanbaufläche um 11% gegenüber 2017. Der Schlafmohnanbau beschränkte sich auf das Uzbin-Tal im 

Distrikt Surubi (UNODC/MCN 11.2018). 

Kabul-Stadt – Geographie und Demographie 

Kabul-Stadt ist die Hauptstadt Afghanistans und auch ein Distrikt in der Provinz Kabul. Es ist die 

bevölkerungsreichste Stadt Afghanistans, mit einer geschätzten Einwohnerzahl von 5.029.850 Personen für den 

Zeitraum 2019-20 (CSO 2019). Die Bevölkerungszahl ist jedoch umstritten. Einige Quellen behaupten, dass sie 

fast 6 Millionen beträgt (AAN 19.3.2019). Laut einem Bericht, expandierte die Stadt, die vor 2001 zwölf 

Stadtteile – auch Police Distrikts (USIP 4.2017), PDs oder Nahia genannt (AAN 19.3.2019) – zählte, aufgrund 

ihres signifikanten demographischen Wachstums und ihrer horizontalen Expansion auf 22 PDs (USIP 4.2017). 

Die afghanische zentrale Statistikorganisation (Central Statistics Organization, CSO) schätzt die Bevölkerung der 

Provinz Kabul für den Zeitraum 2019-20 auf 5.029.850 Personen (CSO 2019). Sie besteht aus Paschtunen, 

Tadschiken, Hazara, Usbeken, Turkmenen, Belutschen, Sikhs und Hindus (PAJ o.D.; vgl. NPS o.D.). 

Hauptstraßen verbinden die afghanische Hauptstadt mit dem Rest des Landes (UNOCHA 4.2014).  In Kabul-

Stadt gibt es einen Flughafen, der mit internationalen und nationalen Passagierflügen bedient wird (BFA 

Staatendokumentation 25.3.2019). 

Die Stadt besteht aus drei konzentrischen Kreisen: Der erste umfasst Shahr-e Kohna, die Altstadt, Shahr-e Naw, 

die neue Stadt, sowie Shash Darak und Wazir Akbar Khan, wo sich viele ausländische Botschaften, ausländische 

Organisationen und Büros befinden. Der zweite Kreis besteht aus Stadtvierteln, die zwischen den 1950er und 

1980er Jahren für die wachsende städtische Bevölkerung gebaut wurden, wie Taimani, Qala-e Fatullah, Karte 

Se, Karte Chahar, Karte Naw und die Microraions (sowjetische Wohngebiete). Schließlich wird der dritte Kreis, 

der nach 2001 entstanden ist, hauptsächlich von den „jüngsten Einwanderern“ (USIP 4.2017) (afghanische 

Einwanderer aus den Provinzen) bevölkert (AAN 19.3.2019), mit Ausnahme einiger hochkarätiger Wohnanlagen 

für VIPs (USIP 4.2017). 

Was die ethnische Verteilung der Stadtbevölkerung betrifft, so ist Kabul Zielort für verschiedene ethnische, 

sprachliche und religiöse Gruppen, und jede von ihnen hat sich an bestimmten Orten angesiedelt, je nach der 

geografischen Lage ihrer Heimatprovinzen: Dies gilt für die Altstadt ebenso wie für weiter entfernte 

Stadtviertel, und sie wird in den ungeplanten Gebieten immer deutlicher (Noori 11.2010). In den zuletzt 

besiedelten Gebieten sind die Bewohner vor allem auf Qawmi-Netzwerke angewiesen, um Schutz und 

Arbeitsplätze zu finden sowie ihre Siedlungsbedingungen gemeinsam zu verbessern. Andererseits ist in den 

zentralen Bereichen der Stadt die Mobilität der Bewohner höher und Wohnsitzwechsel sind häufiger. Dies hat 
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eine disruptive Wirkung auf die sozialen Netzwerke, die sich in der oft gehörten Beschwerde manifestiert, dass 

man „seine Nachbarn nicht mehr kenne“ (AAN 19.3.2019). 

Nichtsdestotrotz, ist in den Stadtvierteln, die von neu eingewanderten Menschen mit gleichem regionalen oder 

ethnischen Hintergrund dicht besiedelt sind, eine Art „Dorfgesellschaft“ entstanden, deren Bewohner sich 

kennen und direktere Verbindungen zu ihrer Herkunftsregion haben als zum Zentrum Kabuls (USIP 4.2017). 

Einige Beispiele für die ethnische Verteilung der Kabuler Bevölkerung sind die folgenden: Hazara haben sich 

hauptsächlich im westlichen Viertel Chandawal in der Innenstadt von Kabul und in Dasht-e-Barchi sowie in 

Karte Se am Stadtrand niedergelassen; Tadschiken bevölkern Payan Chawk, Bala Chawk und Ali Mordan in der 

Altstadt und nördliche Teile der Peripherie wie Khairkhana; Paschtunen sind vor allem im östlichen Teil der 

Innenstadt Kabuls, Bala Hisar und weiter östlich und südlich der Peripherie wie in Karte Naw und Binihisar 

(Noori 11.2010; vgl. USIP 4.2017), aber auch in den westlichen Stadtteilen Kota-e-Sangi und Bazaar-e-Company 

(auch Company) ansässig (Noori 11.2010); Hindus und Sikhs leben im Herzen der Stadt in der Hindu-Gozar-

Straße (Noori 11.2010; vgl. USIP 4.2017). 

Hintergrundinformationen zum Konflikt und Akteure 

Die afghanische Regierung behält die Kontrolle über Kabul. Nichtsdestotrotz, führten Aufständische, Taliban und 

andere militante Gruppierungen, im gesamten Jahr 2018, als auch in den ersten fünf Monaten 2019, 

insbesondere in der Hauptstadtregion weiterhin Anschläge auf hochrangige Ziele aus, um die Aufmerksamkeit 

der Medien auf sich zu ziehen, die Legitimität der afghanischen Regierung zu untergraben und die 

Wahrnehmung einer weit verbreiteten Unsicherheit zu schaffen (USDOD 6.2019; vgl. USDOD 12.2018). 

Aufgrund eben dieser öffentlichkeitswirksamer Angriffe auf Kabul-Stadt kündigte die afghanische Regierung 

bereits im August 2017 die Entwicklung eines neuen Sicherheitsplans für Kabul an (AAN 25.9.2017). So wurde 

unter anderem das Green Village errichtet, ein stark gesichertes Gelände im Osten der Stadt, in dem unter 

anderem, Hilfsorganisationen und internationale Organisationen (RFERL 2.9.2019; vgl. FAZ 2.9.2019) sowie ein 

Wohngelände für Ausländer untergebracht sind (FAZ 2.9.2019). Die Anlage wird stark von afghanischen 

Sicherheitskräften und privaten Sicherheitsmännern gesichert (AJ 3.9.2019). Die Green Zone hingegen ist ein 

separater Teil, der nicht unweit des Green Villages liegt. Die Green Zone ist ein stark gesicherter Teil Kabuls, in 

dem sich mehrere Botschaften befinden – so z.B. auch die US-amerikanische Botschaft und andere britische 

Einrichtungen (RFERL 2.9.2019). 

In Bezug auf die Anwesenheit von staatlichen Sicherheitskräften liegt die Provinz Kabul mit Ausnahme des 

Distrikts Surubi im Verantwortungsbereich der 111. ANA Capital Division, die unter der Leitung von türkischen 

Truppen und mit Kontingenten anderer Nationen der NATO-Mission Train, Advise and Assist Command – Capital 

(TAAC-C) untersteht. Der Distrikt Surubi fällt in die Zuständigkeit des 201. ANA Corps (USDOD 6.2019). Darüber 

hinaus wurde eine spezielle Krisenreaktionseinheit (Crisis Response Unit) innerhalb der afghanischen Polizei, 

um Angriffe zu verhindern und auf Anschläge zu reagieren (LI 5.9.2018). 

Im Distrikt Surubi wird von der Präsenz von Taliban-Kämpfern berichtet (TN 26.3.2019; vgl. SAS 26.3.2019). 

Aufgrund seiner Nähe zur Stadt Kabul und zum Salang-Pass hat der Distrikt große strategische Bedeutung (WOR 

10.9.2018). 

Jüngste Entwicklungen und Auswirkungen auf die zivile Bevölkerung 

Im Jahr 2019 dokumentierte UNAMA 1.563 zivile Opfer (261 Tote und 1.302 Verletzte) in der Provinz Kabul. Dies 

entspricht einem Rückgang von 16% gegenüber 2018. Die Hauptursache für die Opfer waren 

Selbstmordangriffe, gefolgt von improvisierten Sprengkörpern (improvised explosive devices, IEDs; ohne 

Selbstmordattentate) und gezielten Tötungen (UNAMA 2.2020). 

Die afghanischen Sicherheitskräfte führten insbesondere im Distrikt Surubi militärische Operationen aus der 

Luft und am Boden durch, bei denen Aufständische getötet wurden (KP 27.3.2019; vgl. TN 26.3.2019, SAS 

26.3.2019, TN 23.10.2018,. KP 23.10.2018, KP 9.7.2018). Dabei kam es unter anderem  zu zivilen Opfern (TN 

26.3.2019; vgl. SAS 26.3.2019). Außerdem führten NDS-Einheiten Operationen in und um Kabul-Stadt durch (TN 

7.8.2019; vgl. PAJ 7.7.2019, TN 9.6.2019, PAJ 28.5.2019). Dabei wurden unter anderem Aufständische getötet 

(TN 7.8.2019) und verhaftet (TN 7.8.2019; PAJ 7.7.2019; vgl TN 9.6.2019, PAJ 28.5.2019), sowie Waffen und 

Sprengsätze konfisziert (TN 9.6.2019; vgl. PAJ 28.5.2019). 
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Parwan 

Letzte Änderung: 22.4.2020 

Parwan liegt im zentralen Teil Afghanistans. Die Provinz grenzt an Baghlan im Norden, Panjshir und Kapisa im 

Osten, Kabul und Wardak im Süden und Südosten und Bamyan im Westen (NPS o.D.pw; vgl. UNOCHA 

4.2014pw). Die Provinz ist in die folgenden Distrikte unterteilt: Bagram, der Provinzhauptstadt Charikar, 

Syahgird (oder Ghurband), Jabulussaraj, Koh-e-Safi, Salang, Sayyid Khel, Shaykh Ali, Shinwari und Surkhi Parsa 

(CSO 2019; vgl. UNOCHA 4.2014pw, OPr 1.2.2017pw, IEC 2018pw). Die afghanische zentrale 

Statistikorganisation (CSO) schätzte die Bevölkerung von Parwan für den Zeitraum 2019-20 auf 724.561 

Personen (CSO 2019); diese besteht hauptsächlich aus Paschtunen, Tadschiken, Usbeken, Qizilbash, Kuchi und 

Hazara (NPS o.D.pw). 

Der 2,7 km lange Salang-Tunnel zwischen den Provinzen Parwan und Baghlan verbindet Kabul mit 

Nordafghanistan (TN 1.9.2018; vgl. TN 18.6.2018; WP 22.1.2018; TD 21.10.2015). Die Zulaufstrecken sind in 

schlechtem Zustand und die Straßenerhaltungsarbeiten mangelhaft (TN 18.6.2018). Es gibt ein Projekt, den 

Salang-Pass mittels neuem, 12 km langem Tunnel zu durchqueren (TN 18.6.2018; vgl. SPT 8.2.2019). 

Die Autobahn durch den Salang-Tunnel führt von Kabul durch die Distrikte Charikar, Jabulussaraj und Salang zur 

Provinz Kunduz; außerdem verbindet eine weitere Straße die Provinzen Parwan und Bamyan durch die Distrikte 

Charikar, Shinwari, Syahgird, Shaykh Ali und den Shibar-Pass (UNOCHA 4.2014pw; vgl. MoPW 16.10.2015; AAN 

19.10.2011). 

In der Provinz Parwan befindet sich die Bagram Air Base, die größte NATO-Militärbasis in Afghanistan (LWJ 

5.8.2018). 

Laut dem UNODC Opium Survey 2018 ist Parwan seit 2013 Schlafmohn frei (UNODC/MCN 11.2018). 

Hintergrundinformationen zum Konflikt und Akteure 

Im Mai 2019 zählte eine Quelle die Provinz Parwan zu den relativ friedlichen Provinzen Afghanistans, in deren 

abgelegenen Distrikten Aufständische oftmals den Versuch unternehmen, terroristische Aktivitäten auszuführen 

(KP 8.5.2019). Im Juni 2019 berichtete dieselbe Quelle jedoch, dass sich die Sicherheitslage in manchen 

Distrikten der Provinz in den vergangenen Jahren verschlechtert hätte (KP 12.6.2019). So waren im August 2018 

Taliban-Aufständische in den Distrikten Koh-e-Safi, Sayyid Khel, Shinwari, Siyahgird und Surkhi Parsa aktiv, von 

wo aus sie Angriffe auf die Provinzhauptstadt Charikar und die Luftwaffenbasis Bagram planten (LWJ 5.8.2018). 

In Bezug auf die Anwesenheit von regulären staatlichen Sicherheitskräften liegt die Provinz Parwan in der 

Verantwortung des 201. ANA Corps, das der Task Force East angehört, die von US-amerikanischen und 

polnischen Truppen geleitet wird (USDOD 6.2019). 

Jüngste Entwicklungen und Auswirkungen auf die zivile Bevölkerung 

Im Jahr 2019 dokumentierte UNAMA 246 zivile Opfer (65 Tote und 181 Verletzte) in der Provinz Parwan. Dies 

entspricht einer Steigerung von 500% gegenüber 2018. Die Hauptursachen für die Opfer waren 

Selbstmordangriffe, gefolgt von Kämpfen am Boden und Suchoperationen (UNAMA 2.2020). 

In der Provinz werden Sicherheitsoperationen durch die afghanischen Sicherheitskräfte ausgeführt (z.B. KP 

25.6.2019; KP 12.6.2019; KP 8.5.2019; KP 28.4.2019; KP 18.4.2019; KP 2.9.2018). Bei manchen dieser 

Operationen wurden auch Zivilisten getötet (z.B. RAWA 23.11.2018; XI 13.10.2018; PAJ 23.11.2018). Auch 

kommt es immer wieder zu bewaffneten Zusammenstößen zwischen Aufständischen und afghanischen 

Streitkräften (z.B. KP 22.12.2018; 1TV 6.11.2018; BN 30.7.2018; AJ 5.8.2018; vgl. WP 5.8.2018, LWJ 5.8.2018). 

Außerdem greifen Aufständische der Taliban, manchmal auch gemeinsam mit al-Qaida, in regelmäßigen 

Abständen das Bagram Airfield an (z.B. LWJ 5.8.2018; KP 17.5.2019; abc 9.4.2019). 

Immer wieder kommt es auf den Straßen der Provinz Parwan zu sicherheitsrelevanten Vorfällen wie z.B.  

Entführungen (TKG 30.7.2018) oder Verhaftungen (PAJ 31.1.2019) durch die Taliban, aber auch durch nicht 

identifizierte Militante (PAJ 17.1.2019).   
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Während der zweitägigen Wahlen im Oktober 2018 wurden von Aufständischen Straßenblockaden errichtet, 

um die Bevölkerung von der Wahl abzuhalten und den Transport von Wahlmaterial zu verzögern (UNAMA 

11.2018). 

Balkh 

Letzte Änderung: 22.4.2020 

Balkh liegt im Norden Afghanistans und grenzt im Norden an Usbekistan, im Nordosten an Tadschikistan, im 

Osten an Kunduz und Baghlan, im Südosten an Samangan, im Südwesten an Sar-e Pul, im Westen an Jawzjan 

und im Nordwesten an Turkmenistan (UNOCHA 13.4.2014; vgl. GADM 2018). Die Provinzhauptstadt ist Mazar-e 

Sharif. Die Provinz ist in die folgenden Distrikte unterteilt: Balkh, Char Bolak, Char Kent, Chimtal, Dawlat Abad, 

Dehdadi, Kaldar, Kishindeh, Khulm, Marmul, Mazar-e Sharif, Nahri Shahi, Sholgara, Shortepa und Zari (CSO 

2019; vgl. IEC 2018). 

Nach Schätzung der zentralen Statistikorganisation Afghanistan (CSO) für den Zeitraum 2019-20 leben 

1.475.649 Personen in der Provinz Balkh, davon geschätzte 469.247 in der Provinzhauptstadt Mazar-e Sharif 

(CSO 2019). Balkh ist eine ethnisch vielfältige Provinz, welche von Paschtunen, Usbeken, Hazara, Tadschiken, 

Turkmenen, Aimaq, Belutschen, Arabern und sunnitischen Hazara (Kawshi) bewohnt wird (PAJ o.D.; vgl. NPS 

o.D.). 

Balkh bzw. die Hauptstadt Mazar-e Sharif ist ein Import-/Exportdrehkreuz sowie ein regionales Handelszentrum 

(SH 16.1.2017). Die Autobahn, welche zum usbekischen Grenzübergang Hairatan-Termiz führt, zweigt ca. 40 km 

östlich von Mazar-e Sharif von der Ringstraße ab (TD 5.12.2017). In Mazar-e Sharif gibt es einen Flughafen mit 

Linienverkehr zu nationalen und internationalen Zielen (BFA Staatendokumentation 25.3.2019). Im Januar 2019 

wurde ein Luftkorridor für Warentransporte eröffnet, der Mazar-e Sharif und Europa über die Türkei verbindet 

(PAJ 9.1.2019). 

Laut dem Opium Survey von UNODC für das Jahr 2018 belegt Balkh den 7. Platz unter den zehn größten 

Schlafmohn produzierenden Provinzen Afghanistans. Aufgrund der Dürre sank der Mohnanbau in der Provinz 

2018 um 30% gegenüber 2017 (UNODC/MCN 11.2018). 

Hintergrundinformationen zum Konflikt und Akteure 

Balkh zählt zu den relativ stabilen (TN 1.9.2019) und ruhigen Provinzen Nordafghanistans, in welcher die Taliban 

in der Vergangenheit keinen Fuß fassen konnten (AN 6.5.2019). Die vergleichsweise ruhige Sicherheitslage war 

vor allem auf das Machtmonopol des ehemaligen Kriegsherrn und späteren Gouverneurs von Balkh, Atta 

Mohammed Noor, zurückzuführen (RFE/RL o.D.; RFE/RL 23.3.2018). In den letzten Monaten versuchen 

Aufständische der Taliban die nördliche Provinz Balkh aus benachbarten Regionen zu infiltrieren. Drei 

Schlüsseldistrikte, Zari, Sholagara und Chahar Kant, zählen zu jenen Distrikten, die in den letzten Monaten von 

Sicherheitsbedrohungen betroffen waren. Die Taliban überrannten keines dieser Gebiete (TN 22.8.2019). Einem 

UN-Bericht zufolge, gibt es eine Gruppe von rund 50 Kämpfern in der Provinz Balkh, welche mit dem 

Islamischen Staat (IS) sympathisiert (UNSC 1.2.2019). Bei einer Militäroperation im Februar 2019 wurden unter 

anderem in Balkh IS-Kämpfer getötet (BAMF 11.2.2019). 

Das Hauptquartier des 209. ANA Shaheen Corps befindet sich im Distrikt Dehdadi (TN 22.4.2018). Es ist für die 

Sicherheit in den Provinzen Balkh, Jawzjan, Faryab, Sar-e-Pul und Samangan zuständig und untersteht der 

NATO-Mission Train, Advise, and Assist Command - North (TAAC-N), welche von deutschen Streitkräften geleitet 

wird (USDOD 6.2019). Deutsche Bundeswehrsoldaten sind in Camp Marmal in Mazar-e Sharif stationiert (TS 

22.9.2018). 

Jüngste Entwicklungen und Auswirkungen auf die zivile Bevölkerung 

Im Jahr 2019 dokumentierte UNAMA 277 zivile Opfer (108 Tote und 169 Verletzte) in der Provinz Balkh. Dies 

entspricht einer Steigerung von 22% gegenüber 2018. Die Hauptursache für die Opfer waren Kämpfe am Boden, 

gefolgt von improvisierten Sprengkörpern (improvised explosive devices, IEDs; ohne Selbstmordattentate) und 

gezielten Tötungen. (UNAMA 2.2020). 

Im Winter 2018/2019 (UNGASC 28.2.2019) und Frühjahr 2019 wurden ANDSF-Operationen in der Provinz Balkh 

durchgeführt (UNGASC 14.6.2019). Die ANDSF führen auch weiterhin regelmäig Operationen in der Provinz 
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(RFERL 22.9.2019; vgl KP 29.8.2019, KP 31.8.2019, KP 9.9.2019) unter anderem mit Unterstützung der US-

amerikanischen Luftwaffe durch (BAMF 14.1.2019; vgl. KP 9.9.2019). Taliban-Kämpfer griffen Einheiten der ALP, 

Mitglieder regierungsfreundlicher Milizen und Sicherheitsposten beispielsweise in den Distrikten Chahrbulak 

(TN 9.1.2019; vgl. TN 10.1.2019), Chemtal (TN 11.9.2018; vgl. TN 6.7.2018), Dawlatabad (PAJ 3.9.2018; vgl. 

RFE/RL 4.9.2018) und Nahri Shahi (ACCORD 30.4.2019) an. 

Berichten zufolge, errichten die Taliban auf wichtigen Verbindungsstraßen, die unterschiedliche Provinzen 

miteinander verbinden, immer wieder Kontrollpunkte. Dadurch wird das Pendeln für Regierungsangestellte 

erschwert (TN 22.8.2019; vgl. 10.8.2019). Insbesondere der Abschnitt zwischen den Provinzen Balkh und 

Jawjzan ist von dieser Unsicherheit betroffen (TN 10.8.2019). 

Herat 

Letzte Änderung: 22.4.2020 

Die Provinz Herat liegt im Westen Afghanistans und teilt eine internationale Grenze mit dem Iran im Westen 

und Turkmenistan im Norden. Weiters grenzt Herat an die Provinzen Badghis im Nordosten, Ghor im Osten und 

Farah im Süden (UNOCHA 4.2014). Herat ist in 16 Distrikte unterteilt: Adraskan, Chishti Sharif, Fersi, Ghoryan, 

Gulran, Guzera (Nizam-i-Shahid), Herat, Enjil, Karrukh, Kohsan, Kushk (Rubat-i-Sangi), Kushk-i-Kohna, 

Obe/Awba/Obah/Obeh (AAN 9.12.2018; vgl. PAJ o.D., PAJ 13.6.2019), Pashtun Zarghun, Shindand, Zendahjan. 

Zudem bestehen vier weitere „temporäre“ Distrikte – Poshtko, Koh-e-Zore (Koh-e Zawar), Zawol und Zerko (CSO 

2019; vgl. IEC 2018) –, die zum Zweck einer zielgerichteteren Mittelverteilung aus dem Distrikt Shindand 

herausgelöst wurden (AAN 3.7.2015; vgl. PAJ 1.3.2015). Die Provinzhauptstadt von Herat ist Herat-Stadt (CSO 

2019). Herat ist eine der größten Provinzen Afghanistans (PAJ o.D.). 

Die CSO schätzt die Bevölkerung der Provinz für den Zeitraum 2019-20 auf 2.095.117 Einwohner, 556.205 davon 

in der Provinzhauptstadt (CSO 2019). Die wichtigsten ethnischen Gruppen in der Provinz sind Paschtunen, 

Tadschiken, Hazara, Turkmenen, Usbeken und Aimaqs, wobei Paschtunen in elf Grenzdistrikten die Mehrheit 

stellen (PAJ o.D.). Herat-Stadt war historisch gesehen eine tadschikisch dominierte Enklave in einer 

paschtunischen Mehrheits-Provinz, die beträchtliche Hazara- und Aimaq-Minderheiten umfasst (USIP 2015). 

Umfangreiche Migrationsströme haben die ethnische Zusammensetzung der Stadt verändert. Der Anteil an 

schiitischen Hazara ist seit 2001 besonders gestiegen, da viele aus dem Iran rückgeführt oder aus den Provinzen 

Zentralafghanistans vertrieben wurden (AAN 3.2.2019). Der Grad an ethnischer Segregation ist in Herat heute 

ausgeprägt (USIP 2015; vgl. BFA Staatendokumentation 13.6.2019). 

Die Provinz ist durch die Ring Road mit anderen Großstädten verbunden (TD 5.12.2017). Eine Hauptstraße führt 

von Herat ostwärts nach Ghor und Bamyan und weiter nach Kabul. Andere Autobahn verbinden die 

Provinzhauptstadt mit dem afghanisch-turkmenischen Grenzübergang bei Torghundi sowie mit der afghanisch-

iranischen Grenzüberquerung bei Islam Qala (iMMAP 19.9.2017). Ein Flughafen mit Linienflugbetrieb zu 

internationalen und nationalen Destinationen liegt in der unmittelbaren Nachbarschaft von Herat-Stadt (BFA 

Staatendokumentation 25.3.2019). 

Laut UNODC Opium Survey 2018 gehörte Herat 2018 nicht zu den zehn wichtigsten Schlafmohn anbauenden 

Provinzen Afghanistans. 2018 sank der Schlafmohnanbau in Herat im Vergleich zu 2017 um 46%. Die 

wichtigsten Anbaugebiete für Schlafmohn waren im Jahr 2018 die Distrikte Kushk und Shindand (UNODC/MCN 

11.2018). 

Hintergrundinformationen zum Konflikt und Akteure 

Herat gehört zu den relativ ruhigen Provinzen im Westen Afghanistans, jedoch sind Taliban-Kämpfer in einigen 

abgelegenen Distrikten aktiv und versuchen oft terroristische Aktivitäten durchzuführen (KP 19.5.2019; vgl. KP 

17.12.2018). Je mehr man sich von Herat-Stadt (die als „sehr sicher“ gilt) und den angrenzenden Distrikten 

Richtung Norden, Westen und Süden entfernt, desto größer wird der Einfluss der Taliban (BFA 

Staatendokumentation 13.6.2019). 

Auch im Vergleich zu Kabul gilt Herat-Stadt einem Mitarbeiter von IOM-Kabul zufolge zwar als sicherere Stadt, 

doch gleichzeitig wird ein Anstieg der Gesetzlosigkeit und Kriminalität verzeichnet: Raubüberfälle nahmen zu 

und ein Mitarbeiter der Vereinten Nationen wurde beispielsweise überfallen und ausgeraubt. Entführungen 
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finden gelegentlich statt, wenn auch in Herat nicht in solch einem Ausmaß wie in Kabul (BFA 

Staatendokumentation 13.6.2019). 

Der Distrikt mit den meisten sicherheitsrelevanten Vorfällen ist der an Farah angrenzende Distrikt Shindand, wo 

die Taliban zahlreiche Gebiete kontrollieren. Wegen der großen US-Basis, die in Shindand noch immer operativ 

ist, kontrollieren die Taliban jedoch nicht den gesamten Distrikt. Aufgrund der ganz Afghanistan betreffenden 

territorialen Expansion der Taliban in den vergangenen Jahren sah sich jedoch auch die Provinz Herat 

zunehmend von Kampfhandlungen betroffen. Dennoch ist das Ausmaß der Gewalt im Vergleich zu einigen 

Gebieten des Ostens, Südostens, Südens und Nordens Afghanistans deutlich niedriger (BFA 

Staatendokumentation 13.6.2019). 

Innerhalb der Taliban kam es nach der Bekanntmachung des Todes von Taliban-Führer Mullah Omar im Jahr 

2015 zu Friktionen (AAN 11.1.2017; vgl. RUSI 16.3.2016; SAS 2.11.2018). Mullah Rasoul, der eine versöhnlichere 

Haltung gegenüber der Regierung in Kabul einnahm, spaltete sich zusammen mit rund 1.000 Kämpfern von der 

Taliban-Hauptgruppe ab. Die Regierungstruppen kämpfen in Herat angeblich nicht gegen die Rasoul-Gruppe, die 

sich für Friedensgespräche und den Schutz eines großen Pipeline-Projekts der Regierung in der Region einsetzt 

(SAS 2.11.2018). Innerhalb der Taliban-Hauptfraktion wurde der Schattengouverneur von Herat nach dem 

Waffenstillstand mit den Regierungstruppen zum Eid al-Fitr-Fest im Juni 2018 durch einen als Hardliner 

bekannten Taliban aus Kandahar ersetzt (UNSC 13.6.2019). 

Auf Seiten der Regierung ist das 207. Zafar-Corps der ANA für die Sicherheit in der Provinz Herat verantwortlich 

(USDOD 6.2019; vgl. PAJ 2.1.2019), das der NATO-Mission Train, Advise, and Assist Command - West (TAAC-W) 

untersteht, welche von italienischen Streitkräften geleitet wird (USDOD 6.2019; vgl. KP 16.12.2018). 

Jüngste Entwicklungen und Auswirkungen auf die zivile Bevölkerung 

Im Jahr 2019 dokumentierte UNAMA 400 zivile Opfer (144 Tote und 256 Verletzte) in der Provinz Herat. Dies 

entspricht einer Steigerung von 54% gegenüber 2018. Die Hauptursache für die Opfer waren improvisierte 

Sprengkörper (improvised explosive devices, IEDs; ohne Selbstmordanschläge), gefolgt von Kämpfen am Boden 

und gezielten Tötungen (UNAMA 2.2020). 

In der Provinz Herat kommt es regelmäßig zu militärischen Operationen (KP 16.6.2019; vgl. KP 28.9.2019, KP 

29.6.2019, KP 17.6.2019, 21.5.2019). Unter anderem kam es dabei auch zu Luftangriffen durch die afghanischen 

Sicherheitskräfte (KP 16.6.2019; vgl. AN 23.6.2019). In manchen Fällen wurden bei Drohnenangriffen 

Talibanaufständische und ihre Führer getötet (AN 23.6.2019; vgl. KP 17.12.2018; KP 25.12.2018). Der volatilste 

Distrikt von Herat ist Shindand. Dort kommt es zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen rivalisierenden 

Taliban-Fraktionen, wie auch zwischen den Taliban und regierungsfreundlichen Kräften (NYTM 12.12.2018; AJ 

7.12.2018; AN 30.11.2018; KP 28.4.2018; VoA 13.4.2018). Regierungskräfte führten beispielsweise im 

Dezember 2018 (KP 17.12.2018) und Januar 2019 Operationen in Shindand durch (KP 26.1.2019). Obe ist neben 

Shindand ein weiterer unsicherer Distrikt in Herat (TN 8.9.2018). Im Dezember 2018 wurde berichtet, dass die 

Kontrolle über Obe derzeit nicht statisch ist, sondern sich täglich ändert und sich in einer Pattsituation befindet 

(AAN 9.12.2018). Im Juni 2019 griffen die Aufständischen beispielsweise mehrere Posten der Polizei im Distrikt 

an (AT 2.6.2019; vgl. PAJ 13.6.2019) und die Sicherheitskräfte führten zum Beispiel Anfang Juli 2019 in Obe 

Operationen durch (XI 11.7.2019). Außerdem kommt es in unterschiedlichen Distrikten immer wieder zu 

bewaffneten Zusammenstößen zwischen Taliban und Sicherheitskräften (KP 5.7.2019; vgl. PAJ 30.6.2019) wie 

z.B in den Distrikten Adraskan, Fersi, Kushk-i-Kohna, Obe, Rabat Sangi, Shindand und Zawol (PAJ 30.6.2019).   

Auf der Autobahn zwischen Kabul und Herat sowie Herat und Farah werden Reisende immer wieder von Taliban 

angehalten; diese fordern von Händlern und anderen Reisenden Schutzgelder (ST 14.12.2018). 

Religionsfreiheit 

Etwa 99% der afghanischen Bevölkerung sind Muslime. Die Sunniten werden auf 80 bis 89,7% und die Schiiten 

auf 10 bis 19% der Gesamtbevölkerung geschätzt (CIA 30.4.2019; vgl. AA 2.9.2019). Andere 

Glaubensgemeinschaften wie die der Sikhs, Hindus, Baha´i und Christen machen weniger als ein Prozent der 

Bevölkerung aus (AA 2.9.2019; vgl. CIA 30.4.2019, USDOS 21.6.2019); in Kabul lebt auch weiterhin der einzige 

jüdische Mann in Afghanistan (UP 16.8.2019; vgl. BBC 11.4.2019). Laut Verfassung ist der Islam die 

Staatsreligion Afghanistans. Anhänger anderer Religionen sind frei, ihren Glauben im Rahmen der gesetzlichen 

Vorschriften auszuüben (USDOS 21.6.2019; vgl. FH 4.2.2019, MPI 2004). Die Abkehr vom Islam gilt als 
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Apostasie, die nach der Scharia strafbewehrt ist (USODS 21.6.2019; vgl. AA 9.11.2016). Im Laufe des 

Untersuchungsjahres 2018 gab es keine Berichte über staatliche Verfolgungen aufgrund von Blasphemie oder 

Apostasie (USDOS 21.6.2019). Auch im Berichtszeitraum davor gab es keine Berichte zur staatlichen 

Strafverfolgung von Apostasie und Blasphemie (USDOS 29.5.2018). 

Konvertiten vom Islam zu anderen Religionen berichteten, dass sie weiterhin vor Bestrafung durch Regierung 

sowie Repressalien durch Familie und Gesellschaft fürchteten. Das Gesetz verbietet die Produktion und 

Veröffentlichung von Werken, die gegen die Prinzipien des Islam oder gegen andere Religionen verstoßen 

(USDOS 21.6.2019). Das neue Strafgesetzbuch 2017, welches im Februar 2018 in Kraft getreten ist (USDOS 

21.6.2019; vgl. ICRC o.D.), sieht Strafen für verbale und körperliche Angriffe auf Anhänger jedweder Religion 

und Strafen für Beleidigungen oder Verzerrungen gegen den Islam vor (USDOS 21.6.2019). 

Das Zivil- und Strafrecht basiert auf der Verfassung; laut dieser müssen Gerichte die verfassungsrechtlichen 

Bestimmungen sowie das Gesetz bei ihren Entscheidungen berücksichtigen. In Fällen, in denen weder die 

Verfassung noch das Straf- oder Zivilgesetzbuch einen bestimmten Rahmen vorgeben, können Gerichte laut 

Verfassung die sunnitische Rechtsprechung der hanafitischen Rechtsschule innerhalb des durch die Verfassung 

vorgegeben Rahmens anwenden, um Gerechtigkeit zu erlangen. Die Verfassung erlaubt es den Gerichten auch, 

das schiitische Recht in jenen Fällen anzuwenden, in denen schiitische Personen beteiligt sind. Nicht-Muslime 

dürfen in Angelegenheiten, die die Scharia-Rechtsprechung erfordern, nicht aussagen. Die Verfassung erwähnt 

keine eigenen Gesetze für Nicht-Muslime (USDOS 21.6.2019). 

Die Religionsfreiheit hat sich seit 2001 zwar verbessert, jedoch wird diese noch immer durch Gewalt und 

Drangsalierung gegenüber religiösen Minderheiten und reformerischen Muslimen behindert (FH 4.2.2019; vgl. 

USDOS 21.6.2019). 

Wegen konservativer sozialer Einstellungen und Intoleranz sowie der Unfähigkeit oder Unwilligkeit der 

Sicherheitskräfte, individuelle Freiheiten zu verteidigen, sind Personen, die mutmaßlich gegen religiöse und 

soziale Normen verstoßen, vulnerabel für Misshandlung (FH 4.2.2019). Mitglieder der Taliban und des 

Islamischen Staates (IS) töten und verfolgen weiterhin Mitglieder religiöser Minderheiten aufgrund ihres 

Glaubens oder ihrer Beziehungen zur Regierung (USDOS 21.6.2019; vgl. FH 4.2.2019). Da Religion und Ethnie oft 

eng miteinander verbunden sind, ist es schwierig, einen Vorfall ausschließlich durch die religiöse Zugehörigkeit 

zu begründen (USDOS 21.6.2019). 

Ein Muslim darf eine nicht-muslimische Frau heiraten, aber die Frau muss konvertieren, sofern sie nicht 

Anhängerin einer anderen abrahamitischen Religion (Christentum oder Judentum) ist. Einer Muslima ist es nicht 

erlaubt, einen nicht-muslimischen Mann zu heiraten. Konvertiten vom Islam riskieren die Annullierung ihrer Ehe 

(USDOS 21.6.2019). Ehen zwischen zwei Nicht-Muslimen sind gültig (USE o.D.). Die nationalen 

Identitätsausweise beinhalten Informationen über das Religionsbekenntnis. Das Bekenntnis zum Islam wird für 

den Erwerb der Staatsbürgerschaft nicht benötigt. Religiöse Gemeinschaften sind gesetzlich nicht dazu 

verpflichtet, sich registrieren zu lassen (USDOS 21.6.2019). 

Laut Verfassung soll der Staat einen einheitlichen Lehrplan, der auf den Bestimmungen des Islam basiert, 

gestalten und umsetzen; auch sollen Religionskurse auf Grundlage der islamischen Strömungen innerhalb des 

Landes entwickelt werden. Der nationale Bildungsplan enthält Inhalte, die für Schulen entwickelt wurden, in 

denen die Mehrheiten entweder schiitisch oder sunnitisch sind; ebenso konzentrieren sich die Schulbücher auf 

gewaltfreie islamische Bestimmungen und Prinzipien. Der Bildungsplan beinhaltet Islamkurse, nicht aber Kurse 

für andere Religionen. Für Nicht-Muslime an öffentlichen Schulen ist es nicht erforderlich, am Islamunterricht 

teilzunehmen (USDOS 21.6.2019). 

Schiiten 

Der Anteil schiitischer Muslime an der Bevölkerung wird auf 10 bis 19% geschätzt (CIA 30.4.2019; vgl. AA 

2.9.2019). Zuverlässige Zahlen zur Größe der schiitischen Gemeinschaft sind nicht verfügbar und werden vom 

Statistikamt nicht erfasst. Gemäß Gemeindeleitern sind die Schiiten Afghanistans mehrheitlich Jafari-Schiiten 

(Zwölfer-Schiiten), 90% von ihnen gehören zur ethnischen Gruppe der Hazara. Unter den Schiiten gibt es auch 

Ismailiten (USDOS 21.6.2019). 

Auseinandersetzungen zwischen Sunniten und Schiiten sind in Afghanistan selten (AA 2.9.2019). Beobachtern 

zufolge ist die Diskriminierung der schiitischen Minderheit durch die sunnitische Mehrheit zurückgegangen; 
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dennoch existieren Berichte zu lokalen Diskriminierungsfällen. Gemäß Zahlen von UNAMA gab es im Jahr 2018 

19 Fälle konfessionell motivierter Gewalt gegen Schiiten, bei denen 223 Menschen getötet und 524 Menschen 

verletzt wurden; ein zahlenmäßiger Anstieg der zivilen Opfer um 34% (USDOS 21.6.2019). In den Jahren 2016, 

2017 und 2018 wurden durch den Islamischen Staat (IS) und die Taliban 51 terroristischen Angriffe auf 

Glaubensstätten und religiöse Anführer der Schiiten bzw. Hazara durchgeführt (FH 4.2.2019; vgl. USDOS 

21.6.2019, CRS 1.5.2019). 

Die politische Repräsentation und die Beteiligung an den nationalen Institutionen seitens der traditionell 

marginalisierten schiitischen Minderheit, der hauptsächlich ethnische Hazara angehören, ist seit 2001 gestiegen 

(FH 4.2.2019). Obwohl einige schiitische Muslime höhere Regierungsposten bekleiden, behaupten Mitglieder 

der schiitischen Minderheit, dass die Anzahl dieser Stellen die demografischen Verhältnisse des Landes nicht 

reflektiert. Vertreter der Sunniten hingegen geben an, dass Schiiten im Vergleich zur Bevölkerungszahl in den 

Behörden überrepräsentiert seien. Einige Mitglieder der ismailitischen Gemeinschaft beanstanden die 

vermeintliche Vorenthaltung von politischen Posten; wenngleich vier Parlamentssitze für Ismailiten reserviert 

sind (USDOS 21.6.2019). 

Im Ulema-Rat, der nationalen Versammlung von Religionsgelehrten, die u. a. dem Präsidenten in der Festlegung 

neuer Gesetze und Rechtsprechung beisteht, beträgt die Quote der schiitischen Muslime 25 bis 30% (AB 

7.6.2017; vgl. USIP 14.6.2018, AA 2.9.2019). Des Weiteren tagen regelmäßig rechtliche, konstitutionelle und 

menschenrechtliche Kommissionen, welche aus Mitgliedern der sunnitischen und schiitischen Gemeinschaften 

bestehen und von der Regierung unterstützt werden, um die interkonfessionelle Schlichtung zu fördern (USDOS 

21.6.2019). 

Das afghanische Ministry of Hajj and Religious Affairs (MOHRA) erlaubt sowohl Sunniten als auch Schiiten 

Pilgerfahrten zu unternehmen (USDOS 21.6.2019). 

Relevante ethnische Minderheiten 

Letzte Änderung: 22.4.2020 

In Afghanistan leben laut Schätzungen zwischen 32 und 35 Millionen Menschen (CIA 30.4.2019; vgl. CSO 2019). 

Zuverlässige statistische Angaben zu den Ethnien Afghanistans und zu den verschiedenen Sprachen existieren 

nicht (BFA 7.2016 ; vgl. CIA 30.4.2019). Schätzungen zufolge, sind: 40 bis 42% Pashtunen, 27 bis 30% 

Tadschiken, 9 bis 10% Hazara, 9% Usbeken, ca. 4% Aimaken, 3% Turkmenen und 2% Belutschen. Weiters leben 

in Afghanistan eine große Zahl an kleinen und kleinsten Völkern und Stämmen, die Sprachen aus 

unterschiedlichsten Sprachfamilien sprechen (GIZ 4.2019; vgl. CIA 2012, AA 2.9.2019). 

Artikel 4 der Verfassung Afghanistans besagt: „Die Nation Afghanistans besteht aus den Völkerschaften der 

Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Usbeken, Turkmenen, Belutschen, Paschai, Nuristani, Aimaq, Araber, Kirgisen, 

Qizilbasch, Gojar, Brahui und anderen Völkerschaften. Das Wort ‚Afghane‘ wird für jeden Staatsbürger der 

Nation Afghanistans verwendet“ (BFA 7.2016). Die afghanische Verfassung schützt sämtliche ethnischen 

Minderheiten. Neben den offiziellen Landessprachen Dari und Paschtu wird in der Verfassung (Artikel 16) sechs 

weiteren Sprachen ein offizieller Status in jenen Gebieten eingeräumt, wo die Mehrheit der Bevölkerung (auch) 

eine dieser Sprachen spricht: Usbekisch, Turkmenisch, Belutschisch, Pashai, Nuristani und Pamiri (AA 2.9.2019). 

Es gibt keine Hinweise, dass bestimmte soziale Gruppen ausgeschlossen werden. Keine Gesetze verhindern die 

Teilnahme der Minderheiten am politischen Leben. Nichtsdestotrotz, beschweren sich unterschiedliche 

ethnische Gruppen, keinen Zugang zu staatlicher Anstellung in Provinzen zu haben, in denen sie eine 

Minderheit darstellen (USDOS 11.3.2020). 

Der Gleichheitsgrundsatz ist in der afghanischen Verfassung rechtlich verankert, wird allerdings in der 

gesellschaftlichen Praxis immer wieder konterkariert. Soziale Diskriminierung und Ausgrenzung anderer 

ethnischer Gruppen und Religionen im Alltag besteht fort und wird nicht zuverlässig durch staatliche 

Gegenmaßnahmen verhindert (AA 2.9.2019). Ethnische Spannungen zwischen unterschiedlichen Gruppen 

resultierten weiterhin in Konflikten und Tötungen (USDOS 11.3.2020). 

Hazara 

Die schiitische Minderheit der Hazara macht etwa 9 bis 10% der Bevölkerung aus (GIZ 4.2019; vgl. CIA 2012). 

Die Hazara besiedelten traditionell das Bergland in Zentralafghanistan, das sich zwischen Kabul im Osten und 
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Herat im Westen erstreckt; der Hazaradjat [zentrales Hochland] umfasst die Provinzen Bamyan, Ghazni, 

Daikundi und den Westen der Provinz (Maidan) Wardak sowie Teile der Provinzen Ghor, Uruzgan, Parwan, 

Samangan, Baghlan, Balkh, Badghis, und Sar-e Pul. Jahrzehntelange Kriege und schwierige Lebensbedingungen 

haben viele Hazara aus ihrer Heimatregion in die afghanischen Städte, insbesondere nach Kabul, getrieben (BFA 

7.2016). 

Die Stadt Kabul ist in den letzten Jahrzehnten rasant gewachsen und ethnisch gesehen vielfältig. 

Neuankömmlinge aus den Provinzen tendieren dazu, sich in Gegenden niederzulassen, wo sie ein gewisses Maß 

an Unterstützung ihrer Gemeinschaft erwarten können (sofern sie solche Kontakte haben) oder sich in jenem 

Stadtteil niederzulassen, der für sie am praktischen sie ist, da viele von ihnen – zumindest anfangs – regelmäßig 

zurück in ihre Heimatprovinzen pendeln. Die Auswirkungen neuer Bewohner auf die Stadt sind schwer zu 

evaluieren. Bewohner der zentralen Stadtbereiche neigen zu öfteren Wohnortwechseln, um näher bei ihrer 

Arbeitsstätte zu wohnen oder um wirtschaftlichen Möglichkeiten und sicherheitsrelevanten Trends zu folgen. 

Diese ständigen Wohnortwechsel haben einen störenden Effekt auf soziale Netzwerke, was sich oftmals in der 

Beschwerde bemerkbar macht „man kenne seine Nachbarn nicht mehr“ (AAN 19.3.2019).  Viele Hazara leben 

unter anderem in Stadtvierteln im Westen der Stadt, insbesondere in Kart-e Se, Dasht-e Barchi sowie in den 

Stadtteilen Kart-e Chahar, Deh Buri , Afshar und Kart-e Mamurin (AAN 19.3.2019). 

Wichtige Merkmale der ethnischen Identität der Hazara sind ihr ethnisch-asiatisches Erscheinungsbild (BFA 

7.2016). Ethnische Hazara sind mehrheitlich Zwölfer-Schiiten (BFA 7.2016; vgl. MRG o.D.c), auch bekannt als 

Jafari Schiiten (USDOS 21.6.2019). Eine Minderheit der Hazara, die vor allem im nordöstlichen Teil des 

Hazaradjat lebt, ist ismailitisch (BFA 7.2016). Ismailische Muslime, die vor allem, aber nicht ausschließlich, 

Hazara sind (GS 21.8.2012), leben hauptsächlich in Kabul sowie den zentralen und nördlichen Provinzen 

Afghanistans (USDOS 21.6.2019). 

Die Lage der Hazara, die während der Taliban-Herrschaft besonders verfolgt waren, hat sich grundsätzlich 

verbessert (AA 2.9.2019; vgl. FH 4.2.2019) und Hazara bekleiden inzwischen auch prominente Stellen in der 

Regierung und im öffentlichen Leben, sind jedoch in der öffentlichen Verwaltung nach wie vor 

unterrepräsentiert (AA 2.9.2019). Hazara werden am Arbeitsmarkt diskriminiert. Soziale Diskriminierung gegen 

schiitische Hazara, basierend auf Klasse, Ethnie oder religiösen Ansichten, finden ihre Fortsetzung in Erpressung 

(illegale Steuern), Zwangsrekrutierung, Zwangsarbeit, physischer Misshandlung und Inhaftierung (USDOS 

11.3.2020). Nichtsdestotrotz, genießt die traditionell marginalisierte schiitische muslimische Minderheit, zu der 

die meisten ethnischen Hazara gehören, seit 2001 eine zunehmende politische Repräsentation und Beteiligung 

an nationalen Institutionen (FH 4.2.2019; vgl. WP 21.3.2018). 

Die Hazara-Gemeinschaft/Gesellschaft ist traditionell strukturiert und basiert auf der Kernfamilie bzw. dem Klan 

(BFA 7.2016; vgl. MRG o.D.c). Sollte der Haushalts vorstehende Mann versterben, wird die Witwe 

Haushaltsvorständin, bis der älteste Sohn volljährig ist (MRG o.D.c). Es bestehen keine sozialen und politischen 

Stammesstrukturen (BFA 7.2016). 

Hazara neigen sowohl in ihren sozialen, als auch politischen Ansichten dazu, liberal zu sein, was im Gegensatz zu 

den Ansichten sunnitischer Militanter steht (WP 21.3.2018). Berichten zufolge halten Angriffe durch den ISKP 

und andere aufständische Gruppierungen auf spezifische religiöse und ethno-religiöse Gruppen – inklusive der 

schiitischen Hazara – an (USDOS 21.6.2019). 

Im Laufe des Jahres 2109 setzte der ISKP Angriffe gegen schiitische, vorwiegend aus der Hazara 

Gemeinschaften, fort. Beispielsweise griff der ISKP einen Hochzeitssaal in einem vorwiegend schiitischen 

Hazara-Viertel in Kabul an; dabei wurden 91 Personen getötet, darunter 15 Kinder und weitere 143 Personen 

verletzt wurden. Zwar waren unter den Getöteten auch Hazara, die meisten Opfer waren Nicht-Hazara-Schiiten 

und Sunniten. Der ISKP nannte ein sektiererisches Motiv für den Angriff (USDOS 11.3.20209). Das von 

schiitischen Hazara bewohnte Gebiet Dasht-e Barchi in Westkabul ist immer wieder Ziel von Angriffen. Die 

Regierung hat Pläne zur Verstärkung der Präsenz der afghanischen Sicherheitskräfte verlautbart (USDOS 

21.6.2019). Angriffe werden auch als Vergeltung gegen mutmaßliche schiitische Unterstützung der iranischen 

Aktivitäten in Syrien durchgeführt(MEI 10.2018; vgl. WP 21.3.2018). 

In Randgebieten des Hazaradjat kommt es immer wieder zu Spannungen und teilweise gewaltsamen 

Auseinandersetzungen zwischen Nomaden und sesshaften Landwirten, oftmals Hazara (AREU 1.2018). 
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Die Hazara sind im nationalen Durchschnitt mit etwa 10% in der Afghan National Army und der Afghan National 

Police repräsentiert (BI 29.9.2017). NGOs berichten, dass Polizeibeamte, die der Hazara-Gemeinschaft 

angehören, öfter als andere Ethnien in unsicheren Gebieten eingesetzt werden oder im Innenministerium an 

symbolische Positionen ohne Kompetenzen befördert werden (USDOS 13.3.2019). 

Rückkehr 

Rückkehrer aus Europa oder dem westlichen Ausland werden von der afghanischen Gesellschaft häufig 

misstrauisch wahrgenommen. Dem deutschen Auswärtigen Amt sind jedoch keine Fälle bekannt, in denen 

Rückkehrer nachweislich aufgrund ihres Aufenthalts in Europa Opfer von Gewalttaten wurden (AA 2.9.2019). 

UNHCR berichtet von Fällen zwangsrückgeführter Personen aus Europa, die von religiösen Extremisten 

bezichtigt werden, verwestlicht zu sein; viele werden der Spionage verdächtigt. Auch glaubt man, Rückkehrer 

aus Europa wären reich und sie würden die Gastgebergemeinschaft ausnutzen. Wenn ein Rückkehrer mit im 

Ausland erlangten Fähigkeiten und Kenntnissen zurückkommt, stehen ihm mehr Arbeitsmöglichkeiten zur 

Verfügung als den übrigen Afghanen, was bei der hohen Arbeitslosigkeit zu Spannungen innerhalb der 

Gemeinschaft führen kann (BFA 13.6.2019). 

Haben die Rückkehrer lange Zeit im Ausland gelebt oder haben sie zusammen mit der gesamten Familie 

Afghanistan verlassen, ist es wahrscheinlich, dass lokale Netzwerke nicht mehr existieren oder der Zugang zu 

diesen erheblich eingeschränkt ist. Dies kann die Reintegration stark erschweren. Der Mangel an Arbeitsplätzen 

stellt für den Großteil der Rückkehrer die größte Schwierigkeit dar. Der Zugang zum Arbeitsmarkt hängt 

maßgeblich von lokalen Netzwerken ab (AA 2.9.2019). Die afghanische Regierung kooperiert mit UNHCR, IOM 

und anderen humanitären Organisationen, um IDPs, Flüchtlingen, rückkehrenden Flüchtlingen und anderen 

betroffenen Personen Schutz und Unterstützung zu bieten. Die Fähigkeit der afghanischen Regierung, 

vulnerable Personen einschließlich Rückkehrer/innen aus Pakistan und dem Iran zu unterstützen, bleibt 

begrenzt und ist weiterhin von der Hilfe der internationalen Gemeinschaft abhängig (USDOS 13.3.2019). 

Moscheen unterstützen in der Regel nur besonders vulnerable Personen und für eine begrenzte Zeit. Für 

Afghanen, die im Iran geboren oder aufgewachsen sind und keine Familie in Afghanistan haben, ist die Situation 

problematisch. Deshalb versuchen sie in der Regel, so bald wie möglich wieder in den Iran zurückzukehren (BFA 

13.6.2019). 

Viele Rückkehrer, die wieder in Afghanistan sind, werden de-facto IDPs, weil die Konfliktsituation sowie das 

Fehlen an gemeinschaftlichen Netzwerken sie daran hindert, in ihre Heimatorte zurückzukehren (UNOCHA 

12.2018). Trotz offenem Werben für Rückkehr sind essentielle Dienstleistungen wie Bildung und Gesundheit in 

den grenznahen Provinzen nicht auf einen Massenzuzug vorbereitet (AAN 31.1.2018). Viele Rückkehrer leben in 

informellen Siedlungen, selbstgebauten Unterkünften oder gemieteten Wohnungen. Die meisten Rückkehrer im 

Osten des Landes leben in überbelegten Unterkünften und sind von fehlenden Möglichkeiten zum Bestreiten 

des Lebensunterhaltes betroffen (UNOCHA 12.2018). 

Eine Reihe unterschiedlicher Organisationen ist für Rückkehrer/innen und Binnenvertriebene (IDP) in 

Afghanistan zuständig (BFA 4.2018). Rückkehrer/innen erhalten Unterstützung von der afghanischen Regierung, 

den Ländern, aus denen sie zurückkehren, und internationalen Organisationen (z.B. IOM) sowie lokalen 

Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Es gibt keine dezidiert staatlichen Unterbringungen für Rückkehrer (BFA 

4.2018; vgl. Asylos 8.2017). Der Großteil der (freiwilligen bzw. zwangsweisen) Rückkehrer/innen aus Europa 

kehrt direkt zu ihren Familien oder in ihre Gemeinschaften zurück (AAN 19.5.2017). 

In Kooperation mit Partnerninstitutionen des European Return and Reintegration Network (ERRIN) wird im 

Rahmen des ERRIN Specific Action Program sozioökonomische Reintegrationsunterstützung in Form von 

Beratung und Vermittlung für freiwillige und erzwungene Rückkehrer angeboten (IRARA 9.5.2019). 

1.5. Zur Rückkehrsituation 

Festgestellt wird, dass bis auf die nunmehr eingetretene Volljährigkeit des 

Beschwerdeführers, jene Gründe, welche für die Zuerkennung des subsidiären Schutzes 

maßgebend waren, weiterhin vorliegen. 
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Der Beschwerdeführer stammt aus dem Dorf XXXX , Provinz XXXX , und hat die 

überwiegende Zeit seines Lebens in Afghanistan verbracht. Er hat bis zu seiner Ausreise 

gemeinsam mit seiner Familie im Heimatdorf, gelebt. 

Der Beschwerdeführer hat in Afghanistan vier Jahre die Schule besucht, und in der 

Landwirtschaft seiner Familie mitgeholfen. Es ist ihm in Österreich nicht gelungen 

Selbsterhaltungsfähigkeit zu erlangen. 

Der Beschwerdeführer ist nunmehr volljährig und im erwerbsfähigen Alter. Allerdings ist er 

aufgrund seiner Magen- und Darmbeschwerden, sowie der psychischen Beeinträchtigung in 

Form einer Panikstörung, nur bedingt arbeitsfähig. Er ist in seiner Fähigkeit, sich an 

schwierige Verhältnisse anzupassen, eingeschränkt. Er ist betreffend seiner Leiden in 

laufender Behandlung. 

Die Mutter des Beschwerdeführers und seine Geschwister leben im Heimatdorf. Der Vater 

pendelt aus geschäftlichen Gründen zwischen Afghanistan und Pakistan. Der 

Beschwerdeführer hat keine familiären Anknüpfungspunkte in Kabul, Mazar-e Sharif, oder 

Herat. 

Dem Beschwerdeführer wurde mit dem Bescheid der belangten Behörde vom 24.11.2017 

rechtskräftig der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt. Am 14.09.2018 hat er 

einen Antrag auf Verlängerung seiner befristeten Aufenthaltsberechtigung gemäß § 8 AsylG 

2005 (subsidiärer Schutz) gestellt. Mit Bescheid vom 20.02.2019 wurde dem 

Beschwerdeführer der Status des subsidiär Schutzberechtigen gemäß § 9 Abs. 1 AsylG 2005 

von Amts wegen aberkannt, und der Antrag auf Verlängerung seiner befristeten 

Aufenthaltsberechtigung abgewiesen, sowie eine Rückkehrentscheidung erlassen. Eine im 

Vergleich zum Bescheid vom 24.11.2017 eingetretene grundlegende und dauerhafte 

Änderungen jener Umstände, die zur Zuerkennung des subsidiären Schutzes geführt haben, 

liegt jedoch nicht vor. 

Unter Berücksichtigung der individuellen Situation des Beschwerdeführers und der 

Sicherheits- und Versorgungslage in Afghanistan, konnte nicht festgestellt werden, dass sich 

die Umstände, die zur Gewährung subsidiären Schutzes geführt haben, seit der Zuerkennung 

des Status des subsidiär Schutzberechtigten mit Bescheid der belangten Behörde vom 

24.11.2017 wesentlich, und nachhaltig verändert haben. 
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2. Beweiswürdigung: 

Zur Beurteilung der Glaubwürdigkeit eines Minderjährigen bedarf es einer besonders 

sorgfältigen Beweiswürdigung und ist das Vorbringen nicht mit „durchschnittlichen 

Maßstäben“ zu messen (VwGH vom 24.03.2016, Ra 2015/20/0161; VwGH vom 16.04.2002, 

Ra 2000/20/0200). Bei der Beurteilung der Angaben des Beschwerdeführers findet in die 

Beweiswürdigung Eingang, dass es sich beim Beschwerdeführer im Zeitpunkt der 

Erstbefragung und der Einvernahme beim Bundesamt um einen Minderjährigen gehandelt 

hat, und der Beschwerdeführer an einer Panikstörung leidet (vgl. VwGH 24.09.2014, 

2014/19/0020). Trotz seines jungen Alters und seines psychischen Zustandes, ist davon 

auszugehen, dass der Beschwerdeführer konkretere und plausiblere Angaben zu seinem 

Fluchtvorbringen hätte machen können, hätten sich die Ereignisse tatsächlich so zugetragen, 

und wären sie von fluchtauslösender Intensität. Es sind die Angaben des Beschwerdeführers 

daher auch unter Berücksichtigung des jeweiligen Alters und des psychischen Leidens des 

Beschwerdeführers in den Einvernahmen nicht glaubhaft. 

2.1. Zu den Feststellungen zur Person und den Lebensumständen des Beschwerdeführers 

Die Feststellungen zur Staatsangehörigkeit, Herkunft, ethnischen und religiösen 

Zugehörigkeit sowie zu seiner Abstammung, Sprachkenntnissen, der geringen Schulbildung 

und fehlenden Berufserfahrung des Beschwerdeführers beruhen auf dessen plausiblen, im 

Wesentlichen gleichbleibenden Angaben im Laufe des Asylverfahrens, sowie auf seiner 

Kenntnis und Verwendung der Sprache Dari. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, 

diese in Zweifel zu ziehen. 

Die Identität konnte – mangels Vorlage unbedenklicher Identitätsdokumente oder anderer 

relevanter Bescheinigungsmittel – nicht abschließend geklärt werden. 

Soweit in der gegenständlichen Rechtssache Feststellungen zur Identität des 

Beschwerdeführers getroffen wurden, gelten diese ausschließlich für die Identifizierung der 

Person im Asylverfahren. 

Aus folgenden Gründen kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer 

keine Kenntnis vom Aufenthalt seiner Familie hat. In der Beschwerdeverhandlung hat er auf 

die Frage, ob seine Mutter noch im Heimatdorf lebe geantwortet, dass er das nicht wisse. Die 

Angaben zum angeblich abgebrochenen Kontakt zur Familie sind nicht überzeugend. 

Ausweichend hat der Beschwerdeführer vorgebracht, die Mobiltelefonnummer verloren zu 

haben, jedoch via Internet mit seinem Bruder in Kontakt zu stehen. Warum der 

Beschwerdeführer trotzdem nicht weiß, wo sich seine Familie aufhält, ist nicht 



- 34 - 

 

nachvollziehbar. Widersprüchlich sind auch die Angaben, dass die Mutter Afghanistan 

verlassen habe, weil es schwer sei, ohne Mann in Afghanistan zu leben, und der Bruder jetzt 

groß sei, hat sie doch den Angaben des Beschwerdeführers nach, noch mindestens zwei 

Jahre in Afghanistan gelebt (VHS S. 13). 

Die Feststellungen zur Rückkehr des Beschwerdeführers nach Afghanistan ergeben sich aus 

den o.a. Länderfeststellungen, unter Berücksichtigung des vom Beschwerdeführer in seiner 

Beschwerde und des in Stellungnahmen seiner Vertretung zur Gefährdungslage in 

Afghanistan diesbezüglich angeführten Länderberichtsmaterials, in Zusammenschau mit den 

persönlichen Umständen des Beschwerdeführers. 

Auf seine Angaben in Verbindung mit den vorgelegten medizinischen Beweismitteln, stützt 

sich die Feststellung über den Gesundheitszustand des Beschwerdeführers. 

Hinsichtlich der Deutschkenntnisse des Beschwerdeführers beruhen die Feststellungen auf 

dem vorgelegten Zertifikat A2. 

Betreffend das Privatleben und die Integration des Beschwerdeführers in Österreich wurden 

dessen Angaben in der Beschwerdeverhandlung, sowie die vorgelegten unbedenklichen 

Unterlagen den Feststellungen zugrunde gelegt. 

Die Feststellung, dass der Beschwerdeführer unbescholten ist, ergibt sich aus einer aktuellen 

Abfrage des Strafregisters der Republik Österreich. 

2.2. Zu den Feststellungen zum Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers 

Bereits die belangte Behörde wertete das Vorbringen des Beschwerdeführers betreffend 

eine asylrelevante Verfolgungsgefahr aufgrund vager, nicht nachvollziehbarer und 

unplausibler Angaben sowie aufgrund von Widersprüchen als unglaubhaft. Im Laufe des 

Beschwerdeverfahrens verstärkte sich der Eindruck der Unglaubwürdigkeit des 

Beschwerdeführers noch, da sich im Rahmen der mündlichen Verhandlung weitere 

Ungereimtheiten im Vorbringen ergaben, welche der Beschwerdeführer nicht schlüssig 

erklären konnte. 

Der Beschwerdeführer hatte in der öffentlichen mündlichen Verhandlung vor dem 

erkennenden Gericht die Möglichkeit, mit seinem persönlichen Auftreten den Eindruck 

seiner Unglaubwürdigkeit bezüglich seiner Fluchtgründe zu zerstreuen. 

Dies ist ihm aber weder mit seinem Auftreten, noch mit seinen Aussagen gelungen. 
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Gemäß § 19 Abs. 1 AsylG 2005 dient die Erstbefragung zwar „insbesondere“ der Ermittlung 

der Identität und der Reiseroute eines Fremden und hat sich nicht auf die "näheren" 

Fluchtgründe zu beziehen (vgl. hierzu auch VfGH 27.06.2012, U 98/12), ein 

Beweisverwertungsverbot ist damit jedoch nicht normiert; die Verwaltungsbehörde bzw. 

das BVwG können in ihrer Beweiswürdigung also durchaus die Ergebnisse der Erstbefragung 

in ihre Beurteilung miteinbeziehen. 

Es wird im Beschwerdefall zwar nicht verkannt, dass sich die Erstbefragung des 

Beschwerdeführers nicht in erster Linie auf seine Fluchtgründe bezog, und diese daher nur in 

aller Kürze angegeben und protokolliert wurden. Dennoch fällt auf, dass der 

Beschwerdeführer in der Folge maßgebend von diesem Vorbringen abweicht. 

Der Beschwerdeführer gab bei der Erstbefragung an, sein Vater habe in der Regierung 

gearbeitet, weswegen sie Probleme mit den Taliban gehabt hätten. Sie hätten seinen Vater 

und seine Familie mit dem Tod bedroht und behauptet, sein Vater sei ungläubig geworden. 

Des Weiteren führte er aus, die Taliban seien in sein Haus eingebrochen, und hätten seinen 

Bruder B. entführt. Sie wüssten immer noch nicht wo sein Bruder sei. Vor vier Monaten 

seien die Taliban wieder bei ihm Zuhause gewesen und hätten ihn entführen wollen. Aus 

Angst um sein Leben, sei er hierher geflüchtet. Er wisse nicht wo sich seine Familie aufhalte, 

bzw. ob diese überhaupt noch am Leben seien. Befragt zu den Erwartungen bei einer 

möglichen Rückkehr, gab er an, er habe Angst vor den Taliban. Bei der niederschriftlichen 

Einvernahme vor der belangten Behörde erstattete der Beschwerdeführer ein davon 

abweichendes Vorbingen. Zunächst führte er aus, dass sein zentrales Vorbingen, die Taliban 

hätten bei ihm Zuhause eingebrochen, und im Zuge dessen seinen Bruder entführt, sich so 

gar nicht zugetragen hätte. Stattdessen sei sein Bruder auf dem Weg von Kabul in das 

Heimatdorf entführt worden. Auch ließ der Beschwerdeführer sein weiteres 

fluchtauslösendes Vorbringen, die Taliban seien ca. vier Monate vor seiner Ausreise aus 

Afghanistan, erneut bei ihm Zuhause gewesen, um ihn zu entführen, unerwähnt. Auf 

Vorhalt, gab der Beschwerdeführer ausweichend an, man habe ihn dazu auch nicht befragt. 

An dieser Stelle ist zunächst festzuhalten, dass es für die erkennende Richterin nicht 

nachvollziehbar ist, dass der Beschwerdeführer den vermeintlichen fluchtauslösenden 

Vorfall völlig unerwähnt ließ, und sich erst über Vorhalt zu seiner im Zuge der Erstbefragung 

bereits getätigten Aussage geäußert hat. Das Gericht verkennt dabei nicht die Tatsache, dass 

es sich bei der niederschriftlichen Einvernahme zwar noch um einen minderjährigen 

Beschwerdeführer gehandelt hat, jedoch kann man von einem siebzehneinhalbjährigen 

Mann erwarten, dass er seine Fluchtgründe den Tatsachen entsprechend schildert. Deshalb 

ist keinesfalls nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer einen so maßgeblichen Umstand 
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von sich aus nicht erwähnt hat. Zumal der Beschwerdeführer noch mehrmals darauf 

hingewiesen wurde, ob er die Möglichkeit hatte alle Fluchtvorbringen zu schildern, welches 

er auch bejahte (niederschriftliches Einvernahme Protokoll S.11). 

Geht man weiters davon aus, dass die Taliban vier Monate vor dessen Ausreise tatsächlich 

bei dem Beschwerdeführer gewesen seien, um ihn zu entführen, so ist zu beachten, dass 

sich der Beschwerdeführer zu diesem Zeitpunkt angeblich bereits in Kabul aufgehalten habe, 

und weder seine Mutter noch er genau wüssten, um welche Personen es sich dabei 

gehandelt habe. Weiters unplausibel ist, dass der Vater den Beschwerdeführer nach diesem 

Vorfall in den Iran geschickt haben soll, da er sich ja zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr in 

seinem Herkunftsdorf aufgehalten habe. Der Beschwerdeführer steigerte sein 

diesbezügliches Vorbringen während der mündlichen Beschwerdeverhandlung erneut. Er 

gab an, dass, als er bereits in Kabul gewesen sei, um Englisch zu lernen, drei Mal unbekannte 

Leute zu ihnen nach Hause gekommen seien. Daraufhin habe seine Mutter den Entschluss 

gefasst, dass er Afghanistan verlassen müsse (VHS S.16). Im Widerspruch dazu gab der 

Beschwerdeführer beim BFA an, er habe nachdem ihm seine Mutter anrief, und den – 

einmaligen - Vorfall geschildert habe, seinen Vater angerufen, und dieser habe ihn in den 

Iran geschickt. Über Nachfrage der erkennenden Richterin, ob er diese Leute gesehen hat, 

gab er an, er sei damals noch sehr klein gewesen, und habe nicht wissen können, wer diese 

Leute seien. Der Beschwerdeführer war zu diesem Zeitpunkt bereits 15 Jahre alt, sodass es 

sich bei ihm nicht mehr um ein kleines Kind gehandelt hat. Auch hätte seine Mutter die 

Personen gesehen, wenn diese tatsächlich bei der Familie zu Hause gewesen wären. Das 

Aussageverhalten des Beschwerdeführers deutet vielmehr daraufhin, dass er versucht, den 

gezielten Fragen der erkennenden Richterin auszuweichen. Dies wird im Zuge der 

mündlichen Beschwerdeverhandlung mehrmals deutlich. Über weitere Nachfrage zu den 

vermeintlichen weiteren Vorfällen, führte der Beschwerdeführer aus, er habe sich jedes Mal, 

als die ihm unbekannten Leute, bei ihm zuhause gewesen sein sollen, zwar im Heimatdort 

befunden, aber genau zu diesem Zeitpunkt sei er jeweils nicht Zuhause gewesen. Dem ist zu 

entgegnen, dass, wenn es sich bei den unbekannten Leuten, tatsächlich um die Taliban 

gehandelt hätte, diese durchwegs in der Lage gewesen wäre, den Beschwerdeführer, 

welcher sich ja scheinbar sehr wohl in der Heimatdort aufhielt, ausfindig zu machen. Es ist 

nicht plausibel, dass sich der Beschwerdeführer in jedem Fall ‚zufällig‘ nicht zu Hause 

befunden haben soll. 

Auch die weiteren Ausführungen des Beschwerdeführers, er habe vorgehabt im Iran zu 

arbeiten und zu leben, und habe erst auf Nachfrage von Freunde den Entschluss gefasst, 

nach Europa zu gehen, erscheinen nicht plausibel. Da die Ausreise nach Europa mehrere 
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Tausend USD kostet und nicht davon ausgegangen werden kann, dass seine Familie spontan 

dazu in der Lage gewesen sein sollte so viel Geld, innerhalb der kurzen Zeit, laut seinen 

Angaben habe sich der Beschwerdeführer 20 Tage im Iran aufgehalten, aufzubringen. Auch 

wenn der Beschwerdeführer in der Beschwerdeverhandlung ausführt, sie hätten nie 

finanzielle Schwierigkeiten gehabt. 

Auch berücksichtigte das Gericht den Umstand, dass der Beschwerdeführer gleich zu Beginn 

der Befragung beim BFA, den mutmaßlichen Protokollierungs- bzw. Übersetzungsfehler, von 

sich aus anmerkte und vermeintlich richtigstellte, bei der Beurteilung der Glaubhaftigkeit 

seines Vorbringens. Dahingehend ist festzuhalten, dass wenn man davon ausginge, der 

Bruder des Beschwerdeführers sei am Weg von Kabul zurück nach Hause von den Taliban 

entführt worden, ebenso auf Ungereimtheiten stößt. Der Beschwerdeführer vermutet bloß, 

dass die Taliban hinter dem Verschwinden des Bruders stecken würden. Einen tatsächlichen 

Anhaltspunkt vermochte der Beschwerdeführer nicht darzutun. Über Nachfrage, woher der 

Beschwerdeführer wisse, dass die Taliban hinter der vermeintlichen Entführung stecken, gab 

er an: „Weil die Taliban haben uns immer wieder bedroht. Mein Vater hat meinen Bruder 

gesucht. Er hat ihn nicht finden können“ (niederschriftliche Einvernahme-Protokoll S. 8). 

Über weitere Nachfrage, wie die Familie bedroht wurde, gab er an: „Die Taliban waren in 

dieser Gegend aktiv“ (niederschriftliche Einvernahme-Protokoll S. 8). Der Beschwerdeführer 

machte deutlich, dass er nicht in der Lage ist, eine konkrete gegen die Familie gerichtete 

Bedrohungssituation durch die Taliban, zu beschreiben. Dies lässt den Schluss zu, dass eine 

solche Bedrohungssituation nicht vorgelegen hat. Darüber hinaus habe sich der 

vermeintliche Vorfall mit seinem Bruder bereits zwei Jahre vor der Ausreise des 

Beschwerdeführers ereignet, sodass weiters nicht von einer aktuellen, akuten Gefährdung 

auszugehen war. Vielmehr erweckt es den Anschein, dass weder der Beschwerdeführer noch 

seine Familie von den Taliban bedroht wurden, ansonsten ja der Beschwerdeführer in der 

Lage gewesen wäre, zumindest eine konkrete Situation zu schildern. Auch konnte der 

Beschwerdeführer nicht darlegen, in wie fern sein Vater von den Taliban bedroht worden 

sein soll. Der vage Erklärungsversuch, sein Vater habe lediglich gesagt, er sei bedroht 

worden, vermochte das erkennende Gericht nicht zu überzeugen. Vielmehr ist in dieser 

Situation davon auszugehen, dass sich der Beschwerdeführer für die vermeintliche 

Bedrohung seines Vaters interessiere, zumal diese ja auch der Grund für die Ausreise seines 

Vaters nach Pakistan gewesen sein soll. Es ist nicht schlüssig, dass sich der Beschwerdeführer 

weder bei seinem Vater, noch bei seiner Mutter - zu der er Kontakt pflegte - erkundigt, 

weshalb sein Vater Afghanistan und auch seine Familie verlassen hat. Da der 

Beschwerdeführer angibt, sein Vater sei von den Taliban aufgrund der Tätigkeit als Bauleiter 
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in einem westlichen Unternehmen, welches für den wirtschaftlichen Ausbau von 

Afghanistan zu ständig sei, bedroht worden, ist dies als reine Behauptung anzusehen. Der 

Beschwerdeführer hat keine konkrete Bedrohungssituation beschrieben. Es obliegt dem 

Beschwerdeführer, sein fluchtauslösendes Vorbringen glaubhaft darzulegen und zu 

untermauern, was dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist.  

Zu der angeblichen Auseinandersetzung, welche sich zwischen der Partei seines Vaters und 

den Taliban zugetragen haben soll, ist festzustellen, dass sich dieser Vorfall laut Angaben des 

Beschwerdeführers selbst, schon vor Jahrzehnten, möglicher Weise schon vor seiner Geburt, 

zugetragen haben soll, weshalb von keiner aktuellen Bedrohung durch die Taliban 

auszugehen ist. Das Verhalten des Beschwerdeführers erweckt den Anschein, dass er in der 

Beschwerdeverhandlung ein gesteigertes Vorbingen erstattet hat, um seine Fluchtgründe 

schlüssig wirken zu lassen. Aufgrund der vagen Angaben zu den Gründen, warum sein Vater 

damals Afghanistan verlassen habe, war es für das Gericht nicht ersichtlich, dass eine 

Bedrohungssituation gegenwärtig vorliegt. Der Vorfall, bei dem sein Vater von den Taliban 

mehrere Monate in Gefangenschaft genommen worden sein soll, läge inzwischen rund 20 

Jahre zurück. Seit dem Verschwinden des Bruders des Beschwerdeführers wären 

mittlerweile sechs Jahre vergangen, welches ebenso auf keine aktuelle Bedrohungssituation 

hindeutet. 

Im Zuge des Verfahrens entstanden weitere Widersprüche, die der Beschwerdeführer nicht 

aufzuklären vermochte. Auch brachte der Beschwerdeführer bei der Erstbefragung vor, sein 

Vater habe in der Regierung gearbeitet. Davon abweichend gab er im weiteren Verfahren an, 

sein Vater habe für ein westliches Unternehmen gearbeitet, sodass er aufgrund seiner 

Tätigkeit für dieses Unternehmen ins Visier der Taliban geraten sei. Der Beschwerdeführer 

brachte dann weder in seiner Beschwerde, noch in seinen weiteren Stellungnahmen vor, 

sein Vater sei für die Regierung tätig gewesen. Hierzu ist wieder festzuhalten, dass, obwohl 

es sich bei dem Beschwerdeführer zunächst um einen Minderjährigen gehandelt hat, von 

ihm durchaus erwartet werden kann, dass er den Unterschied, zwischen Regierung und 

einem westlichen Unternehmen, kennt. Sohin war auch hierzu dem Beschwerdeführer die 

Glaubwürdigkeit abzusprechen. Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer bei der 

niederschriftlichen Einvernahme auf die Frage, welche persönlichen Probleme er selbst in 

Afghanistan hätte, angab, man könne sich als junger Mensch seine Wünsche nicht erfüllen, 

und sich nicht fortbilden. Er sei schon erwachsen, und sein Vater mache sich Sorgen um ihn, 

er habe befürchtet, dass es ihm gleich ergehe, wie seinem Bruder. Auch hier schilderte der 

Beschwerdeführer keine persönliche Verfolgung oder Bedrohung. Dies ist auch mit seinen 

bisherigen Angaben nicht in Einklang zu bringen. „Sie haben meinen Vater und uns mit dem 
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Tod bedroht, und behauptet, dass mein Vater ungläubig geworden ist“ (EB-Protokoll S. 5). 

Der Beschwerdeführer verneinte auch explizit die Frage, ob er jemals in Afghanistan 

persönlich verfolgt oder bedroht wurde (niederschriftliches Einvernahme Protokoll S. 8). 

Dementsprechend ist auch von keiner aktuellen Bedrohungssituation des 

Beschwerdeführers in seinem Herkunftsland auszugehen. 

Die erkennende Richterin konnte zudem im Zuge der Beschwerdeverhandlung einen 

persönlichen Eindruck vom Beschwerdeführer gewinnen, und sich von der Glaubwürdigkeit 

seines Vorbringens ein eigenes Bild machen. Der Beschwerdeführer hatte somit ausreichend 

Zeit und Gelegenheit, seine Fluchtgründe umfassend und im Detail darzulegen. In 

Anbetracht des von der belangten Behörde durchgeführten Ermittlungsverfahrens, sowie 

angesichts der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht, war 

festzustellen, dass der Beschwerdeführer eine konkrete und individuelle Verfolgung in 

seinem Herkunftsstaat aus einem der in der GFK genannten Gründe nicht glaubhaft machen 

konnte. 

Zwar hat der Beschwerdeführer Unterlagen der  XXXX betreffend seinen Vater vorgelegt, 

dass daraus eine aktuelle, konkret gegen den Beschwerdeführer gerichtete, Bedrohung 

resultiert, konnte er jedoch nicht glaubhaft machen. Auch hat der Beschwerdeführer 

angegeben, dass sein Vater seine Tätigkeit für dieses Unternehmen aufgegeben habe. 

Zudem ist nicht hervorgekommen, und hat der Beschwerdeführer nicht angegeben, dass 

nach seiner Ausreise Verfolgungshandlungen gegen seine Familie stattgefunden hätten. 

Insgesamt beschränkte sich der Beschwerdeführer in seinen Aussagen weitgehend auf einige 

wenige „Eckpunkte“ der Fluchtgeschichte, ohne über nähere Details der Vorgänge oder über 

Einzelheiten, deren Kenntnis bei tatsächlich erlebten Vorfällen geradezu vorausgesetzt 

werden kann, Auskunft geben zu können. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass ein 

Asylwerber, der aus Furcht um sein Leben sein Heimatland verlassen hat, versucht, von sich 

aus detailliert, umfangreich und lebensnah die ihm widerfahrenen Bedrohungssituationen zu 

schildern. Dies trifft allerdings auf den Beschwerdeführer nicht zu, der trotz Nachfragens 

keine Einzelheiten anführt oder Vorkommnisse näher schildert. Die Ausführungen bleiben 

unpersönlich und lassen erkennen, dass der Beschwerdeführer keine Detailkenntnis hat. 

Die Feststellungen hinsichtlich einer nicht bestehenden Gefährdung des Beschwerdeführers 

aufgrund seiner Volksgruppen- und Religionszugehörigkeit beruhen auf den ins Verfahren 

eingebrachten Länderberichten. Den Beschwerdeführer konkret betreffende, besondere 

Umstände, wurden nicht substantiiert vorgebracht. Dafür, dass dem Beschwerdeführer im 
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Falle einer Rückkehr nach Afghanistan alleine aufgrund seiner Volksgruppenzugehörigkeit 

bzw. schiitischen Religionszugehörigkeit, Verfolgung in asylrelevantem Ausmaß droht, finden 

sich in den herangezogenen Länderberichten ebenfalls keine Anhaltspunkte. 

Aus den Länderberichten zu Afghanistan lässt sich auch nicht entnehmen, dass per se jeder 

Rückkehrer aus Europa, aus diesem Grund einer asylrelevanten Verfolgung ausgesetzt wäre.  

Der Beschwerdeführer hat bis zu seinem sechzehnten Lebensjahr in Afghanistan gelebt, und 

ging dort zur Schule. Er ist mit den kulturellen Gepflogenheiten Afghanistans vertraut. 

Afghanen, die längere Zeit in Europa verbracht haben, mögen Schwierigkeiten bei der 

sozialen und wirtschaftlichen Reintegration in die afghanische Gesellschaft haben, dies ist 

jedoch nicht mit einer asylrelevanten Verfolgung gleichzusetzen. Daraus, dass manche 

Afghanen der Ansicht seien, dass die Rückkehrer durch ihr Leben im Westen „kontaminiert“ 

seien, lässt sich noch keine konkrete, persönliche Verfolgung des Beschwerdeführers 

ableiten. 

Da weitere Fluchtgründe weder behauptet wurden, noch von Amts wegen hervorgekommen 

sind, weiters davon auszugehen war, dass das konkrete Vorbringen zur befürchteten 

Bedrohung nicht der Wahrheit entsprach bzw. nicht asylrelevant und auch nicht aktuell ist, 

konnte eine die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten begründende Verfolgung nicht 

glaubhaft gemacht werden. 

2.3. Zu den Länderfeststellungen zur allgemeinen Lage in Afghanistan 

Die Feststellungen zur im vorliegenden Zusammenhang maßgeblichen Situation im 

Herkunftsstaat stützen sich auf die zitierten Quellen. Da diese aktuellen Länderberichte auf 

einer Vielzahl verschiedener, voneinander unabhängiger Quellen von regierungsoffiziellen 

und nicht-regierungsoffiziellen Stellen beruhen, und dennoch ein in den Kernaussagen 

übereinstimmendes Gesamtbild ohne wesentliche Widersprüche darbieten, besteht im 

vorliegenden Fall für das Bundesverwaltungsgericht kein Anlass, an der Richtigkeit der 

getroffenen Länderfeststellungen zu zweifeln. Insoweit den Feststellungen zur Lage im 

Herkunftsstaat Berichte älteren Datums zugrunde liegen, ist auszuführen, dass sich seither 

die darin angeführten Umstände unter Berücksichtigung der dem Bundesverwaltungsgericht 

von Amts wegen vorliegenden Berichte aktuelleren Datums für die Beurteilung der 

gegenwärtigen Situation nicht wesentlich geändert haben. 

Die Parteien des Verfahrens haben alle genannten Länderinformationen mit der Möglichkeit 

zur Abgabe einer Stellungnahme übermittelt bekommen, und haben von diesem Recht auch 

teilweise Gebrauch gemacht.  
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2.4. Zum Subsidiären Schutz: 

Aufgrund des Vorliegens der diesbezüglichen Voraussetzungen wurde dem 

Beschwerdeführer mit Bescheid des BFA vom 24.11.2017 der Status des subsidiär 

Schutzberechtigten zuerkannt. 

Die belangte Behörde hat die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten im 

Wesentlichen auf die persönlichen Umstände des Beschwerdeführers und die angespannte 

Lage in Afghanistan gestützt. Konkret berücksichtigt wurden die Minderjährigkeit und die 

Gesundheitseinschränkungen des Beschwerdeführers, seine mäßige Schulbildung, die 

mangelnde Berufserfahrung, sowie die prekäre Sicherheits- und Versorgungslage in 

Afghanistan, und der Umstand, dass der Beschwerdeführer in Afghanistan außerhalb seiner 

Herkunftsregion nicht über ein effektives soziales- bzw. familiäres Unterstützungsnetzwerk 

verfügt. Aufgrund dieser Erwägungen wurde nicht nur seine Rückkehr in die 

Herkunftsprovinz, sondern auch das Bestehen einer zumutbaren innerstaatlichen 

Fluchtalternative in anderen Provinzen Afghanistans ausgeschlossen. 

Die demnach entscheidungswesentlichen Umstände haben, bis auf die nunmehrige 

Volljährigkeit des Beschwerdeführers, seit der Zuerkennung des Schutzstatus keine 

Veränderung erfahren. 

Mit Bescheid des BFA vom 20.02.2019 wird die Aberkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten im Wesentlichen mit der eingetretenen Volljährigkeit des 

Beschwerdeführers begründet, und wurde davon ausgegangen, dass er nunmehr arbeits- 

und selbsterhaltungsfähig sei, sowie dass er an keiner schwerwiegenden lebensbedrohlichen 

physischen oder psychischen Erkrankung, oder sonstigen Beeinträchtigung leide, und die 

Möglichkeit finanzieller Unterstützung durch seine Angehörigen bestehe. Allerdings 

benötige der volljährige, arbeitsfähige Beschwerdeführer im Grunde genommen keine 

familiären und sozialen Netzwerke in seinem Heimatland, da er selbsterhaltungsfähig sei. 

Auch sei eine primäre ärztliche Grundversorgung in Afghanistan gegeben. 

Dazu ist anzumerken, dass der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt der Zuerkennung des Status 

des subsidiär Schutzberechtigten bereits siebzehneinhalb Jahre alt, und daher fast volljährig 

war. 

Auch haben zum Zeitpunkt der Zuerkennung des subsidiären Schutzes bereits 

Unterstützungsmöglichkeiten durch seine Verwandten bestanden, sein Vater hat die Familie 

bereits damals von Pakistan aus finanziell unterstützt. Dass die Mutter oder die Geschwister 
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des Beschwerdeführers mittlerweile eine maßgebend bessere wirtschaftliche Lage erlangt 

hätten, wird nicht angenommen, und ist im Verfahren auch nicht hervorgekommen. In dem 

Umstand, dass seine Verwandten nach wie vor ohne relevante Probleme in Afghanistan 

leben, kann keine substantiierte Änderung erblickt werden. Der Beschwerdeführer verfügt 

nach wie vor über kein familiäres Unterstützungsnetz in Afghanistan, außerhalb seiner 

Heimatregion. Die familiäre finanzielle Situation des Beschwerdeführers hat sich - seit der 

Zuerkennung - nicht grundlegend verändert. 

Warum die belangte Behörde davon ausgeht, dass der Beschwerdeführer mittlerweile 

arbeits- und selbsterhaltungsfähig sein soll, ist nicht nachvollziehbar. Die vorgelegten 

Unterlagen belegen keine maßgebende Verbesserung seines internistischen 

Gesundheitszustandes, vielmehr befindet er sich nunmehr auch in Behandlung wegen seines 

psychischen Leidens. Zwar ist der belangten Behörde zuzustimmen, dass die Leiden des 

Beschwerdeführers auch in Afghanistan behandelt werden könnten, und die erforderlichen 

Medikamente zur Verfügung stünden. Diese Möglichkeiten bestanden aber bereits vorher, 

und ändern nichts an dem Umstand, dass der Beschwerdeführer in seiner Arbeitsfähigkeit 

weiterhin eingeschränkt ist. Die belangte Behörde hat es verabsäumt darzulegen, inwiefern 

der Beschwerdeführer nun als gesunder, arbeitsfähiger Mann Zugang zum Arbeitsleben in 

Afghanistan finden könnte. 

Zwar hat der Beschwerdeführer in Österreich Bildungsangebote wahrgenommen, und 

Lebenserfahrung gewonnen. Nennenswerten Fortschritte hinsichtlich einer 

Selbsterhaltungsfähigkeit, im Sinne von Ausbildung oder Berufserfahrung, hat er jedoch 

nicht erzielt. Wenn die belangte Behörde ausführt, der Beschwerdeführer habe aufgrund 

seiner in Österreich gesammelten Berufserfahrung bessere Chancen am afghanischen 

Arbeitsmarkt, verabsäumt sie es darzulegen, welche konkreten Fähigkeiten und Kenntnisse 

der Beschwerdeführer seit Zuerkennung des Schutzstatus erlangt hat. Eine nachhaltige 

Verbesserung seiner Situation aufgrund seiner gewonnen Berufserfahrung ist gegenständlich 

nicht anzunehmen, da der Beschwerdeführer nach wie vor über keine abgeschlossene 

Berufsausbildung verfügt, sondern nur jeweils für kurze Zeitabstände berufstätig war. Auch 

der Umstand, dass der Beschwerdeführer bereits verschiedene berufliche Tätigkeiten in 

Österreich, aufgrund seiner körperlichen Beeinträchtigung „aufgeben“ musste, blieb im 

Aberkennungsbescheid unberücksichtigt. 

Der belangten Behörde ist es nicht gelungen überzeugend darzulegen, dass sich die Lage für 

den Beschwerdeführer seit Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 

entscheidungswesentlich verändert hätte. Vielmehr erfolgte eine neuerliche Beurteilung des 
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nahezu selben Sachverhalts. Eine (lediglich) andere rechtliche Beurteilung, oder die 

Würdigung eines im Wesentlichen unveränderten Sachverhalts, ist dem Wegfall, oder 

(zumindest) der maßgeblichen Änderung jener Umstände, die zur rechtskräftigen 

Zuerkennung subsidiären Schutzes geführt haben, nicht gleichzuhalten. 

Zur Sicherheits- und Versorgungslage bzw. humanitären Lage im Herkunftsstaat ist 

auszuführen, dass sich den Feststellungen der belangten Behörde im angefochtenen 

Bescheid zur Lage im Herkunftsstaat nicht entnehmen lässt, dass es zu einer wesentlichen 

und nachhaltigen Verbesserung der Lage im Herkunftsstaat gekommen ist. Im Wesentlichen 

wird von einem unverändert anhaltenden innerstaatlichen Konflikt berichtet, sowie von 

unveränderten Aktivitäten von Aufständischen, und von hohen Armuts- und 

Arbeitslosenraten etc. Gestützt auf die neuesten Berichte von EASO, sowie unter 

Heranziehung der UNHCR-Richtlinien vom August 2018 kann jedenfalls nicht erkannt 

werden, dass sich die Lage im Herkunftsstaat Afghanistan im Allgemeinen wesentlich und 

nachhaltig verändert und verbessert hat. 

Eine Feststellung des Inhalts, dass sich die Umstände, die zur Gewährung subsidiären 

Schutzes geführt haben, seit der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 

mit Bescheid der belangten Behörde vom 24.11.2017 wesentlich und nachhaltig verändert 

haben, konnte im Lichte eines Vergleichs der individuellen Situation des Beschwerdeführers, 

sowie der Sicherheits- und Versorgungslage in Afghanistan zum Zeitpunkt der 

rechtskräftigen Zuerkennung subsidiären Schutzes einerseits, und zum Zeitpunkt des 

angefochtenen Bescheides bzw. der vorliegenden Entscheidung andererseits, nicht getroffen 

werden. Dabei erfolgte insbesondere eine Gegenüberstellung der dem Bescheid vom 

24.11.2017 zugrunde gelegten Länderberichte, mit jener Berichtslage, die die belangte 

Behörde bei Erlassung des Bescheides vom 20.02.2019 herangezogen hat, sowie auch mit 

der zum Zeitpunkt der vorliegenden Entscheidung bestehenden Lage im Herkunftsstaat. 

Insgesamt zeigte die belangte Behörde im Vergleich zu den im Zuerkennungsbescheid 

angenommenen Sachverhaltselementen keine Umstände auf, die eine wesentliche und 

nachhaltige Veränderung der individuellen Situation des Beschwerdeführers, oder der Lage 

in Afghanistan erkennen lassen. 
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3. Rechtliche Beurteilung 

Zu A)  

3.1. Nichtzuerkennung des Status des Asylberechtigten 

Einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, ist, 

soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 zurückzuweisen ist, der Status des 

Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung 

im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht. (§ 3 Abs. 1 AsylG) 

Flüchtling im Sinne des Artikel 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention ist, wer sich 

aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen der Rasse, Religion, Nationalität, 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Überzeugung 

außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese 

Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, 

sich außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage 

oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.  

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. 

Eine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn sie im Lichte der speziellen 

Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat 

objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in 

einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte 

Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde (vgl. VwGH 05.09.2016, 

Ra 2016/19/0074 uva.). Verlangt wird eine „Verfolgungsgefahr“, wobei unter Verfolgung ein 

Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu 

verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes 

des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. 

Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention 

genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die 

betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen 

Aufenthaltes befindet. 

Die Verfolgung kann auch auf Ereignissen beruhen, die eingetreten sind, nachdem der 

Fremde seinen Herkunftsstaat verlassen hat (objektive Nachfluchtgründe) oder auf 

Aktivitäten des Fremden beruhen, die dieser seit Verlassen des Herkunftsstaates gesetzt 

hat, die insbesondere Ausdruck und Fortsetzung einer bereits im Herkunftsstaat 

bestehenden Überzeugung sind (subjektive Nachfluchtgründe). Einem Fremden, der einen 
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Folgeantrag (§ 2 Abs. 1 Z 23) stellt, wird in der Regel nicht der Status des Asylberechtigten 

zuerkannt, wenn die Verfolgungsgefahr auf Umständen beruht, die der Fremde nach 

Verlassen seines Herkunftsstaates selbst geschaffen hat, es sei denn, es handelt sich um in 

Österreich erlaubte Aktivitäten, die nachweislich Ausdruck und Fortsetzung einer bereits im 

Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung sind. (§ 3 Abs. 2 AsylG) 

Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen 

Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, 

sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr 

(vgl. VwGH 10.06.1998, 96/20/0287). Nach ständiger Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes kommt einer von Privatpersonen bzw. privaten Gruppierungen 

ausgehenden, auf einem Konventionsgrund beruhenden Verfolgung Asylrelevanz zu, wenn 

der Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, diese Verfolgungshandlungen hintan zu 

halten (VwGH 24.02.2015, Ra 2014/18/0063); auch eine auf keinem Konventionsgrund 

beruhende Verfolgung durch Private hat aber asylrelevanten Charakter, wenn der 

Heimatstaat des Betroffenen aus den in Artikel 1 Abschnitt A Z 2 Genfer 

Flüchtlingskonvention genannten Gründen nicht bereit ist, Schutz zu gewähren (vgl. VwGH  

28.01.2015, Ra 2014/18/0112 mwN). Eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung kann nur 

dann zur Asylgewährung führen, wenn sie von staatlichen Stellen infolge nicht 

ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt nicht abgewandt werden kann (vgl. VwGH 

22.03.2000, 99/01/0256 mwN). 

Abgesehen davon, dass einer derartigen nicht vom Staat sondern von Privatpersonen 

ausgehenden Bedrohung nur dann Asylrelevanz zuzubilligen wäre, wenn solche Übergriffe 

von staatlichen Stellen geduldet würden (VwGH 10.03.1993, 92/01/1090) bzw. wenn der 

betreffende Staat nicht in der Lage oder nicht gewillt wäre, diese Verfolgung 

hintanzuhalten, hat der Verwaltungsgerichtshof in diesem Zusammenhang ausdrücklich 

klargestellt, dass die Asylgewährung für den Fall einer solchen Bedrohung nur dann in 

Betracht kommt, wenn diese von Privatpersonen ausgehende Verfolgung auf 

Konventionsgründe zurückzuführen ist (vgl. VwGH 23.11.2006, 2005/20/0551; 29.06.2006, 

2002/20/0167). 

Die Voraussetzung der „wohlbegründeten Furcht“ vor Verfolgung wird in der Regel aber nur 

erfüllt, wenn zwischen den Umständen, die als Grund für die Ausreise angegeben werden, 

und der Ausreise selbst ein zeitlicher Zusammenhang besteht (vgl. VwGH 17.03.2009, 

2007/19/0459). Relevant kann nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei 

Bescheiderlassung vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente 
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Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung 

aus den in Artikel 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen zu 

befürchten habe (vgl. u.a. VwGH 20.06.2007, 2006/19/0265 mwN). 

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu 

schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, 

wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des 

Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Eine 

Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen 

Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 

21.12.2000, 2000/01/0131; 25.01.2001, 2001/20/0011). Die Verfolgungsgefahr muss ihre 

Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z. 2 GFK nennt (VwGH 

09.09.1993, 93/01/0284; 15.03.2001, 99/20/0128; 23.11.2006, 2005/20/0551); sie muss 

Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des 

Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. 

Auch wenn in einem Staat allgemein schlechte Verhältnisse bzw. sogar bürgerkriegsähnliche 

Zustände herrschen sollten, so liegt in diesem Umstand für sich alleine noch keine 

Verfolgungsgefahr im Sinne der Flüchtlingskonvention. Um asylrelevante Verfolgung 

erfolgreich geltend zu machen, bedarf es daher einer zusätzlichen, auf asylrelevante Gründe 

gestützten Gefährdung des Asylwerbers, die über die gleichermaßen die anderen 

Staatsbürger des Heimatstaates treffenden Unbilligkeiten hinausgeht (vgl. hiezu VwGH 

21.01.1999, 98/18/0394; 19.10.2000, 98/20/0233 mwN). Eine allgemeine desolate 

wirtschaftliche und soziale Situation kann nach ständiger Judikatur nicht als hinreichender 

Grund für eine Asylgewährung herangezogen werden (vgl. VwGH 17.06.1993, 92/01/1081; 

14.03.1995, 94/20/0798). 

Der Antrag auf internationalen Schutz ist bezüglich der Zuerkennung des Status des 

Asylberechtigten abzuweisen, wenn 

1. dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen steht oder 

2. der Fremde einen Asylausschlussgrund (§ 6) gesetzt hat. 

(§ 3 Abs. 3 AsylG) 

Ausgehend von diesen rechtlichen Voraussetzungen ergibt sich im Lichte des 

durchgeführten Ermittlungsverfahrens und des festgestellten Sachverhalts, dass die 

behauptete Furcht des Beschwerdeführers, dass ihm in seinem Herkunftsstaat mit 

maßgeblicher Wahrscheinlichkeit eine konkret und gezielt gegen seine Person gerichtete 
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Verfolgung asylrelevanter Intensität droht, nicht begründet ist. Insbesondere konnte vom 

Beschwerdeführer eine aktuelle Verfolgung aus asylrelevanten Gründen nicht glaubhaft 

gemacht und auch sonst vom erkennenden Gericht nicht festgestellt werden. 

Wie bereits im Rahmen der Beweiswürdigung ausgeführt, vermochte der Beschwerdeführer 

nicht glaubhaft darzulegen, dass ihm im Falle der Rückkehr nach Afghanistan Verfolgung im 

Sinne der GFK durch die Taliban aufgrund seiner Familienzugehörigkeit droht. 

Die Verfolgungsgefahr muss auch aktuell sein. Für die Asylgewährung kommt es auf die 

Flüchtlingseigenschaft im Sinn der GFK zum Zeitpunkt der Entscheidung an. Es ist demnach 

für die Zuerkennung des Status der Asylberechtigten zum einen nicht zwingend erforderlich, 

dass eine Person bereits in der Vergangenheit verfolgt wurde, zum anderen ist auch eine 

bereits stattgefundene Verfolgung ("Vorverfolgung") für sich genommen nicht hinreichend. 

Es ist entscheidend, dass im Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichts weiterhin mit einer 

maßgeblichen Wahrscheinlichkeit mit Verfolgungshandlungen gerechnet werden muss (vgl. 

aktuell VwGH 03.05.2016, Ra 2015/18/0212, mwN). 

Wie bereits im Rahmen der Beweiswürdigung ausgeführt, vermochte der Beschwerdeführer 

nicht glaubhaft darzulegen, dass ihm im Falle der Rückkehr nach Afghanistan Verfolgung im 

Sinne der GFK durch die Taliban aufgrund seiner Familienzugehörigkeit droht. 

Der VwGH hat in seiner Rechtsprechung den Familienverband als „soziale Gruppe“ gemäß 

Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK anerkannt. Verfolgung kann daher schon dann Asylrelevanz 

zukommen, wenn ihr Grund in der bloßen Angehörigeneigenschaft des Asylwerbers, somit 

in seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe i.S.d. Art. 1 Z 2 GFK, etwa jener 

der Familie liegt (Vgl. VwGH vom 13.11.2014, Ra 2014/18/0011 m.w.N.). Wie festgestellt 

und beweiswürdigend ausgeführt konnte der Beschwerdeführer die Bedrohung seiner 

Familie bzw. seiner Person durch die Taliban nicht glaubhaft machen, weswegen eine 

Verfolgungsgefahr wegen der Zugehörigkeit des Beschwerdeführers zur sozialen Gruppe der 

Familie seines Vaters im Sinne der oben zitierten Judikatur zu verneinen ist. 

Aus dem Vorbringen des Beschwerdeführers lässt sich keine asylrelevante Verfolgung - 

weder aus politischen Gründen, noch wegen Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 

Gruppe - ableiten. 

Zudem ist es dem Beschwerdeführer – wie bereits dargelegt – nicht gelungen, eine 

individuelle und konkret gegen ihn gerichtete Verfolgung iSd GFK auf Grund seiner 

Eigenschaft als Rückkehrer aus Europa (und somit dem „westlichen Ausland“) glaubhaft zu 
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machen. Auch eine von individuellen Aspekten unabhängige „Gruppenverfolgung“ ist vor 

dem Hintergrund des vorliegenden Länderberichtsmaterials für das 

Bundesverwaltungsgericht nicht erkennbar: 

Daraus geht auf das Wesentliche zusammengefasst zwar hervor, dass in Afghanistan 

generell eine negative Einstellung gegenüber Rückkehrern vorherrscht und diesen 

vorgeworfen wird, ihr Land im Stich gelassen zu haben, dem Krieg entflohen zu sein und im 

Ausland ein wohlhabendes Leben geführt zu haben, dass Rückkehrer wegen ihres Akzents 

leicht erkannt und sozial ausgegrenzt werden, sowie dass Rückkehrer Diskriminierungen 

seitens der übrigen Bevölkerung ausgesetzt sind. Diese Diskriminierungen und 

Ausgrenzungen erreichen nach Ansicht der erkennenden Richterin jedoch nicht jenes 

Ausmaß, das notwendig wäre, um eine spezifische Verfolgung aller afghanischen 

Staatsangehörigen, die einen Teil ihres Lebens in Europa verbracht und eine "westlichere 

Wertehaltung" angenommen haben, bei einer Rückkehr für gegeben zu erachten. 

Es ergaben sich auch weder aus dem Vorbringen des Beschwerdeführers noch aus den 

herkunftsstaatsbezogenen Informationsquellen geeignete Anhaltspunkte dafür, dass der 

Beschwerdeführer alleine wegen seiner Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Hazara bzw. zur 

Religionsgemeinschaft der Schiiten in Afghanistan einer asylrelevanten Verfolgung 

ausgesetzt wäre. 

Auch aus der allgemeinen Lage in Afghanistan lässt sich konkret für den Beschwerdeführer 

kein Status eines Asylberechtigten ableiten. Eine allgemeine desolate wirtschaftliche und 

soziale Situation kann nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes nicht als 

hinreichender Grund für eine Asylgewährung herangezogen werden (vgl. etwa VwGH vom 

14.03.1995, Zl. 94/20/0798, sowie VwGH vom 17.06.1993, Zl. 92/01/1081). Wirtschaftliche 

Benachteiligungen können nur dann asylrelevant sein, wenn sie jegliche Existenzgrundlage 

entziehen (vgl. etwa VwGH 09.05.1996, Zl. 95/20/0161; 30.04.1997, Zl. 95/01/0529, 

08.09.1999, Zl. 98/01/0614). Aber selbst für den Fall des Entzugs der Existenzgrundlage ist 

Asylrelevanz nur dann anzunehmen, wenn dieser Entzug mit einem in der Genfer 

Flüchtlingskonvention genannten Anknüpfungspunkte - nämlich der Rasse, der Religion, der 

Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen 

Gesinnung - zusammenhängt, was im vorliegenden Fall zu verneinen wäre (dies gilt gleicher 

Maßen für die vom Beschwerdeführer angedeuteten Gefahren, die sich aus der allgemeinen 

Sicherheitslage in Afghanistan ergeben). 
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Im Verfahren haben sich auch sonst keine Anhaltspunkte ergeben, die eine aktuelle und 

konkrete Verfolgung des Beschwerdeführers aus asylrelevanten Gründen im Herkunftsstaat 

für maßgeblich wahrscheinlich erscheinen ließen. 

Dem Beschwerdeführer ist es somit nicht gelungen, eine glaubwürdige, nachvollziehbare, 

individuelle, konkrete und aktuelle Verfolgungsgefahr seiner Person in seinem 

Herkunftsland darzulegen. Es ist daher im vorliegenden Fall nicht mit maßgeblicher 

Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach 

Afghanistan aus in der GFK genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit 

zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Gesinnung) Eingriffen von erheblicher 

Intensität in seine zu schützende persönliche Sphäre ausgesetzt wäre. 

3.2. Status des subsidiär Schutzberechtigten 

3.2.1. Grundsätzlich 

Der Status des subsidiär Schutzberechtigten ist einem Fremden zuzuerkennen, 

1. der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in 

Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder 

2. dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist, 

wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen 

Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der 

Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine 

ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im 

Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. (§ 8 

Abs. 1 AsylG 2005) 

Die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten nach 

Abs. 1 ist mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der Aberkennung des Status des 

Asylberechtigten nach § 7 zu verbinden. (§ 8 Abs. 2 AsylG 2005) 

Anträge auf internationalen Schutz sind bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen 

steht. (§ 8 Abs. 3 AsylG 2005) 

Einem Fremden, dem der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt wird, ist vom 

Bundesamt oder vom Bundesverwaltungsgericht gleichzeitig eine befristete 

Aufenthaltsberechtigung als subsidiär Schutzberechtigter zu erteilen. Die 

Aufenthaltsberechtigung gilt ein Jahr und wird im Falle des weiteren Vorliegens der 

Voraussetzungen über Antrag des Fremden vom Bundesamt für jeweils zwei weitere Jahre 
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verlängert. Nach einem Antrag des Fremden besteht die Aufenthaltsberechtigung bis zur 

rechtskräftigen Entscheidung über die Verlängerung des Aufenthaltsrechts, wenn der Antrag 

auf Verlängerung vor Ablauf der Aufenthaltsberechtigung gestellt worden ist. (§ 8 Abs. 4 

AsylG 2005) 

Einem Fremden ist der Status eines subsidiär Schutzberechtigten von Amts wegen mit 

Bescheid abzuerkennen, wenn 

1. die Voraussetzungen für die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten (§ 

8 Abs. 1) nicht oder nicht mehr vorliegen; 

2. er den Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen in einem anderen Staat hat oder 

3. er die Staatsangehörigkeit eines anderen Staates erlangt hat und eine Zurückweisung, 

Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen neuen Herkunftsstaat keine 

reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 

oder Nr. 13 zur Konvention oder für ihn als Zivilperson keine ernsthafte Bedrohung des 

Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 

internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. (§ 9 Abs. 1 AsylG 

2005) 

Ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten nicht schon aus den Gründen des Abs. 1 

abzuerkennen, so hat eine Aberkennung auch dann zu erfolgen, wenn 

1. einer der in Art. 1 Abschnitt F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe 

vorliegt; 

2. der Fremde eine Gefahr für die Allgemeinheit oder für die Sicherheit der Republik 

Österreich darstellt oder 

3. der Fremde von einem inländischen Gericht wegen eines Verbrechens (§ 17 StGB) 

rechtskräftig verurteilt worden ist. Einer Verurteilung durch ein inländisches Gericht ist 

eine Verurteilung durch ein ausländisches Gericht gleichzuhalten, die den 

Voraussetzungen des § 73 StGB, BGBl. Nr. 60/1974, entspricht. 

In diesen Fällen ist die Aberkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten mit der 

Erlassung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme und der Feststellung zu verbinden, dass 

eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen 

Herkunftsstaat unzulässig ist, da dies eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, 

Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für 

ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge 

willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit 

sich bringen würde. (§ 9 Abs. 2 AsylG 2005) 
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Ein Verfahren zur Aberkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten ist jedenfalls 

einzuleiten, wenn der Fremde straffällig geworden ist (§ 2 Abs. 3) und das Vorliegen der 

Voraussetzungen gemäß Abs. 1 oder 2 wahrscheinlich ist. (§ 9 Abs. 3 AsylG 2005) 

Die Aberkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten ist mit dem Entzug der 

Aufenthaltsberechtigung als subsidiär Schutzberechtigter zu verbinden. Der Fremde hat nach 

Rechtskraft der Aberkennung Karten, die den Status des subsidiär Schutzberechtigten 

bestätigen, der Behörde zurückzustellen. (§ 9 Abs. 4 AsylG 2005) 

3.2.2. Vorauszuschicken ist, dass sich die belangte Behörde im angefochtenen Bescheid 

ausdrücklich auf den Aberkennungstatbestand nach § 9 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 bezog. Die 

Frage, ob die Aberkennung des Schutzstatus auf den ersten Fall des § 9 Abs. 1 Z 1 AsylG 

2005, dem zufolge die Voraussetzungen für die Zuerkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten "nicht vorliegen", oder auf den zweiten Fall des § 9 Abs. 1 Z 1 AsylG 

2005, dem zufolge die Voraussetzungen für die Zuerkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten "nicht mehr vorliegen", gestützt wurde, ist anhand der im 

angefochtenen Bescheid getroffenen Feststellung zu beantworten, wonach die 

Voraussetzungen für die Gewährung von subsidiärem Schutz nicht mehr vorlägen. 

Im ersten Fall des § 9 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 stellt das Gesetz darauf ab, dass die 

Voraussetzungen für die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten nie 

vorgelegen sind. Dieser Tatbestand korrespondiert mit Art. 19 Abs. 3 lit. b der 

Statusrichtlinie, nach dem eine Aberkennung oder Nichtverlängerung des Status dann 

erfolgt, wenn eine falsche Darstellung oder das Verschweigen von Tatsachen für die 

Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus ausschlaggebend war. Zur Frage, ob sich § 9 Abs. 

1 Z 1 erster Fall AsylG 2005 nur auf den eben genannten "Erschleichungstatbestand" der 

Statusrichtlinie oder aber auf jede (vom Fremden nicht zu vertretende) Änderung des 

Kenntnisstandes der Behörde bezieht, vgl. den Beschluss betreffend die Vorlage zur 

Vorabentscheidung durch den VwGH 14.12.2017, Ra 2016/20/0038. 

Im zweiten Fall des § 9 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005, in dem die Voraussetzungen für die 

Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten nicht mehr vorliegen, wird auf 

eine Änderung der Umstände abgestellt, die so wesentlich und nicht nur vorübergehend ist, 

dass die Person, die Anspruch auf subsidiären Schutz hatte, tatsächlich nicht länger Gefahr 

läuft, einen ernsthaften Schaden zu erleiden. 

Der Verwaltungsgerichtshof hat schon in der Vergangenheit zur Auslegung des § 8 Abs. 4 

zweiter Satz AsylG das Erforderlichkeitskalkül des Art. 16 Abs. 1 und Abs. 2 Richtlinie 
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2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über 

Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen 

mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder 

für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden 

Schutzes (in der Folge Statusrichtlinie) zur Beurteilung des „weiteren Vorliegens der 

Voraussetzungen“ herangezogen (VwGH 31.03.2010, 2007/01/1216), wobei das 

richtlinienkonform interpretierte Erforderlichkeitskalkül des § 8 Abs. 4 AsylG angesichts der 

gesonderten Erteilung von Status des subsidiär Schutzberechtigten und 

Aufenthaltsberechtigung als subsidiär Schutzberechtigter nach der Systematik des 

österreichischen Rechts (anders als beim Asylberechtigten, dem das Einreise- und 

Aufenthaltsrecht ex-lege zukommt; Vgl. dazu VwGH 03.05.2018, 2017/19/0373) dem 

Erforderlichkeitskalkül des § 9 Abs. 1 Z 1 zweiter Fall entsprechen muss, soll es nicht zu 

einem Auseinanderfallen von Status des subsidiär Schutzberechtigten und 

Aufenthaltsberechtigung kommen. Gleiches will auch die Bestimmung des § 9 Abs. 4 AsylG 

vermeiden, wenn sie vorsieht, die Aberkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 

mit dem Entzug der Aufenthaltsberechtigung als subsidiär Schutzberechtigter zu verbinden. 

Auch in seiner unionsrechtskonformen Interpretation des § 9 Abs. 1 Z 1 zweiter Fall AsylG 

zieht der Verwaltungsgerichtshof die Art. 16 und 19 Statusrichtlinie heran (VwGH 

27.05.2019, Ra 2019/14/0153 Rn 75 ff.). Nach dem mit „Aberkennung, Beendigung oder 

Ablehnung der Verlängerung des subsidiären Schutzstatus“ übertitelten Art. 19 Abs. 1 

Statusrichtlinie erkennen die Mitgliedstaaten den zuerkannten subsidiären Schutz ab, bzw. 

beenden diesen oder lehnen seine Verlängerung ab, wenn die betreffende Person gemäß 

Art. 16 Statusrichtlinie nicht länger Anspruch auf subsidiären Schutz erheben kann. Art. 16 

Abs. 1 Statusrichtlinie sieht vor, dass ein Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser keinen 

Anspruch auf subsidiären Schutz mehr hat, wenn die Umstände, die zur Zuerkennung des 

subsidiären Schutzes geführt haben, nicht mehr bestehen oder sich in einem Maße 

verändert haben, dass ein solcher Schutz nicht mehr erforderlich ist. Nach Abs. 2 leg. cit. 

berücksichtigen die Mitgliedstaaten bei Anwendung des oben zitierten Abs. 1, ob sich die 

Umstände so wesentlich und nicht nur vorrübergehend verändert haben, dass die Person, 

die Anspruch auf subsidiären Schutz hat, tatsächlich nicht länger Gefahr läuft, einen 

ernsthaften Schaden zu erleiden. Damit stellt § 9 Abs. 1 Z 1 zweiter Fall AsylG in 

richtlinienkonformer Interpretation auf eine Änderung der Umstände ab, die so wesentlich 

und nicht nur vorrübergehend ist, dass die Person, die Anspruch auf subsidiären Schutz 

hatte, tatsächlich nicht länger Gefahr läuft, einen ernsthaften Schaden zu erleiden.  
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Unter Berücksichtigung der Rechtskraftwirkung des Zuerkennungsbescheides ist es nicht 

zulässig, die Aberkennung auszusprechen, obwohl sich der Sachverhalt seit der Zuerkennung 

des Status des subsidiär Schutzberechtigten nicht geändert hat. Soweit allerdings neue 

Sachverhaltselemente hinzutreten, sind diese in einer neuen Gesamtbeurteilung zu 

berücksichtigen (VwGH 27.05.2019, Ra 2019/14/0153, Rn 97 ff. unter Verweis auf die zu § 9 

Abs. 2 Z 2 AsylG ergangene Entscheidung VwGH 30.08.2017, Ra 2017/18/0155). 

3.2.3. Gegenständlich hat die belangte Behörde mit Bescheid vom 24.11.2017 gemäß § 8 

Abs. 1 AsylG 2005 den Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt, und wurde die 

befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum 24.11.2018 erteilt. Als maßgebend für 

Zuerkennung subsidiären Schutzes wurden die Minderjährigkeit und die 

Gesundheitseinschränkungen des Beschwerdeführers, seine mäßige Schulbildung, die 

mangelnde Berufserfahrung, sowie die prekäre Sicherheits- und Versorgungslage in 

Afghanistan, und der Umstand, dass der Beschwerdeführer in Afghanistan außerhalb seiner 

Herkunftsregion nicht über ein effektives soziales- bzw. familiäres Unterstützungsnetzwerk 

verfüge, erachtet. 

Mit dem angefochtenen Bescheid vom 20.02.2019 hat die belangte Behörde, entgegen 

richtlinienkonformer Interpretation der Bestimmung des § 9 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 (vgl. 

Artikel 16 Abs. 2 der Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13.12.2011), eine grundlegende und dauerhafte Änderung jener Umstände, die zur 

Zuerkennung des subsidiären Schutzes geführt haben, nicht dargetan. 

Als maßgebende Änderung des Sachverhaltes hat die belangte Behörde den Umstand 

erachtet, dass der Beschwerdeführer nunmehr volljährig, und arbeitsfähig sei, an keiner an 

keiner schwerwiegenden Erkrankung leide, sowie über familiäre Anknüpfungspunkte in 

seinem Heimatdorf verfüge, welche ihn finanziell unterstützen könne. Auch stünde ihm 

Rückkehrunterstützung und Reintegrationsunterstützung zu Verfügung. 

Es sei für den Beschwerdeführer zwar nicht mit maßgebender Wahrscheinlichkeit möglich, 

sein Heimatdorf in der Herkunftsprovinz gefahrlos zu erreichen. Es sei ihm jedoch möglich in 

eine andere sichere Stadt in Afghanistan zurückzukehren. Kabul verfüge über einen 

Flughafen, den er sicher erreichen könne, und eine Weiterreise nach Mazar-e Scharif sei mit 

verschiedenen Verkehrsmitteln problemlos zu bewerkstelligen. Aus den Länderberichten sei 

zudem ersichtlich, dass es sich bei der Provinz Balkh mit der Hauptstadt Mazar-e Scharif um 

ein sogenanntes „Vorzeigeprojekt“ Afghanistans für wichtige ausländische Gäste handle. 

Balkh sei, in Bezug auf Angriffe der Taliban, zentralasiatischer Aufständischer oder IS-
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Kämpfer, die sicherste Provinz in Nordafghanistan. Die Provinzhauptstadt Herat könne 

mittels Luftfahrzeug sowohl von Kabul, als auch von Mazar-e Scharif aus, erreicht werden. 

Das verwaltungsgerichtliche Ermittlungsverfahren hat jedoch ergeben, dass sich seit der 

Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten, die Sicherheits- und 

Versorgungslage weder in seiner Herkunftsprovinz, noch im übrigen Staatsgebiet, 

maßgeblich geändert, jedenfalls nicht verbessert hat. Bei der Prüfung der Rückkehrsituation 

des Beschwerdeführers ist die belangte Behörde offenbar von einer innerstaatlichen 

Fluchtalternative in der Provinz Balkh, und den Städten Kabul und Herat, ausgegangen. Eine 

dauerhafte Verbesserung der Lage in Afghanistan, die wohl erst nach einem angemessenen 

Beobachtungszeitraum feststellbar wäre, ist aus den im Bescheid angeführten 

Länderberichten keineswegs erkennbar. 

Auch sind keine in der Person des Beschwerdeführers liegenden subjektiven Umstände 

erkennbar, aus denen sich eine entscheidende Besserung der Situation des 

Beschwerdeführers im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan seit der Zuerkennung des 

Status des subsidiär Schutzberechtigten ableiten ließe. 

Der Beschwerdeführer war zum Zeitpunkt der Zuerkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten bereits fast volljährig. 

Es liegen keine Anhaltspunkte vor, dass sich sein physischer und psychischer Leidenszustand 

wesentlich gebessert hätte. Die Vulnerabilität wegen psychischer und physischer Probleme 

ist weiterhin gegeben. 

Die in Österreich neu gewonnene Lebenserfahrung erreicht kein Ausmaß, dass von 

Selbsterhaltungsfähigkeit ausgegangen werden kann. Die in Österreich erlangten Fähigkeiten 

und Kenntnisse rechtfertigen nicht die Annahme, dass sich seine Situation im Fall der 

Rückkehr entscheidungswesentlich verbessert hätte. 

Rückkehrhilfe aus nationalen und internationalen Angeboten sowie ein österreichisches 

Rückkehrhilfeprogramm für Asylwerber aus Afghanistan bestehen bereits seit 2016. 

Insgesamt sind im Vergleich zu den im Bescheid betreffend Zuerkennung des subsidiären 

Schutzstatus angenommenen Sachverhaltselementen keine Umstände hervorgekommen, 

die eine wesentliche und nachhaltige Veränderung der individuellen Situation des 

Beschwerdeführers oder der Lage in Afghanistan erkennen lassen. 
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Die Voraussetzungen für die Aberkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 

gemäß § 9 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 liegen sohin gegenständlich nicht vor, weshalb der Bescheid 

in vollem Umfang zu beheben war. 

3.3. Zu den Spruchpunkten I., II., IV., V., VI. und VII. des Bescheides vom 20.02.2019: 

Nachdem mit gegenständlichem Erkenntnis der Beschwerde gegen Spruchpunkt III. des 

Bescheides vom 20.02.2019, und dem Antrag auf Verlängerung der 

Aufenthaltsberechtigung, stattgegeben wurde, waren die übrigen Spruchpunkte ersatzlos zu 

beheben, weil diese durch die gegenständliche Entscheidung ihre rechtliche Grundlage 

verlieren. 

3.4. Zu Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides: 

Nach § 8 Abs. 4 AsylG ist die gleichzeitig mit der Zuerkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten zuerkannte Aufenthaltsberechtigung als subsidiär Schutzberechtigter im 

Falle des weiteren Vorliegens der Voraussetzungen über Antrag des Fremden für jeweils 

zwei weitere Jahre zu verlängern. 

Da nicht festgestellt werden konnte, dass sich die Gründe, aufgrund derer dem 

Beschwerdeführer der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt wurde, nachhaltig 

und wesentlich geändert hätten, wie oben bereits dargelegt wurde, liegen die 

Voraussetzungen für die Zuerkennung des Status der subsidiär Schutzberechtigten an den 

Beschwerdeführer weiterhin vor. In Stattgabe der Beschwerde hinsichtlich Spruchunkt III. 

des angefochtenen Bescheides war sohin die befristete Aufenthaltsberechtigung des 

Beschwerdeführers auf zwei weitere Jahre zu verlängern. 

Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder 

Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der 

Ausspruch ist kurz zu begründen. 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von 

der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder 

weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist die 

vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu 

beurteilen. Das Bundesverwaltungsgericht konnte sich bei allen erheblichen Rechtsfragen 
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auf eine ständige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes bzw. auf eine ohnehin klare 

Rechtslage stützen. Die maßgebliche Rechtsprechung wurde bei den Erwägungen zu den 

einzelnen Spruchpunkten zu Spruchteil A) wiedergegeben. 

Die Frage der Asylrelevanz im Sinne des § 3 AsylG sowie die im Sinne des § 8 Abs. 1 AsylG 

anzustellende Gefahrenprognose erfordert eine ganzheitliche Bewertung der Gefahren und 

hat sich auf die persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen 

Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen. Bei derartigen Gefahrenprognosen und bei 

Interessenabwägungen nach Art. 8 EMRK handelt es sich letztlich um einzelfallbezogene 

Beurteilungen, die im Allgemeinen nicht revisibel sind (vgl. VwGH 17.11.2017, Ra 

2017/20/0404; VwGH 18.03.2016, Ra 2015/01/0255; VwGH 12.10.2016, Ra 2016/18/0039). 

 

 


